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Die Pfälzer Mandelwochen 2023 sind im vollen Gange - die Orte in Landau-Land haben ihre Fahnen gehisst 
und unsere Gäste kommen von weit her, um die Pfälzer Mandelblüte aus nächster Nähe zu bewundern. 
Kaum ein Ereignis wird in unserer Region so sehr herbeigesehnt wie die alljährliche Mandelblütenzeit. 
Ganze acht Wochen prägen die knalligen Blüten der Mandelbäume das Landschaftsbild entlang der Deut-
schen Weinstraße.

Selbstverständlich sehen auch wir in Landau-Land zurzeit durch die rosarote Brille, denn dieser Zustand ist 
nicht nur eine Farbe, sondern ein wunderschönes Lebensgefühl. So wie die Sonne die Knospen springen 
lässt, so freuen sich auch unsere Gäste und Einheimischen auf den kommenden Frühling und unsere Region 
hat zu dieser Jahreszeit einiges zu bieten: Von kulinarischen Mandel(ver)führungen und Spezialitäten bis 
hin zu hochwertigen Mandelprodukten und exklusiven Veranstaltungen dreht sich alles um die feine und 
vielseitig einsetzbare Frucht.

Lust auf mehr? Für alle Informationen zur Mandelblüte auf einen Blick einfach den QR-Code 
scannen und glücklich wird, wer das Leben pink genießt!

Landau-Land ist  rosarot
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Notdienstbereich Albersweiler, Ranschbach, Birkweiler, Sie-
beldingen, Eußerthal, Dernbach und Ramberg
Kassenärztliche Notfalldienstzentrale am Vinzentius-Kranken-
haus Landau, Cornichonstr. 4, Landau ................Tel.: 06341 19292.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt.
Augenärzte
Augenklinik Westpfalz Klinikum, Hellmut-Hartert-Str. 1, 67655 
Kaiserslautern ....................................................................Tel.: 0631-2030
Bereitschaftsdienst: Täglich 19 Uhr - 7 Uhr, mittwochs 14 Uhr 
bis donnerstags 7 Uhr, freitags 16 Uhr bis montags 7 Uhr sowie 
Brückentage, der 24.12. und 31.12., alle Feiertage (an diesen ab 
18.00 Uhr des Vortages).
Zahnärzte
Samstag, 18.03.2023 von 09.00 bis 12.00 Uhr
Sonntag, 19.03.2023 von 11.00 bis 12.00 Uhr
Praxisbereich Bad Bergzabern
ZA Bruno Maximilian Wessel,
Hauptstraße 50, 76865 Rohrbach, Tel. 06349/7787
Praxisbereich Landau
ZA Oliver Boing,
Westring 17, 76829 Landau, Tel. 06341/919300
Tierärzte
Zu erfragen bei den niedergelassenen Tierärzten.
Apotheken-Notdienstservice
www.apotheken.de. Die Apothekennotdienst-Hotline der deut-
schen Apotheker erreichen Sie kostenlos aus dem deutschen 
Festnetz unter 0800 00 22833 oder von einem Mobiltelefon 
unter 22833 (max. 69 Cent/Min.)

Gift-Notruf Rheinland-Pfalz:  ..............................Tel.: 06131 19240

Bereitschaftsdienste
Rufbereitschaft der Verbandsgemeindewerke Landau-Land 
für Trinkwasser und Kanalsystem
Telefon 0172 72 311 40, AB 06341-30251
Bereitschaftsdienst bei den Gruppenwasserwerken Born-
heim außerhalb der Dienstzeit:
für die Ortsgemeinden Walsheim und Knöringen
Bereitschaftsdienst des diensthabenden Monteurs im Not-
fall (Wasserrohrbruch etc.) unter Funktelefon-Nummer: 0172 
6201215. Mitteilung an die Verwaltung der Gruppenwasser-
werke nur in Verwaltungsangelegenheiten: Anrufbeantworter: 
06348 6498.
Polizeiinspektion Landau/Pf.
Paul-von-Denis-Straße 5, 76829 Landau/Pf.
Tel: 06341/287-0, Fax: 06341/287-112
Email: pilandau@polizei.rlp.de
Stromversorgung
www.pfalzwerke-netz.de. Pfalzwerke Netz AG, Landauer Straße 
28, 76870 Kandel, Tel.: 0621 5852010 (Hotline Ludwigshafen), 
Fax: 07275 955421
Bei Störungen im Stromnetz:
0800 7 97 77 77
Störungsdienst Erdgas der Thüga Energienetze GmbH
www.thuega-energienetze.de. Thüga Energienetze GmbH
Leitstelle - Störungsannahme Bereich Pfalz und Nordbaden:
Tel: 0800 - 0837111 (Strom & Erdgas)
Polizei:
............................................................................................................... Tel.: 110
Feuerwehr, DRK-Rettungsdienst - Krankentransport,Landau,
............................................................................................................... Tel.: 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
........................................................................................................Tel.: 116117

Wichtige Adressen in Landau-Land:
Notfall- und Bereitschaftsdienste

Ihre Verbandsgemeindeverwaltung

Erreichbarkeit der Verbandsgemeindeverwaltung
Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir um telefonische 
Terminabsprachen mit dem zuständigen Sachbearbeiter.
Das Bürgerbüro ist ohne Terminvereinbarung zugänglich.

Erreichbarkeit des Tourismusbüros
Das Tourismusbüro ist momentan von Montag bis Freitag 
von 09:00 bis 12:30 Uhr geöffnet.
.........................................................................................Tel: 06345 3531
E-Mail: urlaub@landau-land.de

Hausadresse: An 44, Nr. 31, 76829 Landau
Postfach 22 29, 76812 Landau in der Pfalz
Kontakt: Tel.: 06341 143-0, Fax: 06341 143-70
Internet: www.landau-land.de
Öffnungszeiten der Verwaltung und des Bürgerbüros
Montag:
08.30 Uhr - 12.00 Uhr
(Bürgerbüro durchgehend 07.30 Uhr bis 14.00 Uhr!)
Dienstag:
08.30 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Mittwoch:
08.30 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag:
08.30 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
(Bürgerbüro durchgehend 08.30 Uhr bis 18.00 Uhr!)
Freitag:
08.30 Uhr - 12.30 Uhr
Weitere Termine nach vorheriger telefonischer Vereinba-
rung (06341 143-0).
Verein Südliche Weinstrasse Landau-Land e. V.
Büro für Tourismus, Hauptstr. 4, 76829 Leinsweiler
Tel.: 06345/3531, Fax: 06345/ 2457
Email: urlaub@landau-land.de
Öffnungszeiten
1. März - 31. Oktober
Montag - Freitag: 09.00 Uhr - 12.30 Uhr, 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Samstag: 10.00 Uhr - 12.00 Uhr
1. November - 28. Februar
Montag - Freitag, 09.00 Uhr - 12.30 Uhr; samstags geschlossen

Medizinische Versorgung
Kassenärztliche Notfalldienstzentrale am Vinzentius-Kran-
kenhaus Landau, Cornichonstr. 4, Landau Tel.: 06341 19292.
Die kassenärztliche Notfalldienstzentrale wird von den nieder-
gelassenen Ärzten in Landau betrieben und sichert die 24-stün-
dige Abdeckung der Versorgung durch niedergelassene Ärzte 
für Notfälle zu. Die Notfalldienstzentrale ist keine Einrichtung 
des Vinzentius-Krankenhauses, deshalb beachten Sie bitte die 
eigene Rufnummer. Durch die gute und erprobte Kooperation 
mit den niedergelassenen Ärzten und die räumliche Nähe auf 
dem Gelände des Krankenhauses ist ein fachlicher Austausch 
jedoch ebenso gegeben wie die schnelle Verfügbarkeit von 
Medizintechnik.

Kinderärzte
Notfalldienstzentrale Landau/Südliche Weinstraße Corni-
chonstr. 4, Landau, (Kinderklinik Vinzentiuskrankenhaus) 
Tel.: 06341 19292
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Deutsche Glasfaser informiert  
über den Ausbaustatus in Landau-Land

Foto: Deutsche Glasfaser, Martin Wissen

Seit Juni 2022 baut Deut-
sche Glasfaser das zukunfts-
weisende Glasfaser  Netz 
in Landau-Land aus und 
treibt damit gemeinsam 
mit der Verbandsgemeinde 
die digitale Versorgung der 
Ortsgemeinden voran. In 
Göcklingen und Impflingen 
laufen die Tiefbauarbeiten 
bereits.
In Göcklingen wurden 
inzwischen 389 von 475 
Glasfaseranschlüssen ver-
legt. 

Deutsche Glasfaser plant hier die Tiefbauarbeiten bis zum 2. Quartal 2023 abzu-
schließen. Im Ausbaugebiet Impflingen sind knapp 90 % der Tiefbauarbeiten abge-
schlossen. Diese sind aktuell im vollen Gange und gehen noch bis zum 2. Quartal 
2023 weiter. Bereits 90% Anschlüsse wurden verlegt. Deutsche Glasfaser rechnet in 
Göcklingen und Impflingen mit den ersten Aktivierungen der Kundenanschlüsse 
voraussichtlich im 3. Quartal 2023. Sobald die Aktivierungen der Kundenanschlüsse 
näher rücken, werden alle Kunden gesondert informiert.
Parallel zum aktuellen Ausbau, laufen auch die Planungen zum Glasfasernetz für die 
Ortsgemeinden Walsheim, Billigheim-lngenheim, Frankweiler, Siebeldingen, Birkwei-
ler, Ranschbach, Heuchelheim  Klingen, llbesheim und Böchingen. „In diesen Orten 
liegen wir hinter dem ursprünglichen Zeitplan zurück“, so Agija Bulina, Projektma-
nagerin Bau von Deutsche Glasfaser. Dies ist beim Aufbau einer komplett neuen Inf-
rastruktur leider nicht immer zu verhindern. Der Glasfaserausbau ist ein komplexes 
Projekt, das mit jeder Menge Koordinationsaufwand und Detailplanung verbunden 
ist. Viele Zahnräder müssen passgenau ineinandergreifen, um einen effizienten Pla-
nungs- und Bauprozess zu ermöglichen.
Deutsche Glasfaser wird nach jetzigen Planungen den Ausbau in den Ortsgemeinden 
starten, wenn die Tiefbau- und Wiederherstellungsarbeiten in Impflingen und Göck-
lingen erfolgt sind. Im Laufe des Jahres werden die Arbeiten in Walsheim, Billigheim-
lngenheim, Heuchelheim-Klingen, und lbesheim beginnen und auch zum größten 
Teil abgeschlossen. Start ist im Frühjahr in Walsheim. Die restlichen Orte - Frankwei-
ler, Siebeldingen, Birkweiler, Ranschbach und Böchingen folgen im neuen Jahr.
Informationen erhalten Sie persönlich im Servicepunkt (Servicepunkt Billigheim-
lngenheim, Markt 3, 76831 Billigheim-lngenheim, Öffnungszeiten: Donnerstag, 
10:00-13:00 Uhr und14:00-17:00 Uhr) oder telefonisch unter 02861 - 890 600. Alle 
Fragen zum Bau beantwortet die kostenlose Deutsche Glasfaser Bau-Hotline unter 
02861 - 890 60 940 montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr. 
Informationen über Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte sind auch online 
unter www.deutsche  glasfaser.de verfügbar.
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Büro für Tourismus landauland 
Hauptstr. 4, 76829 Leinsweiler 
Telefon: 06345-3531, Mail: urlaub@landauland.de , www.landauland.de,  
Öffnungszeiten März bis Oktober: Mo. - Fr., 9:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr 

 

Immer was los in landauland 
Veranstaltungen   
16. bis 26. März 2023 
 
> Mandelblüte in der Südpfalz   
19.3.,11 Uhr, Birkweiler 
Erlebnis und Spaß bei einer geführten 
Wanderung inkl. Verkostung, Weinwissen  
und alles zum Thema „Mandel“. 
- Treffpunkt: Parkplatz nah & gut Birkweiler 
- Preis: 18 €/Person, inkl. 1 Secco, 3 Weine, 
  Wasser und Mandelgebäck 
- Anmeldung: Tel. 06341/930545 oder per Mail an 
  kappes58@t-online.de 
 
> Krimi-Autorenlesung  
17.3., 16 Uhr, Café Nostalgie, Impflingen  
Die Autorin Lilo Beil liest aus ihrem neuen Krimi.  
- Preis: 10 €/Person inkl. 1 Glas Sekt oder Saft  
- Anmeldung: Tel. 06341/9889810 oder per Mail 
  an info@cafe-nostalgie.com 
 
> Holz-Kreativ-Workshop mit Heinz Littig 
17. - 19.3, ab 9 Uhr, Hist. Mühle Appenhofen 
Kreieren Sie Ihre eigene Holzskulptur! 
- 3 Tage Workshop 
- Anmeldung: Tel. 0175/6209827 oder per Mail 
  an info@inspirationholz.de 
- Preis: 435 €/Teilnehmer (min. 4, max. 6) 
 
> Teeseminar „Teatime“ 
24.3., 17:30 Uhr, Sonnenberghalle Leinsweiler 
Der Kultur & Kunst Verein bietet Wissenswertes 
über Zubereitung, Zeremonie und Verkostung von 
Tees aus aller Welt. 
- Preis: 8 €/Person 
- Tel. 06345/9579976, 0177/2893577 oder unter 
  kulturleinsweiler@e.mail.de 
 
> Jahrgangspräsentation 2022er Weine  
18. & 19.03., 14 Uhr, Brennofen Ilbesheim 
Probieren Sie die Weine des 2022er Jahrgangs 
vom Weingut Reinhard und Esther Schmitt. 
- Zeitraum: Sa. 14 - 17 Uhr, So. 11 - 17 Uhr 
- Probierpreis: 5 €/Person aufs Gesamtsortiment 

> Mandelblütentour in den Weinbergen  
18.,19., 25. & 26.3., 14 Uhr, Leinsweiler 
Genussvolle Wanderung mit Wissenswertes rund 
um die Mandel und den Pfälzer Wein. 
- Dauer: 2,5 Std. 
- Preis: 19 € /Person, Kinder 3 - 14 Jahren 16 € 
- Anmeldung: Tel. 0176/20601165 oder 
  per Mail an g.stuebinger-kohls@web.de 
- Anmeldung bis 48 Stunden vor Beginn möglich, 
  (10-20 Personen), keine Hunde  
 
> Chawwerusch Theater zeigt „JUDAS“ 
19.3., 19 Uhr, Festsaal Böchingen  
Genießen Sie Theaterkultur von Lot Vekemans. 
- Kartenvorverkauf: Tel. 06346/69799-10 oder 
  unter www.pfalzshow.de  
- Einlass ab 18 Uhr, freie Platzwahl 
- Preis: VVK 16 €/Person, Abendkasse 18 € 
 
> Theater „Aasgeier über Impflingen“ 
24. - 26.3., DGH Impflingen 
der Theatergruppe Zweitbesetzung e.V.  
- Kartenvorverkauf: Tel. 06341/558851 o. 86765 
  per Mail karten@zweitbesetzung.de 
- Einlass Fr. & Sa.: 19 Uhr, Beginn 20 Uhr 
- Einlass So.: 17 Uhr, Beginn ab 18 Uhr 

 
*** Pfälzer Mandelwochen aus der Box ***  
          Mandelgenuss für Daheim  
Schon die liebevoll arrangierte Pfälzer Mandelbox 
mit vielen leckeren Mandelprodukten bestellt? 
Mehr unter events-ld-suew.de/pfaelzer-mandelbox 

 
© Events LD / SÜW 
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Amtlicher Teil

 › Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des 
Verbandsgemeinderates Landau-Land

Am Dienstag, 21.03.2023 um 17:30 Uhr, findet eine öffentliche/
nichtöffentliche Sitzung statt.
Gremium: Verbandsgemeinderat Landau-Land
Ort: 76829 Landau in der Pfalz, An 44 Nr. 31
Raum: Ratssaal

Tagesordnung
öffentlich:
01. Einwohnerfragestunde
02. Jahresbericht der Freiwilligen Feuerwehr für das Jahr 2022
03. LEADER Förderperiode 2014 bis 2020;

Abschlussbericht von Herrn Martin Tielmann vom KOBRA 
Beratungszentrum

04. Übertragung der im Haushaltsjahr 2022 nicht verausgabten 
Haushaltsmittel in das Haushaltsjahr 2023

05. Änderung des § 14 Abs. 3 und Ergänzung um Abs. 4 des 
Gesellschaftervertrages der kommunalen Holzvermarktung 
Pfalz GmbH

06. Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
hier: 4. Änderungsvereinbarung zur interkommunalen Ver-
einbarung vom 24.11.2005
- Windenergie in der Gemeinde Billigheim-Ingenheim

07. Vorbereitung der Änderung des Flächennutzungsplanes;
hier: Förderantrag zur Erstellung eines Landschaftsplanes

08. Gewässerunterhaltungsarbeitenh
ier: Mehraufwand in 2022

09. Beitritt zum kommunalen Klimapakt Rheinland-Pfalz
10. Vollzug des Tierschutzgesetzes (TierSchG);

Erlass einer Katzenschutzverordnung für das Gebiet der Ver-
bandsgemeinde Landau-Land

11. Neuanschaffung eines Zeltanhängers mit Zubehör für die 
Jugendpflege der Verbandsgemeinde Landau-Land

12. Beratung und Beschlussfassung einer Satzung zur Änderung 
der Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Landau-Land

13. Vollzug des § 119 Abs. 3 des Landesbeamtengesetzes
14. Mitteilungen und Anfragen
nichtöffentlich:
01. Personalangelegenheiten;

hier: Zustimmung zur Einstellung von Personal
02. Mitteilungen und Anfragen
Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse sind am 
Ende der nichtöffentlichen Sitzung bekanntzugeben!

Landau in der Pfalz, 03.03.2023
Torsten Blank, Bürgermeister

 › Öffentliche Bekanntmachung 
Wasserversorgung Impflinger Gruppe

Gremium: Verbandsausschuss des Zweckverbandes Wasser-
versorgung Impflinger Gruppe

Termin: Dienstag, 28.03.2023, 16:00 Uhr
Status: 5. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung
Ort: Herxheim, Obere Hauptstraße 2
Raum: Rathaus Herxheim, Ratssaal (Nr. 1.10) im 1. OG
Tagesordnung
A: Öffentlicher Teil
1. Auftragsvergabe zur Erneuerung eines Teilstücks der Trans-

portleitung zwischen HB Mörzheim und HB Impflingen

2. Auftragsvergabe;
Beschaffung eines Notstromaggregates zur Sicherstellung 
der Wasserversorgung

3. Auftragsvergabe;
Errichtung einer PV Anlage auf der Filteranlage Waldrohr-
bach

4. Sonstige Auftragsvergaben
5. Mitteilungen und Anfragen
Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
gez.
Hedi Braun
Verbandsvorsteherin
Hinweis:
Bitte nehmen Sie an Sitzungen nur teil, wenn Sie sich gesund 
fühlen.

 › Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes für Wasserversorgung 
Walsheimer Gruppe

Sitz 76879 Bornheim, Kreis Südliche Weinstraße,
für das Wirtschaftsjahr 2023
Auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) in Verbindung mit § 7 des Zweckverbandsgesetzes 
(ZwVG) wird nach dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 
26. Januar 2023 für das Wirtschaftsjahr 2023 folgende Haus-
haltssatzung erlassen:

§ 1
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird im
Erfolgsplan Vermögensplan
auf der 
Aufwandseite 
auf € 2.644.100,00

als Finanzie-
rungsbedarf € 1.845.800,00

auf der 
Ertragsseite auf € 2.726.400,00

als Finanzie-
rungsmittel € 1.845.800,00

Jahresüber-
schuss €      82.300,00

Über-/
Unterdeckung €               0,00

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung 
von Ausgaben des Vermögensplanes notwendig ist, wird auf 
1.000.000 € festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen werden 
nicht veranschlagt.

§ 3
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Wirt-
schaftsjahr zur Aufrechterhaltung des Betriebes von der Ver-
bandskasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
750.000 € festgesetzt.

§ 4
Der dem Wirtschaftsplan beigefügte Stellenplan ist unverändert.

§ 5
Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.
Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau hat mit Sch-
reiben vom 28.02.2023, Az.: 12/901- 11 ZwV 14, mitgeteilt, dass 
die Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2023 überprüft wurde. Bedenken wegen Rechtsverletzung ent-
sprechend § 7 Abs. 1 Nr. 8 KomZG i.V. mit § 97 GemO werden 
nicht geltend gemacht. Die Haushaltssatzung enthält genehmi-
gungspflichtige Teile (§ 7 Abs. 1 Nr. 8 KomZG i. V. m. § 95 Abs. 4 
GemO).

Aus der Verbandsgemeinde
Landau-Land
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Der Wirtschaftsplan mit Anlagen liegt zur Einsichtnahme von 
Freitag, den 17.03.2023 bis einschließlich Montag, den 27.03.2023 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Landau, An 44 Nr. 
31 zu den üblichen Öffnungszeiten öffentlich aus.
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
von Rheinland - Pfalz oder aufgrund dieses Gesetzes zustande 
gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber dem Zweck-
verband unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.
Bornheim, den 26. Januar 2023
Zweckverband für Wasserversorgung
Walsheimer Gruppe
gez. Wassyl, Verbandsvorsteher

Aus den Institutionen, Schulen, Behörden
 in Landau-Land

Aus den Schulen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fund- und Verlustsachen
Verloren wurde:
- in Leinsweiler in der Slevogtstraße ein Schlüssel und ein 

Handy.
- in Billigheim auf dem vom Edekamarkt Richtung Landau ein 

Samsung Handy (S 20)
Gefunden wurde:
- in Göcklingen in der Hauptstraße am 18.02. ein Handy 

(iphone)
Fund- und Verlustsachen können beim Fundbüro der Verbands-
gemeindeverwaltung Landau-Land, Tel. 06341/1430 gemeldet 
und abgegeben werden.

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe ist immer

Montag, 09:00 Uhr.
Später eingehende Presseberichte können leider  

nicht mehr berücksichtigt werden!
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falter wie der Kleine und Mittlere Weinschwärmer oder die 
Weißdorneule bevorzugen besonders naturnahe Gärten. Nachts 
leisten sie dort einen wichtigen Beitrag für die Bestäubung - 
und nicht zuletzt dienen sie Fledermäusen als Nahrung. Um den 
nachtaktiven Fliegern zu helfen, können Gartenbesitzer ihnen ein 
Beet oder einen Kübel mit Nachtblühern anbieten. Dazu zählen 
beispielsweise Pfingstnelken, Wilder Majoran oder ein Besen-
ginster für größere Terrassen. Auch Labkraut oder Obstgehölze 
wie Weißdorn und Schlehe sind perfekt für
die Nachtschwärmer geeignet. Und ein allabendlich duftender 
Garten ist nicht nur für Insekten ein einladendes Argument.
Insektennisthilfe: Auch Nisthilfen sind bei Insekten sehr will-
kommen. Von klein bis groß kann man sie in vielen Formen und 
Versionen bauen oder kaufen.
www.NABU.de/insekten-nisthilfe
www.NABU.de/insektenhotel.

 › Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.
Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes
Welche Heizung darf ab 2024 in welches Haus?
Um dem Klimawandel und der Abhängigkeit von internationa-
len Energielieferungen gegenzusteuern, soll die Wärmewende in 
Gebäuden in Fahrt kommen. Mit der Novelle des Gebäudeener-
giegesetzes setzt die Bundesregierung ab 2024 künftig auf 65 
Prozent erneuerbare Energie durch Wärmepumpen, Biomasse-
heizungen und Fernwärmelösungen, um Gebäude zu beheizen.
„Wenn eine große und notwendige Umwälzung im Heizungs-
bereich auf gesetzlichem Wege gelingen soll, ist eine finanzielle 
Unterstützung der Haushalte wichtig, die sich das sonst nicht 
leisten können“, betont Hans Weinreuter, Fachbereichsleiter 
Energie und Bauen bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. 
„Daher ist ein zusätzliches Förderprogramm mit einer einkom-
mensabhängigen finanziellen Unterstützung notwendig, um die 
höheren Investitionskosten aufzufangen, die zum Beispiel eine 
Wärmepumpe oder eine Pelletheizung verursachen. Die bereits 
vorhandene Förderung reicht dafür nicht aus.“
Der Austausch einer alten Öl- oder Gasheizung gegen eine neue 
noch in diesem Jahr ist zwar im Hinblick auf die Investitionen 
meist die günstigste Option. Die Verbraucherzentrale rät jedoch 
von einem übereilten Austausch der Heizungsanlage ab, denn 
über die Lebensdauer betrachtet, sind die Verbrauchskosten 
deutlich höher als die Investitionskosten.
„Gerade bei den fossilen Energien lässt sich die Energiepreisent-
wicklung in den nächsten 20 Jahren nicht vorhersagen“, so Wein-
reuter. „Die Internationale Energieagentur (IEA) hält es durchaus 
für möglich, dass die Gaspreise wegen einer steigenden Nach-
frage aus China zum nächsten Winter weltweit wieder nach oben 
schießen.“
Daher rät der Energieexperte nicht nur die reinen Investitions-
kosten zu sehen, sondern immer eine Betrachtung aller Kosten 
anzustellen, die sowohl die Anschaffungs- als auch die Betriebs-
kosten über einen längeren Zeitraum in den Blick nimmt. Hinzu 
kommen die in den nächsten Jahren steigenden Kosten für den 
CO2-Ausstoß.
Wenn die Zahl der Gasheizungen künftig sukzessive abnimmt, 
kann das ebenfalls zu steigenden Preisen für das Heizen mit Gas 
führen. Dann werden die Kosten für die Aufrechterhaltung des 
dichten Gasnetzes in Deutschland mittel- und langfristig auf 
immer weniger Kunden verteilt. Das gleiche gilt im Prinzip auch 
für die Aufrechterhaltung der Heizölinfrastruktur bei abnehmen-
der Kundenzahl.
Um die Wärmewende erfolgreich in Gang zu bringen, müssen 
Politik und Handwerk dem Fachkräftemangel und möglichen Lie-
ferkettenproblemen entgegen wirken. Parallel zu einem Boom 
bei den Wärmepumpen muss zudem für einen kontinuierlichen 
Ausbau der Erneuerbaren Energien und der Stromnetze gesorgt 
werden.
Hintergrundinformation zum Gebäudeenergiegesetz (GEG)
Die energetischen Vorgaben an Gebäuden sind im Gebäudeener-
giegesetz (GEG) festgelegt. 

Wir gratulieren
In der Zeit vom 17.03.2023 bis einschließlich 23.03.2023 feiern 
nachstehend aufgeführte Bürgerinnen und Bürger aus unserem 
Verbandsgemeindebereich, die 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 Jahre 
und älter werden, ihren Geburtstag:
17.03.2023 Dorothea Dietschmann, Eschbach  70 Jahre
18.03.2023 Doris Bähr, Göcklingen  75 Jahre
19.03.2023 Lore Huwe, Knöringen  85 Jahre
19.03.2023 Benno Ebenau, Siebeldingen  75 Jahre
19.03.2023 Elisabeth Ottmann, Ranschbach  70 Jahre
20.03.2023 Bernd Weiner, Billigheim-Ingenheim  70 Jahre
21.03.2023 Hans-Peter Kopp, Ranschbach  80 Jahre
21.03.2023 Norbert Höffner, Billigheim-Ingenheim  75 Jahre
23.03.2023 Erika Gerlich, Billigheim-Ingenheim  80 Jahre
23.03.2023 Angelika Lotz, Knöringen  75 Jahre
Diamantene Hochzeit
23.03.2023 Ingrid und Werner Clemens, Ilbesheim

Umweltecke

 › NABU
Mit diesen Tipps werden Gärten zum Paradies für Insekten
Insekten haben es zunehmend schwer in unserer Landschaft. 
Vielerorts finden sie nicht mehr ausreichend Nahrung, Pestizide 
machen ihnen zudem das Leben schwer. Dabei sind wir Men-
schen hochgradig auf die Leistungen der kleinen Helferlinge 
angewiesen: Kostenlos bestäuben sie unsere Wildkräuter, Bäume 
sowie Kulturpflanzen und sorgen so für blühende Landschaften 
und reiche Ernten. Damit Insekten wieder ausreichend Nahrung 
und Lebensraum finden, kann jeder seinen Teil beitragen. Der 
NABU gibt Tipps, wie sich Hummel, Biene und Schmetterling in 
Gärten und auf Balkonen wohlfühlen.
Pflanzenauswahl: Einige heimische Pflanzen sind wahre Magne-
ten für Insekten. Schon ein kleiner Kübel mit Kriechendem Günsel, 
Pfirsichblättriger Glockenblume oder Gewöhnlichem Natternkopf 
lockt Wildbienen und andere Nützlinge an. Und nicht nur die 
Insekten werden ihre Freude an den Pflanzen haben, auch die 
Menschen können ihren Duft und die Farben genießen.
Wilde Ecke: Wer im Garten eine „wilde Ecke“ stehen lässt, leis-
tet einen großen Beitrag für das Wohlergehen der Insekten. Und 
praktisch sind diese Ecken auch: Vermeintliche Abfälle finden 
hier ein zweites, sinnvolles Leben. So können etwa Reisig und 
Laub, die aus der Gartensaison übrig geblieben sind, in dieser 
Ecke abgelegt werden. Gleiches gilt für Totholz. Schon bald wer-
den sich hier Wildbienen tummeln wie die Wald-Pelzbiene, die 
Blauschwarze Holzbiene oder die Gehörnte Mauerbiene. Sie alle 
lieben Totholz, ebenso Florfliegen und Käfer. Letztere stehen den 
Naturgärtnern zudem hilfreich bei der Bekämpfung von Schne-
cken und Blattläusen zur Seite. Ein besonders schönes Angebot 
für solche totholzbewohnenden Arten sind die sogenannten 
Benjeshecken. Mit ihrem rustikalen Charme und bepflanzt mit 
heimischen Stauden und Gehölzen bereichern sie nahezu jeden 
Garten.
Lehm und Sand: Willkommene Elemente für Insekten sind auch 
offene Bodenstellen, Sandkuhlen oder eine Lehmfläche. Wildbie-
nen wie die Gemeine Sandbiene oder die Frühlings-Seidenbiene 
finden hier dringend benötigtes Baumaterial oder nutzen die 
sandigen Stellen als Nistplatz. Eine schöne Möglichkeit, solche 
Bereiche in den Garten zu integrieren, sind Trockenmauern mit 
Lehmelement.
Kleiner Teich: Insekten sind wie wir Menschen auch auf Wasser 
angewiesen. Schon ein kleiner Teich, bepflanzt mit Blutweiderich, 
Sumpf-Blutauge oder Wasserhahnenfuß wird dafür sorgen, dass 
sich hier zahleiche Insekten versammeln. Auch Vögel nutzen die 
Stellen gern für ein erfrischendes Bad und als Tränke.
Unterstützung für die Nachtaktiven: Insekten kommen nicht 
nur bei Tage in unsere Gärten, sondern auch bei Nacht. Nacht-
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www.arbeitsagentur.de/vor-ort/landau/wochederqualifizierung
Anmeldungen zu den Vorträgen der Agentur für Arbeit erfolgen 
per E-Mail an Landau.Qualifizierung@arbeitsagentur.de.

 › Finanzamt Landau
Was Bürgerinnen und Bürger für die Steuererklärung 2022 
wissen sollten
Für Bürgerinnen und Bürger, die nicht steuerlich beraten werden, 
endet die allgemeine gesetzliche Abgabefrist für die Einkom-
mensteuererklärung 2022 am 2. Oktober 2023.
Wer nicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung ver-
pflichtet ist, hat für die Abgabe der Steuererklärung vier Jahre 
Zeit. Dies sind in der Regel Personen, die neben Arbeitslohn (in 
den Lohnsteuerklassen I oder IV) keine weiteren Einkünfte hat-
ten und auch keine Lohnersatzleistungen (z.B. Kurzarbeiter- oder 
Elterngeld) erhalten haben.
In Zweifelsfällen hilft das Finanzamt bei Fragen, ob die Steuer-
erklärung abgegeben werden muss oder ob dies freiwillig auf 
Antrag gemacht werden kann.
Alle Bürgerinnen und Bürger profitieren von der Anhebung des 
Grundfreibetrags. Zudem wird die kalte Progression durch die 
Anhebung der Eckwerte des Einkommensteuertarifs abgemil-
dert. Von der sogenannten kalten Progression wird immer dann 
gesprochen, wenn die Einkommensteuersätze nicht an die Infla-
tion angepasst werden und somit trotz einer Lohnerhöhung nicht 
mehr mit dem Geld erworben werden kann.
Darüber hinaus hat der Bundesgesetzgeber weitere steuerliche 
Entlastungen zum 1. Januar 2022 vorgesehen.
Wesentliche steuerliche Entlastungen
Erhöhung des Grundfreibetrags
Der Grundfreibetrag wurde ab dem 1. Januar 2022 auf 10.347 Euro 
(2021: 9.744 Euro) erhöht. Für zusammen veranlagte Paare sind 
dies insgesamt 20.694 Euro (2021: 19.488 Euro). Erst ab einem zu 
versteuernden Einkommen in dieser Höhe werden Steuern fällig.
Erhöhung der Kinderfreibeträge
Der Kinderfreibetrag wurde zum 1. Januar 2022 um 160 Euro auf 
5.620 Euro (2.810 Euro bei jedem Elternteil) angehoben. Zusam-
men mit dem Freibetrag für Betreuung und Erziehung oder 
Ausbildung können Eltern dann 8.548 Euro pro Kind steuerlich 
geltend machen (4.274 Euro bei jedem Elternteil).
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende war bereits zum 1. 
Januar 2020 befristet für die Jahre 2020 und 2021 von 1.908 Euro 
auf 4.008 Euro angehoben worden. Die Befristung der Erhöhung 
wurde im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2020 aufgehoben, 
sodass der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende auch ab dem 
Jahr 2022 4.008 Euro beträgt.
Pendlerpauschale
Angesichts der gestiegenen Preise für Mobilität wurde die eigent-
lich erst am 1. Januar 2024 anstehende Erhöhung der Pendler-
pauschale vorgezogen. Ab dem 1. Januar 2022 beträgt diese 0,38 
Euro ab dem 21. Entfernungskilometer. Für die ersten 20 Entfer-
nungskilometer bleibt die Pauschale unverändert bei 0,30 Euro. 
Die sog. Entfernungspauschale gilt unabhängig davon, welches 
Verkehrsmittel genutzt wird, z.B. auch bei der Nutzung öffentli-
cher Verkehrsmittel oder der Bildung von Fahrgemeinschaften. 
Jedoch dürfen grundsätzlich maximal 4.500 Euro im Kalenderjahr 
als Werbungskosten abgezogen werden. Ein höherer Betrag kann 
aber angesetzt werden, wenn die Fahrtstrecken mit einem eige-
nen oder zur Nutzung überlassenen Kraftfahrzeug zurückgelegt 
werden oder wenn die Aufwendungen für öffentliche Verkehrs-
mittel die Entfernungspauschale übersteigen.
Arbeitnehmerpauschbetrag
Um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu entlasten, wurde 
der Arbeitnehmerpauschbetrag (Werbungskosten) ab dem 1. 
Januar 2022 um 200 Euro auf 1.200 Euro erhöht.
Homeoffice-Pauschale
Die bestehende Regelung zur Homeoffice-Pauschale (5 Euro für 
jeden Kalendertag, an dem die berufliche Tätigkeit ausschließlich 
in der häuslichen Wohnung ausgeübt und keine andere beruf-

Das Gesetz hat die Energieeinsparverordnung (EnEV), sowie das 
Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und das Erneuerbare-Ener-
gien-Wärmegesetz (EEWärmeG) abgelöst und deren Inhalte zu 
einer Vorschrift verbunden. Das GEG gilt seit 1. November 2020 
für alle Gebäude, die beheizt oder klimatisiert werden.
Seine Vorgaben beziehen sich vorwiegend auf die Heizungs-
technik und den Wärmedämmstandard von Neubauten. Es for-
muliert aber auch Anforderungen für Bestandsgebäude. Einige 
Anforderungen müssen in jedem Fall umgesetzt werden, andere 
nur, wenn es zu einer Modernisierung einzelner Bauteile oder des 
Gesamtgebäudes inklusive Heizungserneuerung kommt. Außer-
dem müssen Heizungsanlagen, die länger als 30 Jahre in Betrieb 
sind, ausgetauscht werden. Für Ein- und Zweifamilienhäuser 
gilt dies nur, wenn nach 1. Januar 2002 ein Eigentümerwechsel 
stattgefunden hat. Ausgenommen sind bisher Niedertempera-
tur- und Brennwertkessel. Darüber hinaus dürfen ab 2026 keine 
reinen Ölkessel mehr eingebaut werden. Allerdings gibt es Aus-
nahmeregelungen.
Aktuell wird eine Novellierung des GEG diskutiert, die frühestens 
2024 in Kraft treten wird. Der vorliegende Entwurf des Bundes-
wirtschaftsministeriums muss noch mit den anderen betroffenen 
Ministerien abgestimmt, im Kabinett beschlossen und vom Bun-
destag verabschiedet werden.

Bekanntmachungen anderer Behörden

 › Agentur für Arbeit Landau
Neue Perspektiven für die berufliche Zukunft
Agentur für Arbeit veranstaltet „Woche der Qualifizierung“ 
vom 27. bis 31. März mit Vorträgen rund um das Thema Wei-
terbildung und eine Bildungsmesse am 29. März
Wer beruflich vorankommen möchte, für den zahlt sich Weiter-
bildung aus. Mit jeder Qualifizierung verbessern sich die Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt. Dabei ist es nicht einfach, bei der Vielzahl 
von Bildungsangeboten das Richtige für sich zu finden und für 
das eigene Weiterkommen zu nutzen.
Um Interessierten einen Überblick zu bieten, veranstaltet die 
Agentur für Arbeit Landau gemeinsam mit den Jobcentern vom 
27. bis 31. März die „Woche der Qualifizierung“ mit vielen Vorträ-
gen - digital und in Präsenz.
Am 29. März findet in den Räumlichkeiten der Agentur für Arbeit 
Landau, Johannes-Kopp-Str. 2 von 14:30 - 17:30 Uhr eine Bil-
dungsmesse statt. Zahlreiche Bildungsträger aus der Region, der 
Technologieregion Karlsruhe und der Metropolregion Rhein-
Neckar stellen sich und ihre Bildungsangebote vor.
Vermittlungs- und Beratungsfachkräfte beraten Interessierte 
zudem über Qualifizierungsmöglichkeiten und finanzielle För-
derungen. Von kleineren Schulungsmaßnahmen zur Erweiterung 
der berufliche Qualifikation, bis hin zu einer Umschulung oder 
Ausbildung erhalten Interessierte hier Antworten auf Ihre Fragen.
„Fachkräftemangel und Strukturwandel bleiben die Herausfor-
derungen am Arbeitsmarkt. Die beste Vorbereitung auf diese 
Zukunftsthemen ist Qualifizierung“, ist Christine Groß-Herick 
überzeugt. Wer sich für eine Weiterbildung entscheidet, ist auf 
die Veränderungen und Umstrukturierungen in der Arbeitswelt 
vorbereitet und erweitert seine beruflichen Perspektiven. Die 
Agenturchefin freut sich über die Teilnahme der 24 Bildungsträ-
ger an der Bildungsmesse und will vor allem Arbeitssuchende zur 
Weiterbildung ermutigen.
Angesprochen sind auch Beschäftigte, die sich weiterbilden wol-
len oder Interessierte, die nach einer Familienpause den Wie-
dereinstieg ins Berufsleben planen. Qualifizierung der eigenen 
Belegschaft ist auch für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ein 
wichtiger Baustein zur Fachkräftesicherung.
Die Agentur für Arbeit und die Jobcenter unterstützen sowohl 
Arbeitssuchende als auch Menschen in Beschäftigung und Unter-
nehmen mit umfassenden Förderangeboten.
Alle Aktionen und das gesamte Informationsangebot während 
der „Woche der Qualifizierung“ gibt es unter
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Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld
Die Steuerfreiheit von Zuschüssen zum Kurzarbeitergeld galt bis 
30. Juni 2022.
Altersvorsorgeaufwendungen und Rentenbesteuerung
In der Steuererklärung für 2022 kann für Altersvorsorgeaufwen-
dungen ein Abzug von max. 94 % eines Höchstbetrags von 25.639 
Euro (Verheiratete 51.278 Euro) als Sonderausgaben berücksich-
tigt werden. Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die 
in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, wird von den 
Vorsorgeaufwendungen der steuerfreie Arbeitgeberanteil abge-
zogen. Im Gegenzug steigt der steuerpflichtige Anteil der Rente 
für neue Rentenjahrgänge ab dem Jahr 2022 von 81 % auf 82 %. 
Somit bleiben für Personen, die 2022 in Rente gingen, 18 % der 
vollen Bruttojahresrente steuerfrei. Bei Bestandsrenten bleibt der 
bereits einmal festgesetzte steuerfreie Rentenanteil unverändert.
Unterhalt
Für das Jahr 2022 können Unterhaltsaufwendungen an bedürf-
tige Personen bis zu 10.347 Euro als außergewöhnliche Belastun-
gen geltend gemacht werden.
Energiepreispauschale für Erwerbstätige (sog. EPP I)
Zur Entlastung von Erwerbstätigen wurde eine einmalige Ener-
giepreispauschale in Höhe von 300 € beschlossen. Die Energie-
preispauschale ist in der Regel steuerpflichtig. Die Versteuerung 
erfolgt bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern regelmäßig 
über den Lohnsteuerabzug durch den Arbeitgeber und in den 
übrigen Fällen im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 
2022. Nur bei Steuerpflichtigen, die ausschließlich wegen des 
Bezugs von pauschal besteuertem Arbeitslohn anspruchsberech-
tigt sind, ist die EPP I steuerfrei (z. B. häufig der Fall bei sog. Mini-
jobbern).
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben diese in der Regel 
mit der regulären Lohnzahlung des Arbeitgebers erhalten, sofern 
am 1. September 2022 ein aktives Beschäftigungsverhältnis 
bestanden hat. Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften haben die 
Pauschale grundsätzlich durch eine Minderung der Einkommen-
steuer-Vorauszahlung für das dritte Quartal 2022 erhalten; die 
steuerliche Berücksichtigung erfolgt mit der Einkommensteuer-
veranlagung für das Jahr 2022.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, denen die EPP I nicht 
mit dem Arbeitslohn ausgezahlt wurde, erhalten diese über die 
Abgabe einer Einkommensteuererklärung für das Jahr 2022. Das 
Finanzamt prüft die Anspruchsberechtigung anhand der Anga-
ben in der Einkommensteuererklärung. Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die ausschließlich pauschal besteuerten Arbeits-
lohn bezogen und darüber hinaus keine weiteren anspruchsbe-
rechtigten Einkünfte erzielt haben, müssen zum Erhalt der EPP I 
auf der Anlage Sonstiges Eintragungen vornehmen:
Weitere Informationen finden sich auf den Internetseiten des 
Landesamtes für Steuern unter Service/Aktuelles (Pressemittei-
lung vom 30.08.2022) und in den FAQs „Energiepreispauschale 
(EPP)“ des Bundesministeriums der Finanzen unter:https://www.
bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/energiepreispau-
schale.html.
Energiepreispauschale für Beziehende von Renten oder Ver-
sorgungsbezügen (sog. EPP II)
Auch die an Rentnerinnen und Rentnern oder Empfänger von 
Versorgungsbezügen gezahlte EPP II ist steuerpflichtig. Bei 
Rentnerinnen und Rentnern ergehen gesonderte Rentenbe-
zugsmitteilungen an die Finanzämter, bei Beziehenden von 
Versorgungsbezügen erfolgte die Versteuerung über den Lohn-
steuerabzug.
Steuererleichterung für Photovoltaik-Anlagen
Um den Ausbau erneuerbarer Energien auch durch Abbau büro-
kratischer Hürden zu fördern, wurden für Photovoltaikanlagen 
(PV-Anlagen) erhebliche Erleichterungen bei der Einkommen- 
und der Umsatzsteuer beschlossen.
Einnahmen rückwirkend einkommensteuerfrei:
Der Betrieb von bestimmten PV-Anlagen ist einkommensteuer-
frei. Das gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2022, wirkt sich also 
bereits entlastend in der Einkommensteuererklärung 2022 aus.

liche Tätigkeitsstätte aufgesucht wurde) gilt auch für die Steu-
ererklärung 2022. Insgesamt ist der Abzug der Tagespauschale 
von 5 Euro auf einen Höchstbetrag von 600 Euro im Kalender-
jahr begrenzt. Werden verschiedene betriebliche oder berufliche 
Tätigkeiten im Homeoffice ausgeübt, sind sowohl die Tagespau-
schale von 5 Euro als auch der Höchstbetrag von 600 Euro auf die 
verschiedenen Tätigkeiten aufzuteilen; die Beträge werden nicht 
mehrfach berücksichtigt.
Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wirkt sich die 
Homeoffice-Pauschale bei der Einkommensteuer nur aus, 
wenn diese zusammen mit den übrigen Werbungskosten den 
Arbeitnehmerpauschbetrag von 1.200 Euro übersteigt. Die 
Homeoffice-Pauschale wird somit nicht zusätzlich zu dem Arbeit-
nehmerpauschbetrag gewährt.
Zusätzlich zur Homeoffice-Pauschale können noch Kosten für 
Arbeitsmittel zur Ausübung der Telearbeit oder des mobilen 
Arbeitens (z. B. Schreibtische, Computer oder Monitore in Höhe 
des beruflichen Nutzungsumfangs - soweit nicht vom Arbeitge-
ber zur Verfügung gestellt) von der Steuer abgesetzt werden. 
Auch Kosten für Internet, Fax und Telefon sind neben der Home-
office-Pauschale abziehbar. Diese rechnen zu den Werbungskos-
ten, soweit sie beruflich veranlasst sind. Fallen erfahrungsgemäß 
beruflich veranlasste Telekommunikationsaufwendungen an, 
können aus Vereinfachungsgründen ohne Einzelnachweis bis zu 
20 % des Rechnungsbetrags, jedoch höchstens 20 Euro monat-
lich als Werbungskosten anerkannt werden.
Inflationsausgleichsprämie
In der Zeit vom 26. Oktober 2022 bis zum 31. Dezember 2024 
können Arbeitgeber ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern freiwillig eine sog. „Inflationsausgleichsprämie“ von bis zu 
3.000 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei gewähren. Diese 
Prämie kann auch in Teilbeträgen ausgezahlt werden. Voraus-
setzung ist jedoch, dass die Zahlungen zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn erfolgen.
Umzugskostenpauschale
Wird aus beruflichen Gründen der Wohnort gewechselt, kön-
nen die Ausgaben für den Umzug als Werbungskosten geltend 
gemacht werden. Das ist z. B. der Fall, wenn durch den neuen 
Arbeitsweg insgesamt mindestens eine Stunde Fahrzeit einge-
spart wird.
Als Werbungskosten abzugsfähig sind insbesondere die not-
wendigen Auslagen für die Beförderung des Umzugsguts zur 
neuen Wohnung, die Reisekosten der umziehenden, zum Haus-
halt gehörenden Personen sowie eine Mietentschädigung für die 
bisherige Wohnung, wenn für dieselbe Zeit Miete für die neue 
Wohnung gezahlt werden muss. Das Finanzamt erkennt für 
sonstige Umzugsauslagen (z. B. Kosten für Zeitungsanzeigen zur 
Wohnungssuche, Installationskosten für elektrische Geräte in der 
neuen Wohnung, Aufwendungen für neue Vorhänge) folgende 
Pauschbeträge an:
• Bei Umzügen zwischen dem 1. Januar und dem 31. März 2022 
beträgt die Pauschale 870 Euro sowie für jeden mitumziehenden 
Angehörigen (Ehegatte/Lebenspartner, Kinder) 580 Euro; für Per-
sonen, die vor oder nach dem Umzug keine eigene Wohnung 
eingerichtet haben, beträgt die Pauschale 174 Euro.
• Für Umzüge ab dem 1. April 2022 wurden die Pauschbeträge 
erhöht und betragen nun 886 Euro für die Arbeitnehmerin bzw. 
den Arbeitnehmer, 590 Euro für jeden mitumziehenden Angehö-
rigen und 177 Euro für Personen, die vor oder nach dem Umzug 
keine eigene Wohnung eingerichtet haben.
Für die Ermittlung der Pauschalen ist der Tag vor dem Einladen 
des Umzugsguts maßgeblich.
Höhere Freigrenze für Sachzuwendungen
Die monatliche Freigrenze für Sachbezüge, die vom Arbeitgeber 
zusätzlich zum Arbeitslohn gewährt werden, wurde ab 2022 von 
44 Euro auf 50 Euro angehoben. Allerdings gelten ab 2022 auch 
strengere Voraussetzungen, insbesondere bei Gutscheinen und 
Geldkarten, um die steuerfreie Gewährung der Sachbezüge nut-
zen zu können.
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 › Deutsche Rentenversicherung  
Rheinland-Pfalz

Ohne Abschläge früher in Altersrente?
Abschläge mit Sonderzahlungen ausgleichen
Mit Sonderzahlungen ab dem 50. Lebensjahr können Versicherte 
Abschläge ausgleichen, die entstehen, wenn sie vorzeitig in 
Altersrente gehen.
Immer mehr Versicherte nutzen dieses Angebot: 2022 waren es 
allein bei der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz 
675 Versicherte, die neben ihren regulären Beiträgen rund 11,7 
Millionen Euro an Sonderzahlungen geleistet haben. Das belegt, 
dass die gesetzliche Rentenversicherung eine attraktive Form der 
Alterssicherung ist.
Rentenauskunft anfordern und beraten lassen
Wer plant, vorzeitig in Altersrente zu gehen und Abschläge aus-
zugleichen, benötigt vorher einige Informationen:
Zuerst muss eine „Auskunft zum Ausgleich einer Rentenminde-
rung (Formular V0210 und V0211)“ beantragt werden. Ab wann 
Anspruch auf welche Altersrente besteht, erfährt man aus der 
allgemeinen Rentenauskunft. Beide Auskünfte können über die 
Online-Dienste auf www.drv-rlp.de angefordert werden.
Zusätzlich sollte man sich beraten lassen. Einen Beratungstermin 
bei einer Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung in 
Speyer, Kaiserslautern, Mainz, Bad Kreuznach, Trier, Koblenz oder 
Andernach gibt es telefonisch direkt bei der Beratungsstelle.
Höhere Rente und mögliche Steuerersparnis
Die Sonderzahlungen gehen übrigens nicht verloren, sollten sich 
später die Pläne ändern und man doch nicht vorzeitig in Alters-
rente gehen. Im Gegenteil: Sie erhöhen auch dann die spätere 
Rente.
Außerdem können die Sonderzahlungen als Aufwendungen für 
die Altersvorsorge bei der Steuer geltend gemacht werden. Kon-
krete Auskünfte erteilen Lohnsteuerhilfevereine, Steuerberater 
oder Finanzämter.
So hoch sind die Abschläge
Für jeden Monat des vorzeitigen Rentenbeginns betragen die 
Abschläge 0,3 Prozent der Rente. Wer also ein Jahr früher in 
Rente geht, muss einen Abschlag von 3,6 Prozent in Kauf neh-
men. Dies gilt dann für die gesamte Zeit des Rentenbezugs und 
auch für eine anschließende Hinterbliebenenrente.
Weitere Auskünfte gibt es bei der Deutschen Rentenversicherung 
Rhein-land-Pfalz, über das kostenfreie Servicetelefon unter 0800 
1000 480 16 und im Internet unter www.drv-rlp.de

 › Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.

Genug Betrug: Ungewollt unter Vertrag
Verbraucherzentrale und Landeskriminalamt warnen vor 
Abzocke per Telefon
Die Verbraucherzentrale erhält viele Beschwerden über lästige 
Anrufe von Telefon- oder Internetanbietern, Zeitschriftenverla-
gen, Energieversorgern, Banken oder Versicherungen. Solche 
Anrufe können ärgerliche Folgen haben: Betroffene erhalten 
anschließend Rechnungen oder es wird Geld vom Konto abge-
bucht. Häufig werden auch persönliche Daten abgefragt und 
weitergegeben, was noch mehr unerwünschte Anrufe von ande-
ren Anbietern nach sich zieht. Zwar ist Telefonwerbung ohne 
vorherige ausdrückliche Einwilligung rechtswidrig, aber Betrü-
ger schert das wenig und telefonisch untergeschobene Verträge 
können trotzdem wirksam sein. Ausnahmen gelten für Strom- 
und Gaslieferungsverträge sowie für Telekommunikations- und 
Gewinnspielverträge. Diese können nicht am Telefon abgeschlos-
sen und müssen schriftlich bestätigt werden.
Das Landeskriminalamt und die Verbraucherzentrale geben Tipps 
wie man sich vor unerlaubten Anrufen und untergeschobenen 
Verträgen schützen kann:
• Bei unerwünschten Anrufen sollte nach dem Namen des 

Anrufers, des Unternehmens und am besten auch nach einer 
Rückrufnummer und der Geschäftsadresse gefragt werden.

Steuerbefreit sind konkret die Einnahmen im Zusammenhang 
mit dem Betrieb von PV-Anlagen auf, an oder in Einfamilienhäu-
sern (einschließlich Nebengebäuden) oder nicht Wohnzwecken 
dienenden Gebäuden (z. B. auf Garagen, Carports) mit einer 
installierten Bruttoleistung von bis zu 30 kW (peak). In sonsti-
gen Gebäuden (z. B. Mehrfamilienhäusern, gemischt genutzten 
Immobilien) fallen PV-Anlagen bis zu 15 kW (peak) je Wohn- und 
Gewerbeeinheit unter diese Steuerbefreiung. Beim Betrieb meh-
rerer Anlagen gilt eine Gesamthöchstgrenze von 100 kW (peak). 
Entscheidend sind jeweils die Angaben im sog. Marktstammda-
tenregister.
Lieferung und Montage künftig ohne Umsatzsteuer:
Für die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) gilt ab dem 1. Januar 
2023 ein Nullsteuersatz für die Lieferung und die Installation 
von PV-Anlagen oder Teilen davon, die auf oder in der Nähe von 
Wohngebäuden errichtet werden. D.h., die Umsatzsteuer wird in 
der Rechnung von vornherein mit 0 % (bislang 19%) angesetzt. 
Damit entfällt künftig die Notwendigkeit, Umsatzsteuervoran-
meldungen abzugeben, um eine Vergütung dieses Steuerauf-
schlags zu erhalten.
Begünstigt bei der Umsatzsteuer sind - anders als bei der Ein-
kommensteuer - auch Anlagen mit einer Leistung über 30 kW 
(peak), z.B. auf größeren Mietshäusern.
Ausführliche Informationen zu den Regelungen unter:
https://www.lfst-rlp.de/service/presse/aktuelles (Pressemeldung 
des Landesamtes für Steuern vom 17.01.2022)
Zudem bieten die FAQs auf den Internetseiten des Bundesminis-
teriums der Finanzen einen Überblick über die umsatzsteuerlichen 
Maßnahmen zur Förderung des Ausbaus von Photovoltaikanla-
gen:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/foer-
derung-photovoltaikanlagen.html.
Die Finanzämter bitten von Anfragen nach dem Verbleib der 
Steuerbescheide abzusehen. Aktuelle Hinweise zum Bearbei-
tungsstand von Steuererklärungen veröffentlichen die Finanzäm-
ter auf ihren Internetseiten unter: „Bearbeitungsstand“
Tipps rund um die Erklärungsabgabe
Belege nicht mehr mit einreichen: Das Finanzamt fordert die 
Belege im Einzelfall an, wenn dies für die Prüfung der Steuerer-
klärung erforderlich ist.
Aber aufgepasst: Die Belege sind bis zum Ablauf der Einspruchs-
frist (ein Monat nach Erhalt des Steuerbescheids) aufzubewahren. 
Denn das Finanzamt kann die Unterlagen im Bedarfsfall anfor-
dern und prüfen, ob alles korrekt angegeben ist. Eine Besonder-
heit gilt bei Bescheinigungen für Spenden und Mitgliedsbeiträge 
an als gemeinnützig anerkannte Vereine und Einrichtungen: 
Diese Bescheinigungen müssen bis zu einem Jahr nach Bekannt-
gabe des Bescheids aufbewahrt werden, wenn sie nicht zuvor 
vom Finanzamt angefordert wurden.
Elektronische Steuererklärung bietet Vorteile:
Für die Abgabe der Steuererklärung und weitere Serviceleistun-
gen der Steuerverwaltung bietet das elektronische Steuerportal 
„ELSTER“ viele Funktionen, die immer weiter ausgebaut werden:
• Mit Hilfe des Bescheinigungsabrufs (die sog. „vorausgefüllte 

Steuererklärung“) können die dem Finanzamt bereits elektro-
nisch vorliegenden Daten direkt in die Steuererklärung über-
nommen werden.

• Die Angaben in der Steuererklärung können vor dem Versand 
auf Fehler geprüft werden und

• es ist eine unverbindliche Vorab-Berechnung der Steuerer-
stattung bzw. -nachzahlung möglich.

• Zudem liegt die Steuererklärung durch elektronische Über-
sendung direkt dem Finanzamt digital vor und kann somit 
schneller bearbeitet werden.

• ELSTER ist auch eine Plattform für die sichere Übermittlung 
von Nachrichten und Anträgen an das Finanzamt, wie z. B. 
zum Lohnsteuerklassenwechsel oder zur Lohnsteuer-Ermäßi-
gung. Auch vom Finanzamt angeforderte Belege können hier 
unkompliziert hochgeladen werden.
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spät, denn das Sozialamt zahlt ein verbrauchtes Schonvermögen 
nicht zurück“, informiert Lachenmaier.
Die Expertin empfiehlt daher, das vorhandene Schonvermögen 
nicht für die Pflegekosten zu verwenden und den Antrag auf Hilfe 
zur Pflege möglichst frühzeitig zu stellen. Die Leistungen wer-
den frühestens ab dem Zeitpunkt der Antragstellung erbracht. 
Da aufgrund der höheren Vermögensfreigrenzen deutlich mehr 
Personen einen Anspruch auf Unterstützung haben, gehen die 
Behörden von steigenden Antragszahlen und längeren Bearbei-
tungszeiten aus.
Ausführliche Informationen bietet die Verbraucherzentrale auf 
ihrer Internetseite unter https://www.verbraucherzentrale-rlp.
de/wissen/gesundheit-pflege/pflege-im-heim/sozialhilfe-wann-
sich-das-sozialamt-an-pflegekosten-beteiligt-55159

 › Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Europapreis: Projekte und Ideen gesucht, die 
deutsch-französische Freundschaft zeigen
Landrat Dietmar Seefeldt ruft Schulen, Projektgruppen, Vereine 
und außerschulische Einrichtungen, die mit Hilfe von Ehrenamt-
lichen getragen werden, dazu auf, sich für den Europapreis der 
rheinland-pfälzischen Staatskanzlei zu bewerben. Dieses Jahr 
steht der Preis im Zeichen des Jubiläums 60 Jahre Elysée-Vertrag. 
„Gerade in unserem Landkreis Südliche Weinstraße, in direk-
ter Nachbarschaft zu unseren französischen Freunden, wird die 
deutsch-französische Partnerschaft groß geschrieben“, betont 
Seefeldt. Das zeigten viele Kooperationen - unter anderem 
haben der Kreis und die Stadt Weißenburg eine Absichtserklä-
rung unterzeichnet, die erste deutsch-französische Musikschule 
in Europa zu gründen.
Gesucht werden Projekte, die zeigen, wo und wie sich die 
deutsch-französische Freundschaft in Rheinland-Pfalz äußert. Es 
sind auch Ideen gefragt, wie diese Freundschaft erlebbar wird, 
was sie zwischen Rheinland-Pfalz und Frankreich bewirkt oder 
was wir von- und miteinander lernen können. Eingereicht werden 
können zum Beispiel Bilder, Fotos, Zeichnungen, Collagen, Prä-
sentationen, Filmbeiträge, Podcasts oder Poetry Slams.
Der Preis ist dotiert mit 2000 Euro für den ersten Platz, 1000 Euro 
für den zweiten Platz und 500 Euro für den dritten Platz. Teilnah-
mebedingungen und weitere Informationen gibt es unter https://
europa.rlp.de/de/europa-leben/europapreis/

• Auch der Grund des Anrufes sollte erfragt werden.
• Betroffene sollten deutlich darauf hinweisen, dass sie künftig 

nicht mehr angerufen werden möchten und sämtliche Daten 
gelöscht werden sollen.

• Im Zweifelsfall muss das Unternehmen nachweisen, dass der 
Kunde den Vertrag über die Dienstleistung abgeschlossen hat.

Wer einen Abo-Vertrag am Telefon, an der Haustür, auf der 
Straße oder im Internet abgeschlossen hat, kann diesen inner-
halb von 14 Tagen ohne Begründung widerrufen. Ist der Vertrag 
unwissentlich zustande gekommen und der Anbieter hat nicht 
ordnungsgemäß über das Widerrufsrecht informiert, kann das 
Abo auch länger widerrufen werden. Die Frist beträgt dann ein 
Jahr und 14 Tage. In anderen Fällen gilt die im Vertrag vereinbarte 
Kündigungsfrist.
Die Verbraucherzentrale stellt auf ihrer Internetseite einen kos-
tenlosen Musterbrief für den Widerruf bereit.
Weitere Informationen zum Thema bieten die Verbraucherzent-
rale und das Landeskriminalamt unter folgenden Links:
https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/vertraege-rekla-
mation/kundenrechte/untergeschobene-vertraege-am-telefon-
drei-nuetzliche-fragen-fuers-gespraech-30056
https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/vertraege-rekla-
mation/werbung/ungewollte-werbeanrufe-hilfe-gegen-telefon-
werbung-13857
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/
unerlaubte-werbeanrufe/

Hilfe zur Pflege vom Sozialamt
Seit Januar gibt es einen höheren Vermögensfreibetrag
Steigende Kosten in der Pflege führen dazu, dass sich immer 
mehr Menschen die Eigenbeteiligung an der Pflege nicht mehr 
leisten können. Diese Menschen haben einen Anspruch auf Hilfe 
zur Pflege und können beim Sozialamt einen Antrag stellen.
„In unserer Beratung stellen wir immer wieder fest, dass viele 
Betroffene nicht wissen, dass sie nicht ihr gesamtes Vermögen 
verbrauchen müssen, bevor sie einen Antrag auf Sozialhilfe stel-
len können“, so Silke Lachenmaier, juristische Fachberaterin bei 
der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. „Alleinstehende dürfen 
seit Januar ein Vermögen von 10.000 Euro behalten, Eheleute 
20.000 Euro.“
Nach den Erfahrungen der Verbraucherzentrale stellen viele 
Menschen den Antrag auf Hilfe zur Pflege meist erst, wenn das 
gesamte Vermögen aufgebraucht ist. „Das ist aber eindeutig zu 

Billigheim-Ingenheim
Ortsbürgermeister: Dietmar Pfister, Tel.: 06349/9630356,
Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung, 
www.billigheim-ingenheim.de

Amtlicher Teil

 › Erinnerung: Versammlung der 
Jagdgenossenschaft Billigheim-Ingenheim

Alle Mitglieder des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Billigheim-
Ingenheim werden hiermit zu der am Mittwoch, den 22.03.2023, 
um 18.30 Uhr im Weingut Friedrichshof, In der Kehl, 76831 
Billigheim-Ingenheim, Ortsteil Ingenheim, stattfindenden 
Jagdgenossenschaftsversammlung eingeladen.
Mitglieder der Jagdgenossenschaft sind alle Eigentümer und 
Eigentümerinnen von bejagbaren Grundstücken im Bereich des 
gemeinschaftlichen Jagdbezirks Billigheim-Ingenheim. Dieser 

umfasst nach Maßgabe des Grundflächenverzeichnisses die 
gesamte Feldgemarkung Appenhofen, Billigheim, Ingenheim 
und Mühlhofen einschließlich Gemeindewald.
Das Grundflächenverzeichnis liegt zwei Wochen lang in der Zeit 
vom 02.03.2023 bis 16.03.2023 bei der Verbandsgemeindever-
waltung Landau-Land in 76829 Landau, An 44, Nr. 31, Zi. 1.02, 
zur Einsichtnahme für die Mitglieder öffentlich aus. Das Grundflä-
chenverzeichnis gilt als festgestellt, sofern in dem vorgenannten 
Zeitraum keine Einsprüche erhoben werden.
Die Genossenschaftsversammlung ist unabhängig von der Anzahl 
der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Beschlüsse der Jagd-
genossenschaft bedürfen sowohl der Mehrheit der anwesenden 
und vertretenen Mitglieder der Jagdgenossenschaft als auch der 
Mehrheit des Flächeninhaltes der bei der Beschlussfassung ver-
tretenen Grundflächen.
Jedes Mitglied kann sich durch die Ehegattin oder den Ehegat-
ten oder die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner, durch 
eine Verwandte oder einen Verwandten gerader Linie, durch eine 
ständig von dem Mitglied beschäftigte Person, durch ein dersel-
ben Jagdgenossenschaft angehöriges volljähriges Mitglied oder 
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Wann: Samstag, 18. März 2023, 10:00 - 12:00 Uhr
Schwangere ab 09:30 Uhr (mit Mutterpass und 1 Begleitperson)
Wo? Bürgerhaus Billigheim
Kuchenverkauf zu Gunsten der Kita im Foyer.
Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher*innen.
VR Glücksbringer
Unsere Kita „Die kleinen Strolche“ in Billigheim nimmt an der 
Glücksbringer Aktion der VR Bank SÜW-Wasgau teil und freut 
sich über alle Sammler, die Ihre Glücksbringer für unser Projekt 
einer neuen Kletterwand für den Turnraum der Kita einlösen. 
Nach fast 45 Jahren hat die alte Kletterwand ausgedient und es 
wird Zeit für was Neues, um auch weiterhin bereits den Kleins-
ten das Thema Bewegung näher bringen zu können. Glücksbrin-
ger gibt es kostenlos in allen Filialen der VR Bank SÜW-Wasgau, 
diese können online eingelöst oder auch gerne in der Kita abge-
geben werden.
Alle Kita-Kinder sagen „Danke“ für die Unterstützung!

 › MGV Eintracht Ingenheim
Jahreshauptversammlung
Der MGV Eintracht 1861 Ingenheim e.V. lädt alle Mitglieder und 
Ehrenmitglieder herzlich ein zur Jahreshauptversammlung am 
Montag, dem 20. März 2023, um 20.00 Uhr im Gemeindesaal 
in Ingenheim.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Bericht des 1. Vorsitzenden
4. Bericht der Rechnerin
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Wahl der Kassenprüfer
8. Wünsche und Anträge
Anträge sind spätestens acht Tage vor der Versammlung schrift-
lich und begründet beim 1. Vorsitzenden Andreas Schaurer, Silva-
nerstr. 2, 76831 Ingenheim einzureichen.

 › Freundeskreis MGV Ingenheim e.V.
Mitgliederversammlung
Der Freundeskreis des MGV Eintracht Ingenheim e.V. lädt alle 
Mitglieder herzlich ein zur Mitgliederversammlung am Montag, 
dem 20. März 2023, um 21.00 Uhr im Gemeindesaal in Ingen-
heim.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des 1. Vorsitzenden
3. Bericht der Rechnerin
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Wahl der Kassenprüfer
7. Wünsche und Anträge
Anträge sind spätestens acht Tage vor der Versammlung schrift-
lich und begründet beim 1. Vorsitzenden Sven Haacke, Silvaner-
str. 6, 76831 Ingenheim einzureichen.

 › DRK-Ortsverein Billigheim-Ingenheim
Einladung zur Mitgliederversammlung.
Dienstag den 11.April 2023 findet unser jährliche, ordentliche 
Mitgliederversammlung im Gemeindehaus, Ortsteil Ingenheim 
um 19.00 Uhr statt, zu der wir alle Mitglieder recht herzlich ein-
laden.
Tagesordnung:
1: Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung
2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und 

Beschlussfähigkeit.
3: Bericht des Vorsitzenden
4: Bericht Wohlfahrt und Sozialarbeit
5: Bericht Bereitschaft

durch eine die Grundfläche land-, forst- oder fischereiwirtschaft-
lich bewirtschaftende Person aufgrund schriftlicher Vollmacht 
vertreten lassen; mehr als drei Vollmachten darf keine Person in 
sich vereinigen.
Tagesordnung:
1. Neuwahl des Jagdvorstandes
2. Mitteilungen und Anfragen
Billigheim-Ingenheim,
gez. Kurt Rapp, Jagdvorsteher

Nichtamtlicher Teil

 › Gemeindebücherei LeseInsel
„Ein gutes Buch aufzuschlagen, ist ein Fest für die Seele und 
Sinne“
Für die schönen Frühligstage gibt es in der LeseInsel sonnige 
Romane, herzerwärmende Geschichten, liebevolle Bilderbücher, 
Hörbücher und vieles mehr. Einfach vorbeikommen und kosten-
los ausleihen!
Wann? Jeden Dienstag von 16-18 Uhr und jeden Donnerstag 
von 9.30 Uhr - 11.30 Uhr.
Wo? LeseInsel in der Klingbachschule, Eingang Ost, Raum 106.

 › LandFrauen Billigheim
Vorbereitung für den Osterbrunnen
Das LandFrauen-Team benötigt für das Binden der Zweige drin-
gend viel frisches Grün, z.B. Buchs. Wer hierzu etwas zur Ver-
fügung hat und uns damit unterstützen kann: Bitte melden bei 
Michaela Seidel, Tel.: 3843. Besten Dank!
Die Einweihung des Osterbrunnens, mit Umtrunk und Brezeln, 
findet statt am Samstag, den 1. April 2023 um 11:00 Uhr am 
Marktplatz. Wir freuen uns auf euer Kommen!
Mitgliederversammlung
Am Mittwoch, den 12.04.2023 findet unsere Mitgliederver-
sammlung
im Clubraum des Bürgerhauses statt. Beginn 19:00 Uhr.
Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Totengedenken
3. Tätigkeitsbericht
4. Bericht der Rechnerin
5. Bericht der Kassenprüferinnen
6. Wahl der Kassenprüferinnen
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Wünsche und Anträge
9. Sonstiges/Verschiedenes
Diverse Anliegen im voraus etc., sind schriftlich mitzuteilen, an 
Michaela Seidel, Pfützgasse 20, 76831 Billigheim.
Auf eine rege Teilnahme freuen wir uns!
Besten Dank für die Kenntnisnahme.

 › LandFrauen Ingenheim

Kinderkochkurs Powerfrühstück
Zum Kinderkochkurs „Powerfrühstück“ mit Bettina Rummel tref-
fen wir uns am Samstag, 25. März 2023 um 10 Uhr im Gemein-
dehaus Ingenheim.
Wir werden Brötchen backen, leckere Wraps rollen, Waffelteig aus 
Früchten zubereiten sowie Obst und Gemüse für Sticks und Salat 
schnippeln. All die Frückstücksleckereien kommen auf ein Buffet, 
von dem sich alle nehmen, was sie gerne mögen. Oder auch zum 
ersten Mal mutig probieren. Der Kochkurs endet gegen 12 Uhr.
Anmeldung bitte bis Mittwoch, 22. März 2023 bei Ortrud Schau-
rer unter Telefon 06349- 9180 266.

 › Kita „Die kleinen Strolche“ Billigheim
Nummernbasar „Rund ums Kind“
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Montag:
16:15 - 17:15 Uhr: Eltern-Kind-Gruppe für 3 und 4 Jährige mit 
Melanie Klinke und Julia Walter
17:15 - 18:15 Uhr: Geräteturnen für Grundschulkinder mit Silvio 
Anielack und Julia Walter
Dienstag:
16:15 - 17:15 Uhr: Turnen für 5 und 6 Jährige mit Jasmin Roschel, 
Lisa Bober und Rosa Krasznai
Mittwoch:
16:15 - 17:15 Uhr: Eltern-Kind-Gruppe für 1 und 2 Jährige mit 
Melanie Klinke und Conny Fink-Hasche
Erwachsenenbereich
Montag:
19:30 - 20:30 Uhr: Wirbelsäulengymnastik mit ruhiger Musik mit 
Gudrun Hirsch
Dienstag:
19:00 - 20:00 Uhr: Funktionales Training mit Melanie Bollinger 
oder Kristina Schröder
20:00 - 21:00 Uhr: Gymnastik mit Julia Walter
Ansprechpartnerin für Fragen ist Frau Silvana Weschler, Tel. 0157 
85511536.
Alle Bewegungsinteressierten sind herzlich eingeladen, bei uns 
im Verein mit viel Freude und Spaß sportlich fit zu bleiben oder 
es zu werden.
Fußball
Herren
Samstag, 18. März in Billigheim
16.30 Uhr TSV 1 - SV Rülzheim
Sonntag, 19. März
15.00 Uhr SV Erlenbach - TSV Fortuna 2
Sonntag, 19. März in Albersweiler
15.00 Uhr SG Albersweiler/Eußerthal - TSV Fortuna 3
Damen
Samstag, 18. März
15.00 Uhr SV Dammheim - TSV Fortuna
Junioren
Samstag, 18. März
E-Junioren in Schweigen
12.00 Uhr SG Schweigen/R./Kapellen - TSV Fortuna
D-Junioren in Billigheim
11.30 Uhr TSV Fortuna 2 - FV Germersheim 2
13.00 Uhr TSV Fortuna 1 - SG Schweigen/R./Oberhausen/B.
C-Junioren
11.00 Uhr FC Bavaria Wörth 2 - TSV Fortuna
B-Junioren in Billigheim
14.15 Uhr TSV Fortuna - SG Klingenmünster/Eschbach
Montag, 20. März
F-Junioren in Billigheim
17:30 Uhr TSV Fortuna - SG Steinweiler/Rohrbach 2
Mittwoch, 22. März
F-Junioren in Billigheim
17.30 Uhr TSV Fortuna - Südwestgirls
Glücksbringer
Die VR-Bank SWW hat wieder die Glücksbringer-Aktion gestar-
tet! Holt euch die Kostenlosen Glücksbringer und löst Sie bei 
unserer Aktion „LED-Flutlicht Kunstrasen Billigheim“ ein!
Wir freuen uns auf euer Engagement!

 › Schützenverein Appenhofen
Schützenjugend:
Freitag, 17.03. ab 16:30 Uhr Jugendtraining
Samstag ab 13:00 Uhr, 4. Jugendrundenkampf in Hauenstein mit 
König- und Pokalschießen.
Aktive:
DSB Pokal 1. Wettkampf in der Gruppenphase:
Freitag 19:00 Uhr schießen wir einen Fernkampf gegen den SV 
Bramstedt/ 2. Bundesliga Nord. Aufgrund der Entfernung der 
Teams ist es möglich, dass jede Mannschaft zum gleichen Termin 
unter Aufsicht zu Hause startet. 

6: Bericht des JRK
7: Bericht des Schatzmeisters
8: Bericht der Kassenprüfer
9: Entlastung des Vorstands
10: Jahreswirtschaftsplan 2023
11: Satzungsänderung
12: Verschiedenes, Wünsche, Anträge
Wünsche zu Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung müs-
sen mindestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung 
beim Vorstand eingereicht werden.
Wir hoffen auf eine zahlreiche Teilnahme!
Einladung erfolgt nur auf diesem Weg!

 › SPD Ortsverein Billigheim-Ingenheim
Rücksichtsvoller Umgang mit der Ressource Wasser
Anlässlich des Weltwassertags lädt der SPD Ortsverein Billig-
heim-Ingenheim alle Interessierten Bürgerinnen und Bürger zur 
Diskussionsrunde mit Prof. Dr. Hannes Kopf, dem Präsiden-
ten der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD 
Süd), ein. Die SGD Süd ist die Obere Wasserbehörde des Landes 
Rheinland-Pfalz. Die Veranstaltung findet am Dienstag, den 21. 
März um 19:00 Uhr im Weingut Friedrichshof in Ingenheim 
statt. Der Weltwassertag 2023 steht unter dem Motto „Accelera-
ting Change - Wandel beschleunigen“. Passend dazu wird Prof. 
Dr. Hannes Kopf auch Einblicke in seine tägliche Arbeit rund um 
das Thema Erneuerbare Energien geben.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

 › CDU-Ortsverband Billigheim-Ingenheim
Einladung zur Mitgliederversammlung
Am Freitag, 24. März 2023, Beginn 19:00 Uhr, findet, in der 
Gaststätte, „Dyck’s Weinstube“ in Mühlhofen, die ordnungsge-
mäße Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des Vorstandes 
statt. Hierzu erfolgt auf diesem Wege nochmals die herzliche Ein-
ladung an die Mitglieder.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und fristgerechten Einla-

dung
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Wahl eines Versammlungsleiters/in
5. Wahl einer Mandatsprüfungs- und Zählkommission
6. Bericht des Vorsitzenden
7. Bericht des Schatzmeisters
8. Bericht der Kassenprüfer
9. Aussprache zu den Berichten
10. Entlastung des Vorstandes
11. Neuwahlen

a) Vorsitzende/r
b) Stellvertreter/in
c) Schatzmeister/in
d) Schriftführer/in
e) Beisitzer/innen
f) Umweltbeauftragte/r
g) Mitgliederbeauftragte/r

12. Wahl von 2 Kassenprüfer
13. Wahl von drei Delegierten und Ersatzdelegierten zum Kreis-

parteitag
14. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Anfragen und Anregungen können spätestens bis 23. März 2023 beim
CDU-Ortsvorsitzenden Michael Kirsch, Lessingstr. 27, 76831 Bil-
ligheim-Ingenheim, schriftlich eingereicht werden. Desweiteren 
sind auch an der Ortspolitik interessierte Mitbürgerinnen und 
Mitbürger als Gäste zu dieser Versammlung recht herzlich will-
kommen.

 › TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim
Gymnastik
Im Kinderbereich werden bei viel Freude an Bewegung, Spiel 
und Spaß folgende Übungsstunden angeboten:
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 › Gemeindebücherei Siebeldingen
Die nächsten Vorlesestunden für Kindergartenkinder finden am 
Donnerstag, den 23.03. und 30.03.23 von 16.15 Uhr bis 17.00 
Uhr statt.
Nach der Geschichte haben die Kinder noch die Möglichkeit 
ein passendes Bild zu malen und in der Bücherei zu stöbern. 
Die Begleitung ist bei Tee und Keksen herzlich eingeladen die 
Erwachsenenabteilung der Bücherei kennenzulernen.
Am Samstag, den 01.04.23 bieten wir von 11.00 Uhr bis 12.00 
Uhr eine „Geschichten- und Bastelstunde für Kindergarten- und 
Schulkinder“ an. Ansonsten haben wir zu den üblichen Öffnungs-
zeiten geöffnet: montags in der großen Pause von 9.30 Uhr bis 
10.00 Uhr, donnerstags von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr und jeden 
ersten Samstag im Monat von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr.
Einfach vorbeikommen, schmökern und kostenlos ausleihen.
Wir freuen uns auch dich im Rathaus Siebeldingen, Eingang 
Weinstraße, Erdgeschoss.

 › LandFrauen Birkweiler
Stammtisch - März 2023
Gerne erinnern wir an unseren Stammtisch, der am 30.03.2023 
ab 19:00 Uhr in der Pizzeria Calabria in Ranschbach stattfindet.
Bitte meldet euch hierzu bei Birgit Kiefer (93093) oder Ricarda 
Kiefer (0172/7302328) bis zum 26.03.2023 an.

 › Förderverein des Kindergartens 
Regenbogen

RiRaRo - De Summer, der is‘ do
Endlich ist es wieder soweit! Das sonnige Wetter und die blü-
henden Vorgärten lassen uns voller Vorfreude wärmeren Tagen 
entgegenblicken. Der Sommer kann aber wie jedes Jahr sicherlich 
noch einen kleinen Schubs vertragen.
Deshalb lädt der Förderverein des Kindergartens Regenbogen 
zum Sommertagsumzug am 19.03.2023 ein. Die Veranstaltung 
beginnt um 14 Uhr am Kindergarten mit dem Schmücken von 
Roller, Laufrad und Co., gefolgt vom Umzug durchs Dorf zum 
Dorfmittelpunkt ab ca. 14:45 Uhr.
Traditionelles Highlight sind das Hansel-Fingerhut-Spiel und die 
anschließende Verbrennung des Winters. Auch für das leibliche 
Wohl wird gesorgt. Nach dem Umzug können sich Besucher mit 
Kaffee & Kuchen, sowie Flammkuchen stärken.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

 › PWV Siebeldingen-Birkweiler
Lieber Mitglieder und Fördererer des PWV Ortsgruppe Siebeldin-
gen-Birkweiler,
hiermit laden wir ganz herzlich ein zu unserer Mitgliederver-
sammlung am Freitag, den 24. März 2023, im DGH Birkweiler, 
Beginn 19.30 Uhr.
Die Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung:
Begrüßung
Totengedenken
Bericht des Vorstandes
Bericht des Rechners
Bericht der Kassenprüfer
Entlastung des Vorstandes
Bericht der Wanderwartin
Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Auf eine rege Beteiligung freut sich der Vorstand
Siebeldinger Hütte ab 19. März wieder geöffnet
Hallo liebe Wanderfreunde,
endlich nach langer Zwangspause können wir unsere Hütte bei 
Eußerthal wieder öffnen. Der Wanderclub Nello stellt uns sein 
Stromaggregat zu Verfügung, solange sich unsere Maschine 
noch in Reparatur befindet, dafür vielen Dank.
Unsere Öffnungszeiten sind von 10 bis 17 Uhr. Wir freuen uns 
wieder auf euren Besuch.

Die Ergebnisse werden noch am gleichen Tag an den DSB über-
mittelt. Das Siegerteam bekommt 2:0 Punkte.
Kader: Nico Englert, David Burg, Maria Dausch, Alessa Dörrzapf, 
Gerd Leonhardt, Andreas Kehrt, Niklas Christ, Carsten Schiff.
Saisonabschluss Wettkämpfe Großkaliber, Sonntag 09:30 
Uhr:
SV Wernersberg I - SV Appenhofen II
SV Appenhofen II - SV Rohrbach I
Vorankündigung:
Ostereierschießen am Sonntag, den 02. April, 11:00-17:00 Uhr

 › Reit- und Fahrverein Billigheim e.V.
Einladung aller Mitglieder des Reit- und Fahrvereins Billigheim 
e.V zur ordentlichen Jahreshauptversammlung am Donners-
tag, 23.03.2023 um 19:00 Uhr im Reiterstübchen
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch die 1. Vorsitzende
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Ausschluss eines Mitgliedes
4. Bericht der Vorstandschaft mit Ausblick auf Aktivitäten in 

2023
5. Bericht Steuerbüro
6. Kassenprüfungsbericht
7. Entlastung des Vorstandes
8. Neuwahl 2. Vorsitzende(r)
9. Neuwahl Kassenwart/in
10. Neuwahl Kantinen- und Veranstaltungswart/in
11. Bericht Einstellerbetrieb
12. Anträge/Verschiedenes (lt. Satzung müssen diese bis 1 

Woche vorher (16.03.2023) schriftlich beim Vorstand einge-
gangen sein)

Einladung zur Jugendversammlung am Donnerstag, 
23.03.2023 um 18:00 Uhr im Reiterstübchen
Tagesordnung:
1. Planung
2. Aktivitäten
3. Verschiedenes
4. Anträge (müssen bis 1 Woche vorher (16.03.2023) schriftlich 

beim Vorstand eingegangen sein)
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme und ein geselliges Bei-
sammensein im Anschluss.

Birkweiler
Ortsbürgermeister: Bernd Flaxmeyer, 
Tel.: 06345/2637,  Sprechzeiten nach Vereinbarung
www.birkweiler.de

Nichtamtlicher Teil

 › Kinder-, Maxi-, Teenie- und Jugendtreff
Jeden Freitag, außer in den Ferien und an schulfreien Tagen in 
den Jugendräumen des Dorfgemeinschaftshauses.
Kindertreff ab 1. Klasse - 14:30 bis 16:00 Uhr
Maxitreff ab 4. Klasse - 16:30 bis 18:00 Uhr
Generalprobe für Lätare. Wir freuen uns viele von Euch am Sonn-
tag beim Sommertagsfest ab 15:00 Uhr im Ortsmittelpunkt zu 
sehen.
Teenietreff ab 6. Klasse - 18:00 bis 20:00 Uhr
Ab der 10. Klasse seid ihr herzlich Willkommen bei der Land-
jugend Siebeldingen Birkweiler. Nähere Infos bei Paula Kessler 
unter 015750421523.
Wir freuen uns auf euch, Sarina, Mario & Diana Cavalar, Tel.: 
954594.
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Nichtamtlicher Teil

 › LandFrauen Böchingen
Nähkurs
Für den Nähkurs der Böchinger LandFrauen sind noch einzelne 
Plätze frei. Wir treffen sich am Mittwoch, den 22. März 2023 
um 18.00 Uhr im alten Feuerwehrraum in der Eckgasse 1. Unter 
fachkundiger Leitung von Traudel Arzheimer werden wahlweise 
Nacken-Lese-Knochen oder Shopper- Taschen genäht. Bitte 
eigene Nähmaschine mitbringen. Traudel bringt das erforderli-
che Material mit; abgerechnet wird nach Verbrauch.
Anmeldung baldmöglichst bei Traudel Arzheimer (Telefon 06341 
960254)

Jahresausflug
Die Böchinger LandFrauen planen eine 5-tägige Busreise unter 
dem Motto: Bodensee - ein See mit tausend Facetten
Vom 01. bis zum 05. Juni 2023 erwartet uns ein abwechslungs-
reiches Programm.
Auf der Fahrt in einem 4-Sterne Reisebus mit Vollausstattung 
besichtigen wir die Wasserfälle von Schaffhausen und schlen-
dern durch das malerische Stein am Rhein bevor wir unser Hotel 
in Roggenburg erreichen. Von dort aus starten wir am nächsten 
Tag zur Erkundung der Inselstadt Lindau. Dann geht es weiter 
nach Bregenz wo sie mit der Pfänderbahn hoch zum Pfänder 
fahren.
Am 3. Tag geht es ins Appenzeller Land. Nach einer Rundfahrt 
besichtigen wir eine Schaukäserei mit Führung und Käse-Degus-
tation. Am Nachmittag ist ein Bummel in Friedrichshafen vor-
gesehen.
Am nächsten Tag steht eine Schifffahrt von Meersburg zur Blu-
men Insel Mainau an. Am Nachmittag bringt uns das Schiff 
zurück nach Meersburg wo uns die malerischen Gassen der 
Stadt erwarten.
Der 5. Tag startet in Richtung Heimat, eine Zwischenstation zur 
Mittagspause in Ulm bietet Gelegenheit, das bekannte Fischer-
viertel oder das Ulmer Münster zu besuchen.
Der Reisepreis beträgt pro Person 692,00 € bei Übernachtung im 
Doppelzimmer, für ein Einzelzimmer beträgt der Preis 792,00 €
Im Preis enthalten sind die Fahrt mit dem Reisebus, Übernach-
tung, Frühstücksbuffet und Abendessen im Hotel, sowie die 
Preise für Eintritt und Führungen, die Schifffahrt, sämtliche Bus-
rundfahrten und die Reiserücktrittsversicherung.
Bitte melden Sie sich baldmöglichst an (spätestens bis zum 21. 
April 2023) - auch Gäste sind willkommen. Anmeldung und Infor-
mation bei Traudel Arzheimer (Telefon 06341 9690254)

 › Leben im Dorf e.V.
Leben im Dorf lädt ein zum offenen Singen
Lust auf Gesang?
Einfach mal drauf los singen?! Mit anderen zusammen “trällern”?! 
Das geht!
Am Dienstag, 28. März 2023 von 19-21 Uhr im Vereinsraum 
in der Hauptstraße 25 in Böchingen kann jeder der Lust hat, am 
“Offenen Singen” teilnehmen.
Vorkenntnisse sind nicht notwendig - auch Noten lesen muss 
man nicht können. Einzige Voraussetzung: Lust zum Singen!
Auch Kinder und Jugendliche ab ca. 10 Jahren sind herzlich
willkommen.

Aufführung „Judas“ des Chawwerusch Theaters
Erleben Sie Ben Hergl in der Chawwerusch-Produktion „JUDAS“. 
Hier kommt der umstrittene Apostel zu Wort, der laut Bibel mit 
seinem Kuss Jesus verraten hat. Seitdem wird er daher für Jesu 
Tod am Kreuz verantwortlich gemacht, gilt als Inbegriff des Verrä-
ters und wurde immer wieder als Begründung für Vorurteile und 
Antisemitismus in jeder Form missbraucht. In einer inszenierten 
Show kann er endlich für sich selbst sprechen.

Monatswanderung am Sonntag, 26. März
Liebe Wanderfreunde, unsere Monatswanderung im März führt 
uns zu dem Weinrundwanderweg Heuchelheim-Klingen. Die 
Wanderstrecke beträgt rund 10 Km, Einkehr ist vorgesehen.
Treffpunkt 10 Uhr am Bahnhof Siebeldingen-Birkweiler. Die Wan-
derführung hat Rolf Leeb.

 › JFV Südwest Löwen
G-Junioren
Sa. 18.03. 11:00 Uhr
Albersweiler : JFV
F-Junioren
Sa. 18.03. 11:00 Uhr in Birkweiler
JFV : SV West Landau II
E-Junioren
Fr. 17.03. 17:45 Uhr i Siebeldingen
JFV II : SG Roschbach/Edesheim
Fr. 17.03. 17:45 Uhr in Ramberg
JFV I : SV Mörlheim
C-Junioren
Sa. 18.03. 14:45 Uhr in Göcklingen
SG Eschbacch/Göcklingen : JFV
B-Junioren
Sa. 18.03. 16:00 Uhr in Kapsweyer
SG Kapsweyer/Bienwald : JFV

Böchingen
Ortsbürgermeister: Jan Philip Poppelbaum
Seniorenbeauftragter Karl Heinz Rößler, 
Tel.: 510730 bzw. 0160 8060246, www.boechingen.de

Amtlicher Teil

 › Jagdgenossenschaft Böchingen
Öffentliche Bekanntmachung - Offenlegung der Nieder-
schrift der Jagdgenossenschaftsversammlung Böchingen 
vom 02.03.2023
Die öffentliche Auslegung der Niederschrift der Jagdgenossen-
schaftsversammlung vom 02.03.2023 erfolgt für die Dauer von 
zwei Wochen. Die Einsichtnahme kann in der Zeit von Freitag 
17.03.2023 bis Freitag 31.03.2023 bei der Verbandsgemeindever-
waltung Landau-Land, An 44, Nr. 31, 76829 Landau, Zimmer 1.02, 
zu den bekannten Öffnungszeiten erfolgen. Einsprüche gegen 
die Niederschrift sind nur innerhalb dieser 2-Wochen-Frist mög-
lich.
Böchingen, den 10.03.2023
gez. Hammer, stellvertr. Jagdvorsteher
Jagdgenossenschaft Böchingen hat neuen Vorsitzenden 
gewählt
Die Amtszeit des bisherigen Jagdvorstehers, Herrn Reinhold Wal-
ter endete zum 31.12.2022.
Als dessen Nachfolger haben die Jagdgenossen Böchingen in 
ihrer Sitzung am 2.3.2023 Herrn Heiner Sauer gewählt, der diese 
Funktion mit sofortiger Wirkung übernimmt. Gleichzeitig wurde 
Herr Michael Kern zum stellvertretenden Beisitzenden gewählt.
Vielen Dank für die Bereitschaft, sich für diese Funktionen zur 
Verfügung zu stellen. Durch die Nachwahl ist der Jagdvorstand 
nun wieder vollständig besetzt.
Paul Hammer
Stellvertr. Jagdvorsteher

Alle Infos zur Verbandsgemeinde
finden Sie im Internet unter
www.landau-land.de
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Montag, 20.03.2023, 19.00 Uhr in Eschbach:
SG Klingenmünster/Eschbach gegen SV Hatzenbühl.
C-Junioren
Mittwoch, 15.03.2023, 18.30 Uhr in Rohrbach:
SG Hatzenbühl/Rohrbach gegen SG Eschbach/Göcklingen.
Samstag, 18.03.2023, 14.45 Uhr in Klingenmünster:
SG Eschbach/Göcklingen gegen JFV Südwest Löwen.
D-Junioren
Mittwoch, 15.03.2023, 18.00 Uhr in Schwanheim:
SG Lug-Schwanheim/Hauenstein gegen SG Klingenmünster/
Eschbach.
Samstag, 18.03.2023, 12.15 Uhr in Landau (Kunstrasenplatz):
TSV Landau gegen SG Klingenmünster/Eschbach.
E-Junioren
Freitag, 17.03.2023, 18.00 Uhr in Klingenmünster:
SG Klingenmünster/Eschbach gegen FSV Offenbach.
F-Junioren
Sonntag, 19.03.2023, 11.00 Uhr in Klingenmünster:
SG KlingenmünsterEschbach gegen SG Kapellen-Drusweiler/
Pleisweiler-Oberhofen II
G-Junioren
Freitag, 17.03.2023, 17.00 Uhr in Klingenmünster:
SG Klingenmünster/Eschbach gegen SG Kapellen-Drusweiler/
Pleisweiler-Oberhofen.

Frankweiler
Ortsbürgermeister: Bernd Nerding
Tel.: 06345/84 86, Sprechzeit nach Vereinbarung
www.frankweiler.de

Nichtamtlicher Teil

 › Gemeindebücherei Siebeldingen
Die nächsten Vorlesestunden für Kindergartenkinder finden am 
Donnerstag, den 23.03. und 30.03.23 von 16.15 Uhr bis 17.00 Uhr 
statt. Nach der Geschichte haben die Kinder noch die Möglich-
keit ein passendes Bild zu malen und in der Bücherei zu stöbern. 
Die Begleitung ist bei Tee und Keksen herzlich eingeladen die 
Erwachsenenabteilung der Bücherei kennenzulernen.
Am Samstag, den 01.04.23 bieten wir von 11.00 Uhr bis 12.00 
Uhr eine „Geschichten- und Bastelstunde für Kindergarten- und 
Schulkinder“ an.
Ansonsten haben wir zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet:
montags in der großen Pause von 9.30 Uhr bis 10.00 Uhr, don-
nerstags von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr und jeden ersten Samstag 
im Monat von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr.
Einfach vorbeikommen, schmökern und kostenlos ausleihen.
Wir freuen uns auch dich im Rathaus Siebeldingen, Eingang 
Weinstraße, Erdgeschoss.

 › Pfälzerwald-Verein Frankweiler
Am Sonntag, 19.03.2023, findet die Monatswanderung März 
des Pfälzerwald-Vereins Frankweiler statt.
Der Elwetritscheweg im Dahner Felsenland (ca. 10 km). Auf den 
Spuren des geheimnisvollen pfälzischen Sagenvogels. Der Elwe-
tritscheweg führt uns durch die Heimat der Elwetritsche und 
zeigt uns die wichtigsten Stationen in einem Elwetritscheleben.
Abfahrt: 11:00 Uhr Parkplatz Friedhof Frankweiler
Wanderreise
Der Pfälzerwaldverein Frankweiler organisiert eine Wanderreise 
in die Rhön vom 08.06. bis 11.06.2023.
Neben Mitgliedern sind auch Gäste willkommen.
Wer teilnehmen möchte, muss sich verbindlich bis zum 
25.03.2023 anmelden und eine Anzahlung auf den Reisepreis 
überweisen. Weitere Informationen nach Anfrage per E-Mail an:
PWV-Frankweiler_Wandern@t-online.de
oder telefonisch unter: 06341/945177

Hören Sie, was ihn antrieb, die damalige Sache im Garten von 
Gethsemane auf die Spitze zu treiben.Ein erschütternder Mono-
log, der verblüfft, vieles erklärt, aber gleichzeitig auch vieles offen 
lässt. Wer zuhört, wird auf sich selbst zurückgeworfen. Nach dem 
circa 70-minütigen Auftritt folgt als zweiter Teil der Veranstaltung 
ein von Pfr. Martin Anefeld moderiertes Zuschauergespräch zum 
Stück.
Aufführung am 19.3.2023, Festsaal Böchingen, Burrweilerer 
Straße 1, Beginn 19.00 Uhr.
Kartenvorverkauf: pfalzshow.de oder Telefon 06346 69799-10
Karten-Hotline Telefon 0156 78416979
Bäckerei Scheurich in Böchingen, Telefon 06341 60863
Vorverkauf 16 € / Abendkasse 18 € / freie Platzwahl / Einlass ab 
18:00 Uhr
Eine Veranstaltung des Verein Leben im Dorf

 › Pfälzerwald Verein Böchingen
Am Sonntag ist Hüttendiensttag für Rudi’s Tradtionsteam. Seit 23 
Jahren ist Rudi beim Hüttendienst dabei, mit Herzblut und Koch-
schürze, mit hausgemachter Hüttensuppe und an diesem Sonn-
tag auch mit mediterran gewürztem Schafskäse, heiß aus dem 
Backofen serviert. Zu Rudi’s Team gehören Astrid und Wolfgang 
aus Ludwigshafen, Bettina, Gerd und Ernst aus Speyer und Alfred 
aus Böchingen. Früh am Morgen startet sein Team um rechtzei-
tig zur Mittagszeit für einen gedeckten Tisch zu sorgen. Es wird 
gekocht und gebruzzelt, das Sauerkraut muss gar werden, Brat-
wüste und Saumagen werden vorgerichtet und die guten Leber-
knödel aus der Weinstube Übel warten auf den Kochtopf mit 
heissem Wasser. Sehr beliebt sind Rudis Hüttensuppe und der 
Schafs-käse. Am Nachmittag warten leckere Kuchen aus Peters 
Backstube und dazu ein Kaffee oder Tee auf euch. Ernst hat seine 
Gitarre und das Hüttenliederbuch dabei. Er lädt am Nachmittag 
alle Wanderer zum offenen Singen ein.

Eschbach
Ortsbürgermeister: Frank Laux, Tel.: 0152 34230074, 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung
Sprechzeiten Seniorenbeauftragter Günter Haas: 
nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 06345 5178
www.eschbach-pfalz.de

Nichtamtlicher Teil

 › PWV-Eschbach
Liebe Wanderfreunde*innen,
unsere nächste Wanderung findet am Mittwoch, den 22. März 
2023 statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Raiffeisenring mit 
eigenem PKW, von dort aus fahren wir nach Neustadt zum 
Hambacher Schloss, wo uns dann unser Wanderfreund Bernd 
Schmitzer zur „Hohe Loog“ führt. Gäste sind herzlich willkom-
men.

 › ASV 1948 Eschbach e.V.
Spielbetrieb
1. Mannschaft
Sonntag, 19.03.2023, 15.00 Uhr in Eschbach:
SG Mörzheim/Eschbach gegen ASV Lug-Schwanheim II
A-Junioren
Freitag, 17.03.2023, 19.30 Uhr in Klingenmünster:
SG Klingenmünster/Eschbach gegen SG Wörth/Hagenbach.
Mittwoch, 22.03.2023, 19.30 Uhr:
FV Germersheim gegen SG Klingenmünster/Eschbach.
B-Junioren
Samstag, 18.03.2023, 14.00 Uhr in Ingenheim:
TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim gegen SG Klingenmünster/
Eschbach.
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Göcklingen
Ortsbürgermeisterin: Manuela Laub
Tel.: 06349/6234,  Sprechzeit nach Vereinbarung
www.goecklingen.de

Amtlicher Teil

 › Friedhofssatzung der Ortsgemeinde 
Göcklingen vom 01.03.2023

Der Gemeinderat von Göcklingen hat auf Grund des § 24 der 
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) sowie der §§ 2, 
Abs. 3, 5 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Satz 1 des Bestattungsgesetzes 
(BestG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekanntge-
macht wird:
Inhaltsübersicht:
I. Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Friedhofszweck
§ 3 Schließung und Aufhebung
II. Ordnungsvorschriften
§ 4 Öffnungszeiten
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof
§ 6 Ausführen gewerblicher Arbeiten
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften
§ 7 Allgemeines, Anzeigepflicht, Bestattungszeit
§ 8 Särge und Urnen
§ 9 Grabherstellung
§ 10 Ruhezeit
§ 11 Umbettungen
IV. Grabstätten
§ 12 Allgemeines, Arten und Größe der Grabstätten
§ 13 Reihengrabstätten
§ 14 Wahlgrabstätten
§ 15 Urnenwahlgrabstätten
§ 16 Wiesenwahlgrabstätten für Sarg- und Urnenbestattungen
§ 17 Ehrengrabstätten
V. Gestaltung der Grabstätten
§ 18 Allgemeine Gestaltungsvorschriften, Material, Form und 

Inschriften der Grabmale
§ 19 Besondere Gestaltungsvorschriften für die Wiesengrab-

stätten
VI. Grabmale
§ 20 Zustimmungserfordernis zum Errichten und Ändern von 

Grabmalen
§ 21 Standsicherheit der Grabmale
§ 22 Verkehrssicherungspflicht für Grabmale
§ 23 Entfernen von Grabmalen
VII. Herrichten und Pflege der Grabstätten
§ 24 Herrichten und Instandhalten der Grabstätten
§ 25 Vernachlässigte Grabstätten
VIII. Trauerhalle
§ 26 Benutzen der Trauerhalle
IX. Schlussvorschriften
§ 27 Alte Rechte
§ 28 Haftung
§ 29 Ordnungswidrigkeiten
§ 30 Gebühren
§ 31 Inkrafttreten
I. Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich
Diese Satzung gilt für den im Gebiet der Ortsgemeinde Göcklin-
gen gelegenen und von ihr verwalteten Friedhof.
§ 2 Friedhofszweck
1.) Der Friedhof ist eine nicht rechtsfähige Anstalt (öffentliche 
Einrichtung) der Ortsgemeinde Göcklingen. Die Bestattung 
bedarf der Zustimmung.
2.) Er dient der Bestattung derjenigen Personen, die
a) bei ihrem Tode Einwohner der Ortsgemeinde waren, oder

 › Frankweiler bewegt e. V.
Der Verein Frankweiler bewegt e. V. lädt alle seine Mitglieder am 
Mittwoch, den 29.03.2023 um 19:00 Uhr in den Ratssaal der 
Gemeinde Frankweiler zur Mitgliederversammlung ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Bericht des Schatzmeisters
5. Bericht der Buch- und Rechnungsprüfer
6. Aussprache zu den Berichten
7. Entlastung der Vorstandsschaft
8. Wahl des Vorsitzenden
9. Wahl des Stellvertreters
10. Wahl des Kassenwarts
11. Wahl des Schriftführers
12. Wahl der Buch- und Rechnungsprüfer
13. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form 
gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf 
Angehörige aller Geschlechter.
Der Verein freut sich über eine große Zahl teilnehmender Mitglie-
der. Anträge sind vorab schriftlich beim 1. Vorsitzenden einzurei-
chen, Antragsfrist ist der 15.03.2023.

 › Tus Frankweiler / TSV Siebeldingen
Fischessen Karfreitag
Am Freitag, den 07. April 2023 lädt der TuS Frankweiler zum 
Fischessen in der Dagoberthalle in Frankweiler ein.
Reservierung und Vorbestellung bis zum 28.März unter 0176 
3277 1351.
Merlan paniert mit Kartoffelsalat
Zander paniert mit Kartoffelsalat
Bundesliga
17.03. ab 19:00 Uhr TuS-Sportheim geöffnet
ab 20:30 Uhr Gladbach : Bremen
C-Klasse
So. 19.03. 13:00 Uhr
SG Klingenmünster/Göcklingen II : TuS/TSV II
A-Klasse
So.19.03. 15:00 Uhr
SG Klingenmünster/Göcklingen I : TuS/TSV I
JFV Südwest Löwen
G-Junioren
Sa. 18.03. 11:00 Uhr
Albersweiler : JFV
F-Junioren
Sa. 18.03. 11:00 Uhr in Birkweiler
JFV : SV West Landau II
E-Junioren
Fr. 17.03. 17:45 Uhr i Siebeldingen
JFV II : SG Roschbach/Edesheim
Fr. 17.03. 17:45 Uhr in Ramberg
JFV I : SV Mörlheim
C-Junioren
Sa. 18.03. 14:45 Uhr in Göcklingen
SG Eschbacch/Göcklingen : JFV
B-Junioren
Sa. 18.03. 16:00 Uhr in Kapsweyer
SG Kapsweyer/Bienwald : JFV

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe ist immer

Montag, 09:00 Uhr



AMTSBLATT LANDAU-LAND - 18 - Nr. 11/2023

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren; Kinderwagen 
und Rollstühle sowie Handwagen zur Beförderung von Mate-
rial zur Grabherrichtung, leichte Fahrzeuge von zugelassenen 
Gewerbetreibenden und Fahrzeuge des Friedhofsträgers sind 
ausgenommen,

b) Waren aller Art, sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder 
dafür zu werben,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung, 
Beisetzung oder Gedenkfeier störende Arbeiten auszuführen,

d) ohne Auftrag eines Nutzungsberechtigten bzw. ohne Zustim-
mung durch den Friedhofsträger gewerbsmäßig zu fotogra-
fieren. Für das Verwaltungsverfahren gilt § 6 Abs. 1 Satz 2 und 
3 entsprechend.

e) Druckschriften zu verteilen,
f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grab-

stätten zu verunreinigen oder zu beschädigen,
g) Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzuladen,
h) Tiere - mit Ausnahme von Hunden, die anzuleinen sind - mit-

zubringen,
i) zu rauchen, zu spielen, zu lärmen, Bild- oder Musikwiederga-

begeräte zu betreiben. Der Friedhofsträger kann Ausnahmen 
zulassen soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes und der 
Ordnung auf diesem vereinbar sind.

4.) Feiern und andere nicht mit einer Bestattung/Beisetzung 
zusammenhängende Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung 
des Friedhofsträgers; sie sind spätestens vier Tage vorher schrift-
lichanzumelden. Die Gedenkfeier anlässlich Allerheiligens bleibt 
von dieser Regelung unberührt.
§ 6 Ausführen gewerblicher Arbeiten*
1.) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige mit der Gestal-
tung und Instandhaltung von Grabstätten befasste Gewerbetrei-
bende bedürfen für Tätigkeiten auf dem Friedhof, vorbehaltlich 
anderweitiger gesetzlicher Regelungen, der vorherigen Zulas-
sung durch die Friedhofsverwaltung, die gleichzeitig den Umfang 
der Tätigkeiten festlegt. Auf das Verwaltungsverfahren finden 
die Bestimmungen über die Genehmigungsfiktion nach § 42 a 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) mit der Maßgabe 
Anwendung, dass die Frist nach § 42 a Abs. 2 Satz 1 VwVfG vier 
Wochen beträgt. Das Verfahren kann über einen einheitlichen 
Ansprechpartner im Sinne des § 1 Abs. 1 des Landesgesetzes 
über die einheitlichen Ansprechpartner in Verwaltungsangele-
genheiten vom 27.10.2009, GVBl. S. 355, in der jeweils geltenden 
Fassung abgewickelt werden.
2.) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die in fach-
licher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind. 
Der Nachweis ist über die Handwerkskammer zu führen und ist 
nach jeweils zwei Jahren gebührenpflichtig zu erneuern.
3.) Zugelassene Gewerbetreibende erhalten eine Berechtigungs-
karte. Diese ist dem Friedhofspersonal vom Gewerbetreibenden 
oder seinen Mitarbeitern auf Verlangen vorzuzeigen.
4.) Die Zulassung kann entzogen werden, wenn die Vorausset-
zungen des Absatzes 2 nicht mehr vorliegen und die Gewerbe-
treibenden trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung gegen die 
Bestimmungen der Friedhofssatzung verstoßen.
5.) Gewerbetreibende und ihre Bediensteten haben die Fried-
hofssatzung zu beachten. Sie haften für alle Schäden, die sie oder 
ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem 
Friedhof schuldhaft verursachen.
6.) Gewerbliche Arbeiten dürfen grundsätzlich nur an Werktagen 
(Mo. bis Fr.) zu den üblichen Tageszeiten (8 bis 17 Uhr) ausgeführt 
werden, es sei denn, sie sind wegen einer Bestattung/Beisetzung 
nicht aufschiebbar. Zu anderen Tagen und Tageszeiten bedürfen 
sie der Genehmigung der Friedhofsverwaltung. Während einer 
Bestattung/Beisetzung oder einer Trauerfeier sind die gewerbli-
chen Arbeiten zu unterbrechen.
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften
§ 7 Allgemeines, Anzeigepflicht, Bestattungszeit
1.) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes bei 
der Friedhofsverwaltung anzumelden. Für die Beisetzung von 
Aschen gilt § 16 Abs. 3.

b) ein besonderes Recht auf Bestattung in einer bestimmten 
Grabstätte haben oder

c) ohne Einwohner zu sein, nach § 2 Abs. 2 Sätze 2 und 3 BestG 
zu bestatten sind, oder

d) Tot- oder Fehlgeburten nach § 8 Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 
3 BestG; soweit diese in der Gemeinde geboren wurden bzw. 
wenn ein Elternteil Einwohner der Gemeinde ist, oder

e) in der Gemeinde verstorben sind.
3.) Auf einem Friedhof soll ferner bestattet werden, wer früher in 
der Gemeinde gewohnt hat und seine Wohnung hier nur wegen 
der Aufnahme in eine auswärtige Pflege- oder ähnliche Einrich-
tung oder wegen Verlegung des Wohnsitzes zu auswärts woh-
nenden Angehörigen zur Vermeidung der Aufnahme in einer der 
genannten Einrichtungen aufgegeben hat.
4.) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung und der Ortsgemeinde.
§ 3 Schließung und Aufhebung
1.) Der Friedhof oder Teile des Friedhofs können ganz oder teil-
weise für weitere Bestattungen oder Beisetzungen gesperrt 
(Schließung) oder anderen Zwecken gewidmet werden (Aufhe-
bung) - vgl. § 7 BestG.
2.) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattun-
gen und Beisetzungen ausgeschlossen. Soweit durch die Schlie-
ßung das Recht auf weitere Bestattungen oder Beisetzungen in 
Wahl- oder Urnenwahlgrabstätten (Sondergräber) erlischt, wird 
dem Nutzungsberechtigten für die restliche Nutzungszeit bei 
Eintritt eines weiteren Bestattungs- oder Beisetzungsfalles auf 
Antrag eine andere Wahl- bzw. Urnengrabstätte zur Verfügung 
gestellt. Außerdem kann er die Umbettung verlangen, soweit die 
Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist.
3.) Durch die Aufhebung geht die Eigenschaft des Friedhofes als 
Ruhestätte der Toten verloren. Die in Reihengrabstätten Bestat-
teten werden, falls die Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, die in 
Wahl- oder Urnenwahlgrabstätten, falls die Nutzungszeit noch 
nicht abgelaufen ist, auf Kosten der Ortsgemeinde in andere 
Grabstätten umgebettet.
4.) Schließung oder Aufhebung werden öffentlich bekanntge-
macht. Der Nutzungsberechtigte einer Wahl- oder Urnenwahl-
grabstätte erhält außerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn 
sein Aufenthalt bekannt oder über das Einwohnermeldeamt zu 
ermitteln ist.
5.) Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffentlich 
bekanntgemacht. Gleichzeitig werden sie bei Wahl- oder Urnen-
wahlgrabstätten den Nutzungsberechtigten, bei Reihengrabstät-
ten - soweit möglich - einem Angehörigen des Verstorbenen 
mitgeteilt.
6.) Ersatzgrabstätten werden von der Ortsgemeinde auf ihre Kos-
ten entsprechend den Grabstätten auf dem aufgehobenen bzw. 
geschlossenen Friedhof oder dem Friedhofsteil hergerichtet. Die 
Ersatzwahlgrabstätten werden Gegenstand des Nutzungsrechts.
II. Ordnungsvorschriften
§ 4 Öffnungszeiten
1.) Die Öffnungszeiten werden an den Eingängen durch Aushang 
bekanntgegeben. Zu anderen Zeiten soll der Friedhof nur in Aus-
nahmefällen betreten werden.
2.) Der Friedhofsträger kann aus besonderem Anlass das Betre-
ten eines Friedhofes oder einzelner Friedhofsteile vorübergehend 
untersagen.
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof
1.) Die Besucher haben sich auf dem Friedhof der Würde des 
Ortes entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Fried-
hofspersonals sind zu befolgen.
Das Betreten der Gräber, insbesondere im Wiesenfeld, ist nicht 
gestattet.
2.) Kinder unter sechs Jahren dürfen den Friedhof nur in Beglei-
tung und unter Verantwortung Erwachsener betreten.
3.) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet,
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6.) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die 
an benachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Umbet-
tung entstehen, hat der Antragsteller zu tragen.
7.) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine 
Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.
8.) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungs-
zwecken nur auf behördliche oder richterliche Anordnung hin 
ausgegraben werden.
9.) Grundsätzlich ausgeschlossen von Umbettungen sind Aschen.
10.) Umbettungen auf den Friedhof Göcklingen bedürfen der 
Zustimmung des Friedhofsträgers und der Friedhofsverwaltung. 
§ 11 Abs. 1 und 4-7 finden entsprechend Anwendung.
IV. Grabstätten
§ 12 Allgemeines, Arten und Größe der Grabstätten
1.) Die Grabstätten werden unterschieden in
a) Reihengrabstätten,
b) Kinderreihengrabstätten (bis 14 Jahre),
c) Wahlgrabstätten,
d) Wiesenwahlgrabstätten
e) Urnenwahlgrabstätten,
f) Wiesenurnenwahlgrabstätten
g) Ehrengrabstätten.

2.) Größe der Grabstätten:
a) Einzelerdgrabstätten als Reihen- oder Wahlgrabstätten, 

erhalten eine Länge von 2,00 m und eine Breite von 1,00 m. 
Für jede weitere Grabstelle bei Wahlgrabstättenverbreitert 
sich die Grabstätte um 1,00 m. Dies gilt auch im Wiesenfeld. 
Sie müssen voneinander durch eine 0,30 m breite Erdwand 
getrennt sein.

b) Kindergrabstätten erhalten eine Länge von 2,00 m und eine 
Breite von 1,00 m.

c) Urnengrabstätten erhalten eine Länge von 1,00 m und eine 
Breite von 0,80 m. Sie müssen voneinander durch eine 0,30 m 
breite Erdwand getrennt sein.

3.) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. An 
ihnen können Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden. 
Es besteht kein Anspruch auf Verleihung des Nutzungsrechts an 
einer der Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unverän-
derlichkeit der Umgebung.
4.) Grüfte und Grabgebäude sind nicht zugelassen.
5.) Freiwerdende Grabstätten sind vorrangig zu belegen.
6.) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und 
Pflege des Grabes.
7.) Die Grabstätten sind parzelliert und durch die in § 12 Abs. 2 
definierten Grenzen, die durch die Umrandung kenntlichgemacht 
sind, zu erkennen. Die Wiesengräber werden durch § 12 Abs. 2 a 
für die Wiesenerdgräber und § 12 Abs. 2 c für die Wiesenurnen-
gräber definiert und lediglich durch die in § 19 definierte Platte 
kenntlich gemacht.
8.) Die Lage der Grabstätten ist in einem Plan ersichtlich.
§ 13 Reihengrabstätten
1.) Reihengrabstätten sind Grabstätten (Einzelgräber) für Bestat-
tungen, die der Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer 
der Ruhezeit von 25 Jahrendes zu Bestattenden schriftlich zuge-
teilt werden. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechts an der Rei-
hengrabstätte ist nicht möglich. Ebenso ist eine Zulegung nicht 
möglich.
2.) Es wird eine Einweisung, die Beginn und Ende des Nutzungs-
rechts enthält, ausgestellt. Es besteht die Pflicht zur Anlage und 
Pflege des Grabes.
3.) Es werden eingerichtet:
a) Einzelgrabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten 14. 

Lebensjahr,
b) Einzelgrabfelder für Verstorbene ab vollendetem 14. Lebens-

jahr.
4.) In jeder Reihengrabstätte darf - außer in den Fällen des § 7 
Abs. 5 - nur eine Leiche bestattet werden.
5.) Diese Regelungen gelten gleichermaßen für Urnenreihen-
grabstätten.

2.) Wird eine Bestattung oder Beisetzung in einer vorher erwor-
benen Wahl-, Wiesen-, Urnen- oder Wiesenurnenwahlgrabstätte 
beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.
3.) Der Friedhofsträger setzt Ort und Zeit der Bestattung im 
Benehmen mit den Angehörigen fest.
4.) Aschen müssen spätestens zwei Monate nach der Einäsche-
rung beigesetzt werden, andernfalls werden sie auf Kosten des 
Bestattungspflichtigen (Verantwortlichen gem. § 9 BestG) in einer 
Reihengrabstätte beigesetzt.
5.) In jedem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist 
jedoch gestattet, ein Elternteil mit seinem nicht über zwei Jahre 
alten Kind in einem Sarg zu bestatten. Mit Zustimmung des 
Friedhofsträgers können auch Geschwister im Alter bis zu zwei 
Jahren in einem Sarg bestattet werden. Auf schriftlichen Antrag 
können hiervon bei Vorliegen eines wichtigen Grundes Ausnah-
men genehmigt werden.
§ 8 Särge und Urnen
1.) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass 
jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Sie dür-
fen nicht schwer verrottbar sein soweit nichts anderes ausdrück-
lich vorgeschrieben ist.
2.) Die Särge sollen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im 
Mittelmaß 0,65 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere 
Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. Die Särge für Kin-
dergräber dürfen höchstens 1,50 m lang, 0,60 m hoch und im 
Mittelmaß 0,50 m breit sein.
3.) Urnen und Aschekapselndürfen ausschließlich aus biologisch 
abbaubarem Material bestehen.
§ 9 Grabherstellung
1.) Die Gräber werden von dem Beauftragten des Friedhofsträ-
gers ausgehoben und wieder verfüllt.
2.) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche 
(ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, 
bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m. Bei Tiefgräbern (§ 
15 Abs. 3) beträgt die Tiefe bis zur Grabsohle 2,30 m.
3.) Die Gräber für Erdbestattungen und Urnenbestattungen 
müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände 
getrennt sein.
4.) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher selbst zu 
entfernen oder auf seine Kosten entfernen zu lassen. Sofern beim 
Ausheben der Gräber Grabmale, Fundamente oder Grabzube-
hör durch den Friedhofsträger entfernt werden müssen, sind die 
dadurch entstehenden Kosten durch den Nutzungsberechtig-
ten dem Friedhofsträger bzw. dem Grabaushubunternehmen zu 
erstatten.
§ 10 Ruhezeit
Die Ruhezeit für Leichen und Aschen beträgt 25 Jahre.
§ 11 Umbettungen
1.) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.
2.) Umbettungen von Leichen bedürfen, unbeschadet der sons-
tigen gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung kann nur 
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden; bei Umbet-
tungen innerhalb der Ortsgemeinde im ersten Jahr der Ruhe-
zeit nur bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen Interesses. 
Umbettungen aus einer Wiesenurnen-, Urnen- oder Reihengrab-
stätte sind nicht zulässig. § 3 Abs. 2 bleibt unberührt.
3.) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder 
Aschenreste können mit vorheriger Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung in belegte Grabstätten umgebettet werden.
4.) Umbettungen erfolgen nur auf Antrag; antragsberechtigt ist 
bei Umbettungen aus Wahlgrabstätten der jeweilige Nutzungs-
berechtigte. Die Ortsgemeinde ist bei dringendem öffentlichem 
Interesse berechtigt, Umbettungen vorzunehmen. Umbettungen 
erfolgen unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
5.) Umbettungen werden von der Friedhofsverwaltung durchge-
führt. Sie kann sich dabei auch eines gewerblichen Unternehmers 
bedienen. Sie bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung.
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9.) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen dieser Sat-
zung und der dazu ergangenen Regelungen das Recht, in der 
Wahlgrabstätte bestattet zu werden, bei Eintritt eines Bestat-
tungsfalles über andere Bestattungen und über die Art der 
Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden.
10.) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jeder-
zeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten 
Ruhezeit, zurückgegeben werden. Eine Rückgabe ist nur für die 
gesamte Grabstätte möglich.
11.) Bei Rückgabe von Wahlgrabstätten wird an den Nutzungs-
berechtigten die für die Wahlgrabstätte gezahlte Gebühr nicht 
zurückerstattet.
12.) Die Lage der Grabstätten ist in einem Plan ersichtlich.
§ 15 Urnenwahlgrabstätten
1.) Urnenwahlgrabstätten sind Aschenstätten, für die auf Antrag 
ein Nutzungsrecht für die Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) 
verliehen wird. § 14 Abs. 2 gilt entsprechend.
2.) In Urnenwahlgrabstätten dürfen bis zu zwei Aschen beigesetzt 
werden.
3.) Die Beisetzung ist bei der Friedhofsverwaltung rechtzeitig 
anzumelden. Der Anmeldung sind eine Ausfertigung der stan-
desamtlichen Sterbeurkunde und die Bescheinigung des Trägers 
der Feuerbestattungsanlage über die Einäscherung beizufügen.
4.) Soweit sich aus der Satzung nicht etwas anderes ergibt, gel-
ten die Vorschriften für Wahlgrabstätten entsprechend auch für 
Urnengrabstätten.
5.) Es dürfen ausschließlich biologisch abbaubare Urnen oder 
Aschekapseln verwendet werden. Aus diesem Grund sind Umbet-
tungen ausgeschlossen.
6.) Die Lage der Grabstätten ist in einem Plan ersichtlich.
§ 16 Wiesenwahlgrabstätten für Sarg- und Urnenbestattun-
gen
1.) Wahlgrabstätten im Wiesenfeld sind Grabstätten für Sarg- 
oder Urnenbestattungen, die der Reihe nach belegt und nur im 
Todesfall auf die Dauer der Ruhezeit abgegeben werden. Ein 
Wiedererwerb nach Ablauf des Nutzungsrechtes ist nur möglich, 
um die Nachbestattung des Ehepartners oder Partners in einge-
tragener Lebenspartnerschaft zu ermöglichen. Auf Antrag findet 
§ 7 Abs. 5 Anwendung. Bei Beantragung der Erstbestattung ist 
die Nachbestattung bereits mitzuteilen. Die gärtnerische Gestal-
tung obliegt ausschließlich der Gemeinde.
2.) Umbettungen aus dem Wiesenfeld sind ausgeschlossen.
3.) Es darf keinerlei Grabschmuck abgelegt oder an den Bäumen 
angebracht werden. Die Errichtung von Grabmalen, Gedenkstei-
nen u. ä. ist verboten. In der Zeit von November bis Januar dürfen 
Gedenkgaben (Blumen, Kerzen, etc.) niedergelegt werden. Bei 
Nichtbeachtung werden die Gedenkgaben kostenpflichtig durch 
die Ortsgemeinde abgeräumt.
4.) Es dürfen ausschließlich biologisch abbaubare Aschekapseln 
verwendet werden.
5.) Die §§ 12 und 19 finden Anwendung.
6.) Die Lage der Grabstätten ist in einem Plan ersichtlich.
§ 17 Ehrengrabstätten
Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehren-
grabstätten obliegen ausschließlich dem Friedhofsträger.
V. Gestaltung der Grabstätten
§ 18 Allgemeine Gestaltungsvorschriften, Material, Form und 
Inschriften der Grabmale
1.) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung 
anzupassen, dass die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen 
Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.
2.) Auf den Grabstätten können Grabkreuze, stehende Grabmale, 
liegende Grabmale, Grababdeckungen und Einfassungen errich-
tet werden. Diese sind so aufzustellen und dauerhaft instand zu 
halten, dass die öffentliche Sicherheit auf dem Friedhof nicht 
gefährdet wird. Nutzungsberechtigte sind für die Standsicherheit 
der Grabmale und Einfassungen verantwortlich.
3.) Grabmale, Grababdeckungen und Einfassungen sind so zu 
gestalten und dauerhaft instand zu halten, dass sie der Würde 
des Friedhofes entsprechen.

6.) Das Abräumen von Einzelgrabfeldern oder Teilen von ihnen 
nach Ablauf der Ruhezeiten wird drei Monate vorher veröffent-
licht und durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld 
ortsüblich bekanntgemacht.
§ 14 Wahlgrabstätten
1.)
a) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an 

denen auf Antrag nach Zahlung der festgesetzten Gebühr ein 
Nutzungsrecht für die Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) 
verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem Nutzungs-
berechtigten bestimmt wird.

b) Wiesenwahl-, Wiesenurnenwahl- und Urnengräber werden 
der Reihe nach belegt.

2.) Es wird eine Urkunde, die Beginn und Ende des Nutzungs-
rechts enthält, ausgestellt. Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich 
die Pflicht zur Anlage und Pflege des Grabes.
3.) Wahlgrabstätten werden als ein- oder mehrstellige Grabstät-
ten, als Einfach- oder Einzeltiefgräber vergeben. Der Abstand 
zwischen den Wahlgrabstätten beträgt 0,30 m.
4.) Während der Nutzungszeit darf eine weitere Bestattung nur 
stattfinden, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht über-
schreitet oder das Nutzungsrecht für die Zeit bis zum Ablauf der 
Ruhezeit verlängert worden ist. Dies gilt auch bei der Zulegung 
von Urnen.
5.) Folgende Urnenbelegungen in Wahlgrabstätten sind nach der 
jeweils letzten Sargbestattung möglich
a) in Urnenwahlgrabstätten bis zu zwei Aschen,
b) in einstelligen Wahlgrabstätten und Tiefgräbern für Sargbe-

stattungen bis zu zwei Aschen,
c) in mehrstelligen Wahlgrabstätten für Sargbestattungen 

erhöht sich die Anzahl der Aschen entsprechend um je zwei 
Urnen.

Urnen dürfen erst nach der letzten Sargbestattung beigesetzt 
werden.
6.) Das Nutzungsrecht kann nur für die gesamte Wahlgrabstätte 
wiederverliehen werden. Die Wiederverleihung erfolgt auf Antrag 
nach den zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen über 
den Inhalt des Nutzungsrechts und die zu zahlenden Gebühren.
7.) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts hat der Nut-
zungsberechtigte für den Fall seines Ablebens aus dem in Satz 2 
genannten Personenkreis einen Nachfolger im Nutzungsrecht zu 
bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag zu 
übertragen. Das entsprechende Formular wird seitens der Fried-
hofsbehörde zur Verfügung gestellt. Das ausgefüllte Formular ist 
bei der Friedhofsbehörde zu hinterlegen. Wird bis zum Ableben 
des Nutzungsberechtigten keine derartige Regelung getroffen, 
geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die 
Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren 
Zustimmung über, wenn nicht innerhalb von vier Wochen nach 
Bekanntwerden der Nutzungsrechtsübertragung schriftlich 
widersprochen wird:
a) auf den überlebenden Ehegatten, bzw. Partner in eingetrage-

ner Lebenspartnerschaft
b) auf die Kinder,
c) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter 

oder Mütter,
d) auf die Eltern,
e) auf die Geschwister,
f) auf sonstige Erben.
Innerhalb der einzelnen Gruppen wird, unter Ausschluss der 
übrigen Angehörigen der Gruppe, die nach Jahren älteste Person 
nutzungsberechtigt.
8.) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann mit Zustimmung des 
Friedhofsträgers das Nutzungsrecht auf eine andere Person als 
aus dem Kreis der in Abs. 7 Satz 2 genannten Personen übertra-
gen. Der Rechtsnachfolger hat bei der Friedhofsverwaltung das 
Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich umschreiben 
zu lassen. Die Zustimmungspflicht liegt in diesem Fall sowohl bei 
dem künftigen Nutzungsberechtigten als auch beim Friedhofs-
träger.
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ten zu entfernen. In der Zeit von November bis Januar dürfen 
Gedenkgaben (Blumen, Kerzen, etc.) niedergelegt werden.
7.) Zuwiderhandlungen hiergegen werden durch den Friedhofs-
träger entfernt. Die Kosten hierfür sind in entstandener Höhe von 
dem Nutzungsberechtigten voll zu erstatten.
8.) Die Regelungen des § 18 bleiben hiervon unbenommen.
VI. Grabmale
§ 20 Zustimmungserfordernis zum Errichten und Ändern von 
Grabmalen
1.) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen sind der 
Friedhofsverwaltung mit der Erklärung, dass das Vorhaben der 
gültigen Friedhofssatzung entspricht, gebührenpflichtig anzu-
zeigen. Der Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die Grabzu-
weisung, bei Wahlgrabstätten sein Nutzungsrecht nachzuweisen. 
Dies gilt nicht für Holzeinfassungen und Holzkreuze zwischen 
Bestattung und Grabmalerrichtung.
2.) Der Anzeige sind der Grabmalentwurf mit Grundriss und Sei-
tenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des Materials und sei-
ner Bearbeitung beizufügen.
3.) Mit dem Vorhaben darf einen Monat nach Vorlage der voll-
ständigen Anzeige begonnen werden, wenn seitens der Fried-
hofsverwaltung in dieser Zeit keine Bedenken wegen eines 
Verstoßes gegen die Friedhofssatzung geltend gemacht werden. 
Vor Ablauf des Monats darf begonnen werden, wenn die Fried-
hofsverwaltung schriftlich die Übereinstimmung mit der gelten-
den Friedhofssatzung bestätigt.
4.) Der Friedhofsverwaltung sind spätestens ein Monat nach 
jeder Errichtung oder Änderung der Grabmalanlage eine Abnah-
mebescheinigung des ausführenden Dienstleisters und ein Prüf-
protokoll eines Sachkundigen entsprechend den Vorgaben der 
TA Grabmal vorzulegen.
5.) Das Vorhaben ist erneut gebührenpflichtig anzuzeigen, wenn 
das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen 
eines halben Jahres nach Einreichen der Anzeige errichtet bzw. 
geändert worden ist.
6.) Ausnahmen von den Vorschriften können durch den Friedhof-
sträger unter Beobachtung besonderer Vorsicht bei entsprechen-
der Begründung zugelassen werden, soweit unter Beachtung der 
§§ 18 und 21 dies für vertretbar gehalten wird. Dies gilt auch für 
andere bauliche Maßnahmen.
7.) Ohne Zustimmung errichtete oder veränderte Grabmale sind 
auf Kosten des Nutzungsberechtigten zurückzubauen. Kommt 
der Nutzungsberechtigte dieser Anordnung innerhalb der 
gesetzten Frist nicht nach, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, 
die Beseitigung und Entsorgung auf Kosten des Nutzungsbe-
rechtigten vornehmen zu lassen.
§ 21 Standsicherheit der Grabmale
Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemei-
nen anerkannten Regeln des Handwerks zu fundamentieren und 
so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch 
beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich 
senken können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen ent-
sprechend.
§ 22 Verkehrssicherungspflicht für Grabmale
1.) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dau-
erhaft in verkehrssicherem Zustand zu halten. Die Prüfung wird 
namens der Ortsgemeinde für die Nutzungsberechtigten durch 
die Ortsgemeinde durchgeführt und zwar in der Regel jährlich 
zweimal - im Frühjahr nach der Frostperiode und im Herbst. 
Verantwortlich dafür ist bei Reihengrabstätten, wer den Antrag 
auf Zuteilung der Grabstätte (§ 13) gestellt hat; bei Wahl- und 
Urnenwahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte. Die Prüfung 
erfolgt mindestens einmal jährlich durch ein von der Gemeinde 
zu beauftragendes Unternehmen.
2.) Scheint die Standsicherheit eines Grabmals, einer sonstigen 
baulichen Anlage oder von Teilen davon gefährdet, ist der für die 
Unterhaltung Verantwortliche (Abs. 1) verpflichtet, unverzüglich 
die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

4.) Grabmale, Grababdeckungen, deren Bestandteile, sowie Ein-
fassungen dürfen nur aus wetterbeständigem, natürlichem Werk-
stoff in einwandfreier Bearbeitung aufgestellt werden.
5.) Die Größe des Grabmals ist denen der umgebenen Gräber 
anzupassen und muss in einem angemessenen Verhältnis zur 
Größe der Grabstätte stehen. Die Stärke des Materials muss in 
einem angemessenen Verhältnis zur Größe des Grabmals stehen. 
Die Höhe des Grabmals darf in der Regel einen Meter über der 
ebenen Erde nicht überschreiten, die Einfassung darf 15 cm über 
der ebenen Erde nicht überschreiten.
6.) Umgehend nach der Bestattung ist das Grab mit einer Holz-
umrandung einzufassen.
7.) Die Errichtung eines Grabmals hat nach Bestattungen frühes-
tens nach sechs Monaten, längstens jedoch nach eineinhalb Jah-
ren zu erfolgen.
8.) Bei Erwerb eines Nutzungsrechts an einer Grabstelle ohne 
Bestattung ist zumindest die Errichtung einer Umrandung umge-
hend vorzunehmen sowie dauerhaft für die Pflege zu sorgen. Für 
die Errichtung der Umrandung gelten die Bedingungen des § 18.
9.) Heimische Gesteinsarten verdienen den Vorzug. Als Werkstoff 
zulässig sind
a) Gesteine
b) Eisen und Bronze
c) Holz für die Umrandung in den Fällen des § 18 Abs. 6.
10.) Grabmale dürfen nicht errichtet werden:
a) aus Baustoffen, die nicht wetterbeständig sind und der Würde 

des Friedhofes nicht entsprechen, wie bspw. Gips;
b) aus nachgemachtem Mauerwerk, Betonwerkstein, soweit 

sie nicht Natursteincharakter haben und handwerksgerecht 
bearbeitet sind

c) mit in Zement aufgesetztem figürlichen oder ornamentalen 
Schmuck,

d) mit Farbanstrich auf Stein
e) mit Glas, Blech, Emaille, Porzellan und Kunststoffen in jeder 

Form
11.) Steinmetze sindangehalten, Steine wiederzuverwenden oder 
Steine aus heimischer Produktion zu verwenden.
12.) Grabmale und Grabeinfassungen aus Naturstein dürfen 
nur aufgestellt werden, wenn sie nachweislich ohne schlimmste 
Formen von Kinderarbeit im Sinne von Art. 3 des Übereinkom-
mens Nr. 182 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 17. 
Juni 1999 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur 
Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit hergestellt 
worden sind. Herstellung umfasst sämtliche Bearbeitungsschritte 
von der Gewinnung des Natursteins bis zum Endprodukt. Für die 
Nachweiserbringung und Ausnahmen von der Nachweispflicht 
gilt § 6a Abs. 2 und Abs. 3 Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz 
(BestG) in der jeweils gültigen Fassung.
§ 19 Besondere Gestaltungsvorschriften für das Wiesenfeld 
(Sarg- und Urnenbestattung)
1.) Bei den Wiesengrabstätten für Sarg- und Urnenbestattungen 
sind besondere Gestaltungsvorschriften zu beachten.
2.) Es werden nur Bronzeschilder, die 15 cm breit und 15 cm hoch 
sind, in einer Dicke inklusive Beschriftung von ca. 0,8 cm zuge-
lassen, die durch einen Steinmetz auf die vorhandenen, boden-
gleich verlegten Steinplatten montiert werden.
3.) Bei Wunsch auf Anonymität besteht die Möglichkeit, die Bron-
zeplatte ohne Namen, aber mit Symbol versehen, zu belegen.
4.) Bei Beantragung der Beisetzung ist mitzuteilen, ob der Wunsch 
auf Anonymität besteht.
5.) Es dürfen ausschließlich biologisch abbaubare Aschekapseln 
verwendet werden. Aus diesem Grund sind hier Umbettungen 
ausgeschlossen.
6.) Grableuchten, Grabvasen, Pflanzungen, Blumengestecke, Ein-
friedungen, Einfassungen, Grabmale, Abdeckungen oder ähnli-
ches sind nicht erlaubt. Ebenso ist jegliche Art von Bepflanzung 
und das Belegen der Grabstätte mit Materialien jeglicher Art (z.B. 
Kies) nicht gestattet. Blumen und Kränze sind bei Bestattungen 
als Ausnahme gestattet; diese sind längstens nach zwei Wochen, 
spätestens jedoch bei Verwelken von den Nutzungsberechtig-
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stecke, Pflanzenreste und Kränze, sofern alle nicht verrottbaren 
Materialien entfernt worden sind, abgelagert werden. Streng 
verboten ist die Ablagerung von Bäumen, Ästen und Sträuchern, 
Holzkisten, Kunststoff-, Keramik- und Glastöpfen und -vasen, Sty-
roporunterlagen, Plastiktüten, Papier jeglicher Art etc.
7.) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämp-
fungsmitteln ist nicht gestattet.
8.) Es ist nicht gestattet, die Gräber mit Kies, Schotter oder ande-
ren losen Gesteinen oder Plastikplanen o.ä. flächig zu belegen.
9.) Die Grabbeete sollen nicht höher als 20 cm sein. Die Umran-
dung darf nicht überwachsen werden. Niedrige Sträucher sind 
statthaft, wenn sie nicht höher als einen Meter wachsen. Regel-
mäßiger Beschnitt ist zu gewährleisten.
10.) Der von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Split darf nur 
maximal 20 cm um das eigene Grab dünn verteilt werden.
§ 25 Vernachlässigte Grabstätten
1.) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder 
bepflanzt, hat der Verantwortliche auf schriftliche Aufforderung 
der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer jeweils 
festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. 
Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, kann der Friedhof-
sträger die Grabstätte nach seinem Ermessen auf seine Kosten 
herrichten lassen.
2.) Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres 
zu ermitteln, genügt für die Durchführung der Maßnahme nach 
Abs. 1 eine öffentliche Bekanntmachung oder ein Hinweis auf der 
Grabstätte.
3.) Entstehende Kosten sind auch rückwirkend einzufordern 
sobald der dazu Verpflichtete bekannt wird.
4.) Bei wiederholten Verstößen ist die Gemeinde berechtigt, die 
Grabrechte zu entziehen.
VIII. Trauerhalle
§ 26 Benutzen der Trauerhalle
1.) Die Trauerhalle dient der Aufnahme der Leichen bis zur Bestat-
tung. Sie darf nur mit Erlaubnis des Friedhofsträgers betreten 
werden. Der Friedhofsträger kann hierfür bestimmte Zeiten fest-
legen, wobei in besonderen Fällen (z.B. Unfalltod) Ausnahmen 
möglich sind.
2.) Die Särge sind spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der 
Trauerfeier oder der Beisetzung endgültig zu schließen.
3.) Die Särge der an einer nach seuchenrechtlichen Bestimmun-
gen meldepflichtigen Krankheit Verstorbenen sollen in einem 
besonderen Raum der Trauerhalle aufgestellt werden. Der Zutritt 
zu diesen Räumen und die Besichtigung der Leichen bedürfen 
zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes.
IX. Schlussvorschriften
§ 27 Alte Rechte
1.) Bei Grabstätten, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits 
zugeteilt oder erworben sind, richten sich Ruhezeit und Gestal-
tung nach den bisherigen Vorschriften.
2.) Im Übrigen gilt diese Satzung.
§ 28 Haftung
Die Ortsgemeinde haftet nicht für Schäden, die durch satzungs-
widrige Benutzung des Friedhofs sowie seiner Anlagen und Ein-
richtungen durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen.
§ 29 Ordnungswidrigkeiten
1.) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) den Friedhof entgegen der Bestimmungen des § 4 betritt,
b) sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entspre-

chend verhält oder die Anordnungen des Friedhofspersonals 
nicht befolgt (§ 5 Abs. 1),

c) gegen die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 verstößt,
d) eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung 

ausübt (§ 6 Abs. 1),
e) Bestattungen (§ 2) oder Umbettungen ohne vorherige 

Zustimmung vornimmt (§ 11),
f) die Grabstätten im Bereich des Wiesenfeldes entgegen der 

besonderen Gestaltungsvorschriften (§ 19) gestaltet
g) als Verfügungsberechtigter, Nutzungsberechtigter oder 

Gewerbetreibender, Grabmale oder sonstige Grabausstattun-
gen ohne Zustimmung errichtet oder verändert (§ 20 Abs. 1),

3.) Bei Gefahr im Verzug kann der Friedhofsträger auf Kosten 
des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegen 
von Grabmalen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand 
trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht 
innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, 
ist der Friedhofsträger dazu auf Kosten des Verantwortlichen 
berechtigt. Sie kann das Grabmal oder Teile davon entfernen. Die 
Ortsgemeinde ist verpflichtet, diese Gegenstände drei Monate 
aufzubewahren. § 23 Abs. 2 Satz 4 gilt entsprechend. Ist der Ver-
antwortliche nicht bekannt oder über das Einwohnermeldeamt 
nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche 
Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das 
für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird.
§ 23 Entfernen von Grabmalen
1.) Vor Ablauf der Ruhezeit dürfen Grabmale nur bei Vorliegen 
schwerwiegender Gründe und nach Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung und des Friedhofsträgers entfernt werden. Die 
Zustimmung ist nur im Ausnahmefall und bei Vorliegen beson-
derer Gründe möglich. Es wird bereits hier darauf hingewiesen, 
dass die Grabpflege durch Nutzungsberechtigte auch an Firmen 
vergeben werden kann. Nach Ablauf der Ruhezeit aber noch 
nicht abgelaufener Nutzungszeit kann auf Antrag eine vorzeitige 
Abräumung erfolgen.
2.) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstätten, nach Ablauf 
der Nutzungszeit bei Wahl- und Urnenwahlgrabstätten oder nach 
der Entziehung von Grabrechten und Nutzungsrechten sind die 
Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen innerhalb einer Frist 
von drei Monaten zu entfernen. Auf den Ablauf der Ruhezeit bzw. 
der Nutzungszeit wird durch öffentliche Bekanntmachung hinge-
wiesen. Kommt der Verpflichtete dieser Verpflichtung nicht nach, 
so ist der Friedhofsträger berechtigt, die Grabstätte auf Kosten 
des Verpflichteten abräumen zu lassen. Lässt der Verpflichtete 
das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen nicht binnen 
drei Monaten abholen, geht es/gehen sie entschädigungslos in 
das Eigentum der Ortsgemeinde über, wenn dieses bei Erwerb 
des Nutzungsrechts oder bei der Genehmigung für die Errich-
tung des Grabmales oder sonstiger baulicher Anlagen schriftlich 
vereinbart wurde. Sofern Grabstätten vom Friedhofsträger abge-
räumt werden, hat der jeweilige Verpflichtete die Kosten zu tra-
gen.
3.) Bei vorzeitiger Abräumung ist bis zum Ende der Ruhefrist eine 
Pflegegebühr zu entrichten und die Nutzungsberechtigung fällt 
an den Friedhofsträger zurück. Die Pflegegebühr bei vorzeitiger 
Abräumung beträgt 10 % der Nutzungsgebühr pro Jahr der vor-
zeitigen Abräumung.
4.) Bei Entzug der Grabrechte ist die Grabstätte seitens der Orts-
gemeinde abzuräumen. Hierfür kann sie sich eines gewerblichen 
Unternehmens bedienen. Die Regelungen des § 22 Abs. 2 und 3 
finden Anwendung.
VII. Herrichten und Pflege der Grabstätten
§ 24 Herrichten und Instandhalten der Grabstätten
1.) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 18 
hergerichtet und dauernd instandgehalten werden. Dies gilt ent-
sprechend für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kränze 
sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen.
2.) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei Reihen-
grabstätten der Inhaber der Grabzuweisung (Verantwortlicher 
gemäß § 9 BestG), bei Wahl- und Urnenwahlgrabstätten der Nut-
zungsberechtigte verantwortlich.
3.) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstät-
ten selbst anlegen und pflegen oder damit einen Friedhofsgärt-
ner beauftragen.
4.) Reihengrabstätten müssen innerhalb sechs Monaten nach 
der Bestattung, Wahl- und Urnenwahlgrabstätten innerhalb von 
sechs Monaten nach der Verleihung des Nutzungsrechtes herge-
richtet werden.
5.) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtne-
rischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegen ausschließ-
lich dem Friedhofsträger.
6.) An der für Friedhofsabfälle bestimmten Stelle dürfen aus-
schließlich verwelkter Grabschmuck, Blumensträuße, Trockenge-
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1.) Bei Erstbestattungen die Personen, die nach § 9 Bestattungs-
gesetz verantwortlich sind, und der Antragsteller,
2.) bei Umbettungen und Wiederbestattungen der Antragsteller.
§ 3 Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit
1.) Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der 
Leistungen nach der Friedhofssatzung, bei antragsabhängigen 
Leistungen mit der Antragstellung.
2.) Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach Bekannt-
gabe des Gebührenbescheids fällig.
§ 4 Inkrafttreten
1. Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-

machung in Kraft.
2. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Fried-

hofsgebühren vom 15.05.2002 und die 1. Änderung der 
Anlage zur Satzung vom 09.11.2005 über die Erhebung von 
Friedhofsgebühren außer Kraft.

Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der 
öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen, wenn die Rechtsverletzung nicht innerhalb eines 
Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 
GemO).
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemein-
deverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.
Göcklingen, den 01.03.2023
(Manuela Laub)
Ortsbürgermeister
Anlage zur Friedhofsgebührensatzung
I. Reihengrabstätten
Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 
2 und 3 der Friedhofssatzung für Verstorbene
1.) bis zum vollendeten 14. Lebensjahr  -
2.) ab dem vollendeten 14. Lebensjahr  350,00 €
II. Erwerb von Wahlgrabstätten / Verleihung des Nutzungs-
rechts
1.) Für den Erwerb von Wahlgrabstätten und die Verleihung des 

Nutzungsrechts an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 und 3 der 
Friedhofssatzung werden

Gebühren wie folgt erhoben:
a) eine Einzelwahlgrabstätte  400,00 €
b) eine Doppelwahlgrabstätte  800,00 €
c) eine Dreierwahlgrabstätte  1200,00 €
d) eine Viererwahlgrabstätte  1600,00 €
e) eine Urnenwahlgrabstätte  250,00 €
f) eine Wiesenurnenwahlgrabstätte (1 Urne)  600,00 €
g) eine Wiesenurnenwahlgrabstätte (2 Urnen)  850,00 €
h) eine Wiesenerdwahlgrabstätte (1 Sarg)  1000,00 €
i) eine Wiesenerdwahlgrabstätte (2 Särge)  1400,00 €
j) eine Einzeltiefwahlgrabstätte  800,00 €

2.) Verlängerung des Nutzungsrechts nach II.1 bei späteren 
Bestattungen für jedes volle Jahr für

a) eine Einzelwahlgrabstätte  16,00 €
b) eine Doppelwahlgrabstätte  32,00 €
c) eine Dreierwahlgrabstätte  48,00 €
d) eine Viererwahlgrabstätte  64,00 €

h) die Bestimmungen über zulässige Maße für Grabmale nicht 
einhält

i) Grabmale ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung ent-
fernt (§ 23 Abs. 1),

j) Grabmale und Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem 
Zustand hält (§§ 20, 21 und 22),

k) Grabstätten entgegen §§ 18, 19 und 24 gestaltet oder 
bepflanzt,

l) Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmittel verwendet 
(§ 24 Abs. 7),

m) Grabstätten vernachlässigt (§ 25),
n) die Trauerhalle entgegen § 26 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 2 betritt.
2.) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
1.000,- € geahndet werden. Das Gesetz über Ordnungswidrigkei-
ten (OWiG) vom 24.05.1968 (BGBl. I S. 481) in der jeweils gelten-
den Fassung findet Anwendung.
§ 30 Gebühren
Für die Benutzung des von der Ortsgemeinde verwalteten Fried-
hofes und seinen Einrichtungen sind die Gebühren nach der 
jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.
§ 31 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Friedhofssatzung vom 05.09.2017 und alle 
übrigen entgegenstehenden ortsrechtlichen Vorschriften außer 
Kraft.
Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der 
öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen, wenn die Rechtsverletzung nicht innerhalb eines 
Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 
GemO).
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemein-
deverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.
Göcklingen, den 01.03.2023
(Manuela Laub)
Ortsbürgermeisterin
* Für das Verfahren zur grenzüberschreitenden vorübergehenden 
und gelegentlichen Erbringung von Dienstleistungen wird insbe-
sondere auf die EU/EWR-Handwerk-Verordnung vom 18.03.2016 
(BGBl. I S. 509) und auf die §§ 4 ff. der Gewerbeordnung verwie-
sen.

 › Friedhofsgebührensatzung
Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Orts-
gemeinde Göcklingen vom 01.03.2023
Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeord-
nung für Rheinland-Pfalz (GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlos-
sen, die hiermit bekanntgemacht wird:
§ 1 Allgemeines
Für die Benutzung der Einrichtung des Friedhofswesens und ihrer 
Anlagen werden Benutzungsgebühren erhoben. Die Gebühren-
sätze ergeben sich aus der Anlage zu dieser Satzung.
§ 2 Gebührenschuldner
Gebührenschuldner sind:
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9.) Zulassung für Dienstleistungserbringer, 
Gewerbetreibende
(Zulassungszeitraum 2 Jahre):  30,00 €

10.) Entzug der Zulassung von Dienstleistungserbringern, 
Gewerbetreibenden:  30,00 €

 › Bekanntmachung über die erneute 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 
13 Abs. 2 BauGB Bebauungsplan „Am 
Münsterweg“ sowie Teilaufhebung 
der Ergänzungssatzung „Hasenhof“, 
Göcklingen

Der Ortsgemeinderat Göcklingen hat in seiner Sitzung am 
17.12.2018 beschlossen, für das Grundstück Flurst. Nr. 265/1 
einen Bebauungsplan aufzustellen. Der Aufstellungsbeschluss 
wurde mit Lageplan im Amtsblatt der Verbandsgemeinde 
Landau-Land Nr. 11/2019 vom 14.03.2019, unter den Nachrichten 
der Ortsgemeinde Göcklingen, bekannt gemacht. In der Sitzung 
vom 17.04.2019 hat der Ortsgemeinderat die frühzeitige Öffent-
lichkeitsbeteiligung vom beauftragten Planungsbüro PISKE, Lud-
wigshafen am Rhein, erarbeiteten Entwurf (Stand: April 2019) mit 
textlichen Festsetzungen (bauplanungs- und bauordnungsrecht-
liche Festsetzungen) und Begründung beschlossen. Der Bebau-
ungsplan trägt die Bezeichnung „Am Münsterweg“. Im Zuge 
der Aufstellung des Bebauungsplanes ist für das oben genannte 
Flurstück Nr. 265/1 eine Teilaufhebung der Ergänzungssatzung 
„Hasenhof“ erforderlich. Durch die Änderung des BauGB im Som-
mer 2017 wurde die Möglichkeit einer Einbeziehung von Außen-
bereichsflächen durch ein beschleunigtes Verfahren im Sinne 
des § 13a BauGB nach § 13b BauGB geschaffen. Die Fristen des 
§ 13b BauGB zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das 
beschleunigte Verfahren seitens des Gesetzesgebers wurden zwi-
schenzeitlich bis zum 31.12.2022, bzw. bezüglich der Fassung des 
Satzungsbeschlusses bis zum 31.12.2024, verlängert. Die Voraus-
setzungen des § 13b BauGB sind bei der Aufstellung hier erfüllt.
Um alle planerisch relevanten Belange möglichst frühzeitig erken-
nen zu können, wurde bereits vom 17.05.2019 bis zum 17.06.2019 
eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
sowie der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt und 
die Ergebnisse in das vorliegende Konzept integriert. Aufgrund 
der eingegangenen Stellungnahmen wurden die Trauf- und First-
höhen von 8,5 m und 14,5 m im Vorentwurf auf 7,5 m und 12,0 
m reduziert. Weiterhin wurde seitens des Vorhabenträgers ein 
angepasstes Konzept zugrunde gelegt, in welchem die Wohnbe-
bauung zukünftig weiter von dem bestehenden Gewerbebetrieb 
südlich der geplanten Bebauung abrückt. Im Entwurf aus dem 
Jahr 2019 wies die geplante Bebauung im straßenseitigen Grund-
stücksbereich einen Abstand von 6,5 m zur südlichen Grenze auf; 
im überarbeiteten Entwurf beträgt der Abstand zur südlichen 
Grenze 12 m. Aufgrund dessen kann auf eine Lärmschutzwand im 
südlichen Plangebietsbereich verzichtet werden (s. Begründung). 
Mit Sitzung vom 30.03.2022 hat der Gemeinderat der Abwägung 
im Stand vom März 2022 zugestimmt und die Offenlage des 
Bebauungsplanentwurfs „Am Münsterweg“ mit Teilaufhebung 
der Ergänzungssatzung „Hasenhof“, Göcklingen, im Stand vom 
März 2022 mit Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
sowie der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen. Der 
vom Gemeinderat am 30.03.2022 beschlossene Entwurf des 
Bebauungsplanes „Am Münsterweg“ mit textlichen Festsetzun-
gen, Begründung (Stand: März 2022) wurde vom 14.04.2022 bis 
13.05.2022 offengelegt. Aus dieser Offenlage ergaben sich insbe-
sondere Anpassungserfordernisse bzgl. des Schallschutzes sowie 
der Entwässerung. Daher wurde im August 2022 eine Entwässe-
rungskonzeption mit Wasserhaushaltsbilanz erstellt. Der Bebau-
ungsplanentwurf wurde entsprechend angepasst.
Die damit verbundenen, erforderlichen Änderungen wurden in 
die neue Planfassung (Fassung November 2022) eingearbeitet. 
Der Gemeinderat Göcklingen hat in seiner Sitzung am 01.03.2023 
den nach Abwägung überarbeiteten Entwurf (Fassung Novem-

e) eine Urnenwahlgrabstätte  10,00 €
f) eine Wiesenurnenwahlgrabstätte (1 Urne)  24,00 €
g) eine Wiesenurnenwahlgrabstätte (2 Urnen)  34,00 €
h) eine Wiesenerdwahlgrabstätte (1 Sarg)  40,00 €
i) eine Wiesenerdwahlgrabstätte (2 Särge)  56,00 €
j) eine Einzeltiefwahlgrabstätte  32,00 €
III. Ausheben und Schließen der Gräber
1.) Die Arbeiten für das Ausheben und Schließen der Gräber 

werden von einem von der Ortsgemeinde beauftragten 
Unternehmen durchgeführt.

2.) Der Gemeinderat entscheidet durch Beschluss, welches 
Unternehmen mit den Arbeiten beauftragt wird.

3.) Die Kosten für das Ausheben und Schließen der Gräber sind 
von dem Auftraggeber der Beerdigung direkt mit dem Aus-
hubunternehmen abzurechnen.

4.) Die Kosten für das Ausheben und Schließen der Gräber sind 
in einem Werkvertrag zwischen der Ortsgemeinde und dem 
von der Ortsgemeinde beauftragten Unternehmen geregelt.

5.) Für Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeit werden entspre-
chende Zuschläge berechnet.

6.) Zuschläge, die das per Werkvertrag mit dem Grabaushub 
betraute Unternehmen berechnet, sind ebenfalls an den Auf-
traggeber der Beerdigung weiterzugeben.

7.) Nachforderungen des mit dem Grabaushub betrauten Unter-
nehmens für Transport von Abraum oder Erde bzw. Erdhügel-
arbeiten sind von diesem direkt mit dem Auftraggeber der 
Beerdigung abzurechnen und gemäß Nachweises zu berechnen.

IV. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen
Das Ausgraben und Umbetten von Leichen wird durch gewerbli-
che Unternehmen vorgenommen. Die hierbei entstehenden Kos-
ten sind von den Gebührenschuldnern als Auslagen zu erstatten.
Für die Wiederbestattung von Leichen und Wiederbeisetzung 
von Urnen sind die gleichen Gebühren wie für das Ausheben und 
Schließen der Gräber zu entrichten.
V. Benutzung der Trauerhalle
1.) Für die Aufbewahrung
a) einer Leiche oder Urne bis zu 3 Tagen,

einschl. Trauerfeier  150,00 €
b) für jeden weiteren Tag  30,00 €
2.)
a) Für die Kühlzelle bis zu 3 Tagen  30,00 €
b) Pro weiteren Tag Kühlzellennutzung  10,00 €
3.) Für die Heizung  25,00 €
4.) Für die Reinigung (inklusive Kühlzelle)  80,00 €
VI. Sonstige Gebühren
Zulegung einer Urne in ein Erdgrab  90,00 €
Gemeindearbeiter bei Bestattung  80,00 €
Die Pflegegebühr (§ 23 Abs. 3 der Friedhofssatzung) bei vorzeiti-
ger Abräumung beträgt 10% der Nutzungsgebühr nach I.1 bzw. 
II.1 pro Jahr der vorzeitigen Abräumung.
Verwaltungsgebühren:
1.) Zubettung einer weiteren Person in eine

bestehende Grabstätte:  30,00 €
2.) Erteilung der Genehmigung zur Errichtung von

Grabmälern, Einfassungen, Grababdeckplatten, Abräu-
mungen
etc.:  50,00 €

3.) Umschreibung Grabnutzungsrechts, Erstellung von
Urkunden ohne Beisetzung  50,00 €

4.) Gestattung von Ausnahmen von Vorschriften
der Friedhofssatzung:  50,00 €

5.) Ausstellung eines Grabnachweises,
Urnenanforderung bei Umbettungen:  50,00 €

das Ausgraben einer Leiche vor Ablauf der Ruhezeit:
6.) ohne Übertragung in ein anderes Grab:  250,00 €
7.) mit Übertragung in ein

anderes Grab (Umbettung):  450,00 €
das Ausgraben von Aschenresten pro Urne:
8.) mit / ohne Übertragung in ein anderes Grab:  250,00 €
Nutzung des Friedhofs von Dienstleistungserbringern:
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Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im beschleunigten 
Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) und wird ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
durchgeführt. Ferner hat der Ortsgemeinderat die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und die Ein-
holung der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen.
Ziele und Zwecke der Planung
Ein privater Vorhabenträger beabsichtigt in Göcklingen östlich 
des Münsterweges die Errichtung eines Gebäudes mit senioren-
gerechten Wohnungen. Das Gebäude soll in zweigeschossiger 
Bauweise mit Staffelgeschoss errichtet werden. Der Standort des 
geplanten Gebäudes ist bislang zum weit überwiegenden Teil 
unbebaut und stellt sich als Brachfläche dar, welche im Süden an 
einen landwirtschaftlichen Betrieb grenzt.
Im Rückwärtigen Grundstücksbereich sind seitens des Vorha-
benträgers weiterhin vier Einzelhäuser mit je einer Wohneinheit 
geplant, die ebenfalls vom Münsterweg erschlossen werden sol-
len.
Die Ortsgemeinde Göcklingen unterliegt einer stetigen Nach-
frage nach Baugrundstücken für eine Wohnbebauung. Dieser 
Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken möchte die Ortsge-
meinde in einem für die Gemeinde sinnvollen und verträglichen 
Maß nachkommen, indem vorzugsweise die bestehenden Poten-
ziale zur Nachverdichtung und Innenentwicklung innerhalb der 
bestehenden Ortslage in Anspruch genommen werden, bevor 
weitere Bauflächen im Außenbereich erschlossen werden.
Für das Plangebiet besteht - ausgenommen der Teilbereich des 
Grundstücks mit den zum Abriss freigegebenen Anwesen Müns-
terweg 11 und 13, der sich im Bereich der Abrundungssatzung 
„Hasenhof“ befindet - bisher kein Bebauungsplan. Um eine 
geordnete Erschließung und städtebauliche Entwicklung der Flä-
che zu gewährleisten, ist die Aufstellung eines Bebauungsplans 
erforderlich.
Offenlagezeitraum
Der vom Gemeinderat beschlossene Entwurf des Bebauungs-
planes „Am Münsterweg“ sowie Teilaufhebung der Ergän-
zungssatzung „Hasenhof“, Göcklingen mit seinen textlichen 
Festsetzungen, Begründungen sowie örtlichen Bauvorschriften 
im Stand November 2022, liegt für zwei Wochen, und zwar
vom 23.03.2023 bis einschließlich 06.04.2023
im Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt der Verbandsgemein-
deverwaltung Landau-Land in 76829 Landau in der Pfalz, An 44, 
Nr. 31, Haus 2 Zimmer 2.17 zu jedermanns Einsichtnahme wäh-
rend der Dienststunden Montag bis Donnerstagvormittag von 
8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, Freitagvormittag von 8.30 Uhr bis 12.30 
Uhr, Dienstag- und Mittwochnachmittag von 14.00 Uhr bis 16.00 
Uhr und Donnerstagnachmittag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
öffentlich aus. Die Planunterlagen können auch unter folgender 
Internetadresse eingesehen werden.
https://www.landau-land.de/politik-verwaltung/bauen/offen-
lage-bauleitplaene/
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der vorgenannten Behörde abgege-
ben werden. Gemäß § 4a Absatz 6 in Verbindung mit § 3 Absatz 
2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen, die im 
Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht 
rechtzeitig abgegeben worden sind, bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. Stel-
lungnahmen können nur während der Auslegungsfrist abgege-
ben werden und nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben. 
Auch wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, wenn mit ihm nur 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.
Landau in der Pfalz, 16.03.2023
Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land
Torsten Blank
Bürgermeister

ber 2022) des Bebauungsplanes „Am Münsterweg“ mit textlichen 
Festsetzungen, Begründung und örtlichen Bauvorschriften gebil-
ligt.
Der Gemeinderat hat ferner beschlossen, dass die erneute Betei-
ligung der Öffentlichkeit sowie der betroffenen Behörden, gem. 
§ 4a Abs. 3 BauGB auf zwei Wochen verkürzt durchgeführt wird. 
Gem. § 4a Abs. 3 BauGB Satz 2 wird weiterhin bestimmt, dass 
Stellungnahmen nur zu den geänderten bzw. ergänzten Teilen 
abgegeben werden können. Die Einholung der Stellungnahmen 
wird auf die von der Änderung oder Ergänzung betroffenen 
Behörden und Träger öffentlicher Belange beschränkt.
Der Bebauungsplan „Am Münsterweg“ umfasst das Flurstück 
265/1 vollständig und überlagert damit einen Teil der Abrun-
dungssatzung „Hasenhof“. Diese wird in diesem Teilbereich 
durch den Bebauungsplan „Am Münsterweg“ mit seinen zeich-
nerischen und textlichen Festsetzungen vollständig ersetzt. Die 
Ergänzungssatzung wird für diesen Teilbereich (Flurstück 265/1) 
aufgehoben. Aufgrund dessen erfolgt im Rahmen der Bebau-
ungsplanaufstellung „Am Münsterweg“ parallel die Teilaufhe-
bung der Ergänzungssatzung „Hasenhof“.

Katasterauszug Flst. 265/1 (mit Anwesen Münsterweg 11 und 13) 
ohne Maßstab

 Abrundungssatzung „Hasenhof“ ohne Maßstab

Bebauungsplanentwurf Stand November 2022 ohne Maßstab
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 › Seniorentreff im „Mühlengrund“
Der nächste Senioren-Nachmittag ist am Mittwoch, den 22. 
März 2023.
Hierzu sind alle Seniorinnen und Senioren aus der Bevölkerung 
herzlich eingeladen ein paar wenige Stunden in geselliger Runde 
zu verbringen.
Wie gewohnt sind ab 14.00 Uhr in der Gaststätte „Mühlengrund“ 
für die Teilnehmer Plätze reserviert. Der Seniorenkreis freut sich 
auf eine zahlreiche Beteiligung.

 › LandFrauen Heuchelheim
Sommer, Sonne, Sonnenschein
Gemütliche Abendveranstaltung mit den besten Tipps zum 
Thema:
die Haut richtig schützen und pflegen.
Di., 16.05.2023, 19:00 Uhr oder Mi, 17.05.2023, 19 Uhr
67435 Neustadt-Geinsheim, Feldstr. 3, Kosmetik Nebel
TN-Beitrag: 17,00 €, Mitglieder: 12,00 €
Referent/-in: Ilona Nebel
Anmeldung bei Anja Groß bis 05.04.2023.

 › DRK-Ortsverein Billigheim-Ingenheim
Einladung zur Mitgliederversammlung.
Dienstag den 11. April 2023 findet unser jährliche, ordentliche 
Mitgliederversammlung im Gemeindehaus, Ortsteil Ingenheim 
um 19.00 Uhr statt, zu der wir alle Mitglieder recht herzlich ein-
laden.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und 

Beschlussfähigkeit.
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Bericht Wohlfahrt und Sozialarbeit
5. Bericht Bereitschaft
6. Bericht desJRK
7. Bericht des Schatzmeisters
8. Bericht der Kassenprüfer
9. Entlastung des Vorstands
10. Jahreswirtschaftsplan 2023
11. Satzungsänderung
12. Verschiedenes, Wünsche, Anträge
Wünsche zu Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung müs-
sen mindestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung 
beim Vorstand eingereicht werden.
Wir hoffen auf eine zahlreiche Teilnahme!
Einladung erfolgt nur auf diesem Weg!

Ilbesheim
Ortsbürgermeister: Peter Jean
Tel.: 06341/31908,  Sprechzeit nach tel. Vereinbarung
www.ilbesheim.de

Nichtamtlicher Teil

 › Seniorennachmittag
Unser nächster Seniorennachmittag findet am 21.3.2023 um 15 
Uhr im Brennofen in Ilbesheim, Wildgasse 5 statt. Wir treffen uns 
dieses Mal zu einem Spielenachmittag. Jeder kann sein Lieblings-
spiel, ob Brett- oder Kartenspiel, mitbringen. Natürlich gibt es wie 
immer Kaffee und Kuchen.
Also, wer Lust auf einen geselligen Nachmittag hat und nette 
Menschen kennen lernen möchte, ist herzlich willkommen. Wir 
freuen uns über jeden Neuzugang.
Wer abgeholt werden möchte, meldet sich bitte bei
Ingrid Kostrzewa, Tel: 32712
Angelika Mühlan, Tel: 939485

Nichtamtlicher Teil

 › Osterferien in der Eulenbücherei
Die Bücherei ist vom 6.4. bis einschließlich 16.4.2023 
geschlossen,der erste Öffnungstag ist Montag, der 17.4.2023.
Ab sofort steht unser Ostertisch mit Kinderbüchern, Rezepten 
und verschiedenes rund um Ostern bereit!

 › Jugendtreff
Freitag, 17.03.2023
2. - 4. Klasse, 16:00 Uhr
Buntes Backen mit Kerstin Heider und Nadine Heisters

 › Sportliches für jede und jeden ...
Yoga für Jeden:
Immer montags 19 Uhr in der Kaiserberghalle unter der Leitung 
von Gabi Schilling. Komm vorbei und mach mit! Infos bei Ilse 
Buckel 06349/6558 oder Gabi Schilling 06346/3471.
Männersportgruppe Göcklingen für Männer ab 50:
Jeden Donnerstag ab 18:00 Uhr in der Kaiserberghalle, Übungen 
zur Koordination, Fitness, Kraft, Kondition, Beweglichkeit und 
Körperhaltung. Mitzubringen sind Sportkleidung, leichte Turn-
schuhe, feste Socken, Gymnastikmatte und Handtuch. Nähere 
Informationen bei Robert Just 0172-7484294 oder Thomas Laub 
0151/12136743.
Training der Dartabteilung:
Jeden Mittwoch, ab 18:30 Uhr, Training der Dartabteilung im 
Sportheim. Anfänger und Interessierte sind herzlich Willkommen. 
Nähere Informationen, bei Christoph Kuntz unter der Nummer 
0175 1988114.
Fitness für Frauen:
Immer mittwochs (außer in den Schulferien), von 18:30 bis 19:30 
Uhr, in der Kaiserberghalle, in Göcklingen, findet ein Ganzkör-
pertraining für Frauen statt. Jederzeit sind Neu- und Wiederein-
steigerinnen herzlich Willkommen. Kontakt bei Fragen und für 
weitere Informationen unter Telefon: 06349/928600; Petra Eis-
wirth.

 › SV Rot-Weiß Göcklingen e.V.
Spielbetrieb:
C-Klasse:
Sonntag, 19.03.23 13 00 Uhr in Klingenmünster
SG Klingenmünster/Göcklingen II - TuS Frankweiler/Gleisw./Sie-
beld. II
A-Klasse:
Sonntag, 19.03.23 15 00 Uhr in Klingenmünster
SG Klingenmünster/Göcklingen - TuS Frankweiler/Gleisw./Sie-
beld.

Heuchelheim-Klingen
Ortsbürgermeister: Uwe Huth
Tel.: 06349/7749,  Sprechstunde nach Vereinbarung, 
www.heuchelheim-klingen.de

Nichtamtlicher Teil

 › Osterferien in der Eulenbücherei
Die Bücherei ist vom 6.4. bis einschließlich 16.4.2023 geschlos-
sen, der erste Öffnungstag ist Montag, der 17.4.2023.
Ab sofort steht unser Ostertisch mit Kinderbüchern, Rezepten 
und verschiedenes rund um Ostern bereit!
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Impflingen
Ortsbürgermeister: Holger Kurz
Tel.: 0173/8215680, Sprechzeiten: nach Vereinbarung
www.impflingen.de

Amtlicher Teil

 › Mittagstisch Impflingen
Die Ortsgemeinde setzt auch im Monat März den Mittagstisch 
Impflingen fort.
Wann: Samstag, den 25. März 2023, um 11.30 Uhr oder 13.00 Uhr
Wo: Café Nostalgie
Was gibt es zu essen:
Fleischkäse mit Kartoffelsalat und Gurkensalat zu 9,00 Euro oder 
als vegetarisches Gericht Kartoffelpuffer mit Apfelmus oder 
Salatbouquet zu 7,50 Euro.
Für die Kinder unter den Gästen gibt es auf Wunsch eine kleinere 
Portion mit Preisnachlass oder einen sogenannten „Räubertel-
ler“; sie naschen dann bei den Eltern oder Großeltern für „umme“.
Getränke, Kuchen und andere Speisen werden separat abgerech-
net.
Anmeldung: Telefonnr. 6309723 (mobil 06341 6309723)

oder: mittagstisch-impflingen@web.de
Anmeldeschluss: Sonntag, den 19. März 2023

Nichtamtlicher Teil

 › SPD Ortsverein Impflingen
Am Mittwoch, den 22.03.2022, findet im Bürgerhaus K4 um 19 
Uhr eine Mitgliederversammlung statt. Freunde und Interessierte 
sind dazu herzlich eingeladen.

 › FWG Impflingen
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2023
Zur Erinnerung:
Liebe FWG-Mitglieder,
am Dienstag, den 21.03.2023 um 19:00 Uhr findet im Bürger-
hof K4 die Jahreshauptversammlung 2023 der Freien Wähler-
gruppe Impflingen e. V. statt.
Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:
1. Begrüßung des 1. Vorsitzenden
2. Kassenprüfung
3. Bericht des Kassenwarts
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Bericht des Schriftführers
6. Entlastung des Vorstandes
7. Mittagstisch der FWG am 24.06.2023
8. Wahlen 2024
9. Verschiedenes
Auf das erscheinen aller Mitglieder freut sich die Vorstandschaft.

 › PWV Siebeldingen Birkweiler
Siebeldinger Hütte ab 19. März wieder geöffnet
Hallo liebe Wanderfreunde,
endlich nach langer Zwangspause können wir unsere Hütte bei 
Eußerthal wieder öffnen. Der Wanderclub Nello stellt uns sein 
Stromaggregat zu Verfügung, solange sich unsere Maschine 
noch in Reparatur befindet, dafür vielen Dank.
Unsere Öffnungszeiten sind von 10 bis 17 Uhr. Wir freuen uns 
wieder auf euren Besuch.

 › Kita „Rappelkiste“

Wir laden alle Familien zu unserem Frühlingsfest am Freitag, 
17.03.2023, ein. Das Programm beginnt um 16.15 Uhr mit dem 
Frühlingsspiel am Haupteingang des Kindergartens. Anschlie-
ßend ziehen wir mit bunten Stecken durchs Dorf. Bitte denken 
Sie daran, zum Frühlingsfest einige „Krachmacher“ (Trommeln, 
Rätschen, Tröten, Rasseln, etc.) mitzubringen, um den Winter zu 
vertreiben. Wir würden uns entlang der Wegstrecke über bunte 
Frühlingsboten wie Bänder, Blumen und Girlanden freuen. Zu 
Beginn des Umzuges und zum Abschluss bei der Winterverbren-
nung singen wir gemeinsam Frühlingslieder. Dabei werden wir 
von der Musikkapelle Kleine Kalmit aus Arzheim begleitet. Im 
Anschluss freuen wir uns auf ein gemütliches Beisammensein mit 
kleinen Snacks. Die Verpflegung übernimmt Fam. Metz vom Bis-
tro Palatina. Bitte beachten Sie, dass die Aufsichtspflicht während 
des gesamten Festes bei Ihnen als Erziehungsberechtigten liegt, 
d.h. Ihr Kind kann nur in Begleitung eines Erwachsenen teilneh-
men. Nehmen Sie Ihre Aufsichtspflicht eigenverantwortlich und 
aktiv wahr, damit keine Personen- oder Sachschäden entstehen. 
Wegstrecke Frühlingsumzug: Kindergarten - An den Hofwiesen - 
Leinsweiler Straße - Am Birnbach - Arzheimer Straße -Alla-Hopp-
Anlage. Wir freuen uns auf viele gut gelaunte Gäste.

Als Beschäftigungsmaterial für unser Außengelände suchen wir: 
gebrauchte Fahrradmäntel, massive Holzbretter (z.B. alte Regale-
insätze o.Ä.), Abflussrohre zum Zusammenstecken, Holzkisten. 
Die Materialien können während unserer Öffnungszeit

en (Mo-Fr 7.15-16.15, Di bis 18.45 Uhr) in der Kita abgegeben 
werden.

 › CDU OV Ilbesheim
Liebe Ilbesheimerinnen, liebe Ilbesheimer,
am Donnerstag, 16. März, ist es wieder soweit. Wir laden alle 
zum Stammtisch der CDU Ilbesheim ab 19 Uhr in das Bistro Pal-
latina bei der Alla-Hopp Anlage ein.
Das Gespräch mit Ihnen, Ihre Anregungen und Meinungen sind 
uns sehr wichtig. Der Stammtisch ist für alle Interessierten offen.
Auf eine diskussionsfreudige Runde in angenehmer Atmosphäre 
freuen wir uns.

Ergebnis der Neuwahlen des Vorstands
Die aufgrund der Corona Pandemie verschobenen Neuwahlen 
des Vorstands der CDU OV Ilbesheim wurden unter der Leitung 
von Thomas Weiner (MdL) nachgeholt und erbrachten folgendes 
Ergebnis:
1. Vorsitzender: Manfred Mühlan
2. Vorsitzender: Christian Metz
Kassenwart: Ingrid Kostrzewa
Schriftführer: Jens Gömann
Beisitzer: Magdalena Metz, Angelika Mühlan, Diana Leiner, Stef-
fen Bauer
Umweltbeauftragter: Christian Meckler
Mitgliederbeauftragter: Christian Metz
Kassenprüfer: Traudel Meckler, Anita Leiner
Alle Mitglieder wurden mit jeweils einer Enthaltung gewählt, die 
gewählten nahmen Ihre Wahl an.
Weiterhin wurden 4 Deligierte zum Landesparteitag der CDU 
gewählt. Diese sind: Christian Metz, Christian Meckler, Matthias 
Leiner, Angelika Mühlen. Die 4 Ersatzdeligierten sind nach Wahl-
ergebnis: Magdalena Metz, Manfred Mühlan, Jens Gömenn, Stef-
fen Bauer.
Alle Mitglieder wurden mit jeweils einer Enthaltung gewählt, die 
gewählten nahmen Ihre Wahl an.
Manfred Mühlan, alter und neuer 1. Vorsitzender, dankte allen 
Mitgliedern die sich bereit erklärt haben, ein Amt zu übernehmen 
und
freut sich auf die Weiterführung der vertrauensvollen Zusam-
menarbeit innerhalb der CDU Ilbesheim.
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Leinsweiler
Ortsbürgermeister: Thomas Stübinger
Tel.: 0171/6807583,  Sprechzeit: nach Vereinbarung
www.leinsweiler.de

Amtlicher Teil

 › Aktion „Saubere Landschaft 2023“
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger und unsere Dorfjugend 
möchte ich gerne wieder zum diesjährigen Dreck-weg-Tag am 
Samstag, den 25.03.2023, um 9.30 Uhr zum Rathaus einla-
den.
Bitte Eimer, Handschuhe und wetterfeste Kleidung mitbrin-
gen, damit wir uns mit zwei-drei Fahrzeugen in Gruppen für 
ein sauberes Leinsweiler ehrenamtlich einsetzen können. Es 
ist doch immer wieder verwunderlich, wie mache Menschen 
bewusst ihren Müll in unserer schönen Landschaft entsorgen. 
Der Gedanke für Jung und Alt; Gemeinschaftsförderung und 
der Bezug zur Natur!
Der Abschluss um ca.12.00 Uhr als Dankeschön mit Pizza und 
Getränke am Dorfgemeinschaftshaus „Sonnenberghalle“.
Thomas Stübinger
Ortsbürgermeister

Nichtamtlicher Teil

 › Prot. Kirchengemeinde Leinsweiler
Am Samstag, 18.03.2023 ab 9.30 Uhr wollen wir dem Außen-
gelände der Martinskirche den Frühjahrsschnitt verpassen. 
Dazu suchen wir fleißige Helfer, ausgerüstet mit Heckenschere, 
Rebschere, Säge, Besen, Rechen, Schubkarre, Tragetaschen, usw... 
wir freuen uns auf eine rege Teilnahme. Vorbei kommen, mitma-
chen und sich über das gemeinsame Erreichte freuen.

 › Kita „Rappelkiste“
Wir laden alle Familien zu unserem Frühlingsfest am Freitag, 
17.03.2023, ein. Das Programm beginnt um 16.15 Uhr mit dem 
Frühlingsspiel am Haupteingang des Kindergartens. Anschlie-
ßend ziehen wir mit bunten Stecken durchs Dorf. Bitte denken 
Sie daran, zum Frühlingsfest einige „Krachmacher“ (Trommeln, 
Rätschen, Tröten, Rasseln, etc.) mitzubringen, um den Winter zu 
vertreiben. Wir würden uns entlang der Wegstrecke über bunte 
Frühlingsboten wie Bänder, Blumen und Girlanden freuen. Zu 
Beginn des Umzuges und zum Abschluss bei der Winterverbren-
nung singen wir gemeinsam Frühlingslieder. Dabei werden wir 
von der Musikkapelle Kleine Kalmit aus Arzheim begleitet. Im 
Anschluss freuen wir uns auf ein gemütliches Beisammensein mit 
kleinen Snacks. Die Verpflegung übernimmt Fam. Metz vom Bis-
tro Palatina. Bitte beachten Sie, dass die Aufsichtspflicht während 
des gesamten Festes bei Ihnen als Erziehungsberechtigten liegt, 
d.h. Ihr Kind kann nur in Begleitung eines Erwachsenen teilneh-
men. Nehmen Sie Ihre Aufsichtspflicht eigenverantwortlich und 
aktiv wahr, damit keine Personen- oder Sachschäden entstehen. 
Wegstrecke Frühlingsumzug: Kindergarten - An den Hofwiesen - 
Leinsweiler Straße - Am Birnbach - Arzheimer Straße -Alla-Hopp-
Anlage. Wir freuen uns auf viele gut gelaunte Gäste.

Als Beschäftigungsmaterial für unser Außengelände suchen wir: 
gebrauchte Fahrradmäntel, massive Holzbretter (z.B. alte Regale-
insätze o.Ä.), Abflussrohre zum Zusammenstecken, Holzkisten. 
Die Materialien können während unserer Öffnungszeiten (Mo.-Fr. 
7.15-16.15, Di. bis 18.45 Uhr) in der Kita abgegeben werden.

 › SV Impflingen
Spielbetrieb Aktive
Wichtige drei Punkte ergatterte am vergangenen Sonntag die 
Spielgemeinschaft in letzter Minute beim Auswärtssieg in Essin-
gen. Ein direkter Abstiegskonkurrent konnte so auf Distanz 
gehalten werden. Am kommenden Sonntag, den 19. März steht 
beim SV Hatzenbühl ein weiteres Auswärtsspiel an. Spielbeginn 
ist um 15 Uhr.

Knöringen
Ortsbürgermeister: Dieter Ditsch
Tel.: 06341/62521, Sprechzeiten: nach Vereinbarung
www.knoeringen.de

Amtlicher Teil

 › Aktion „Saubere Landschaft“ – Aufruf zur 
Mithilfe

Am Samstag, 25. März 2023 wollen wir in unserer Gemeinde 
und der Gemarkung die Aktion „Saubere Landschaft“ durchfüh-
ren und unser Dorf und das Umfeld von Dreck und Unrat befreien. 
Es wäre schön, wenn wieder viele Bürgerinnen und Bürger bei der 
Aktion mithelfen würden.
Wir treffen uns um 9:30 Uhr im Schulhof. Bitte Handschuhe und 
Eimer mitbringen. Im Anschluss ist ein gemeinsames Mittagessen 
im Feuerwehrhaus geplant.
Dieter Ditsch
Ortsbürgermeister

 › Senioren-Erzählcafé
Alle Knöringer Seniorinnen und Senioren (ab 65 Jahre) sind am 
Donnerstag, 23. März 2023 ab 15 Uhr wieder ins Bürgerhaus 
zum gemütlichen Beisammensein eingeladen. Bei Kaffee und 
selbstgebackenem Kuchen sowie Kaltgetränken besteht wieder 
die Möglichkeit, zusammenzukommen, zu erzählen und sich aus-
zutauschen. Jeder ist herzlich willkommen, auch die Partnerinnen 
und Partner.
Um besser planen zu können, bitten wir um Voranmeldung 
bis Montag den 20. März 2023.

Nichtamtlicher Teil

 › Senioren Walsheim-Knöringen
Terminänderung
Die Seniorenfahrt nach Worms am 13. April wurde auf den 25. 
April festgelegt.

 › Sportverein Knöringen
Spielbetrieb
Sonntag, 19.03., 12.45 Uhr, Mörlheim II - Knöringen

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe ist immer

Montag, 09:00 Uhr.
Später eingehende Presseberichte können leider  

nicht mehr berücksichtigt werden!
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 › SV Rot Weiß Ranschbach
Einladung zur Mitgliederversammlung des SV Rot Weiß 
Ranschbach am Montag, 27. März 2023, 19.30 Uhr im Bespre-
chungsraum des Dorfgemeinschaftshauses
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Bericht des Rechners
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Vorstandes
7. Wünsche und Anträge
Anträge die der Zustimmung der Mitgliederversammlung unter-
liegen müssen 7 Tage vorm Sitzungstermin schriftlich beim 1. 
Vorsitzenden eingereicht werden.
Wir freuen uns über die Teilnahme vieler Mitglieder.

Siebeldingen
Ortsbürgermeister: Peter Klein
Tel.: 06345/407986, Sprechzeit n.V. u. jeden 1.Montag 
im Monat 16.30-17.30 Uhr, www.siebeldingen.de

Nichtamtlicher Teil

 › Gemeindebücherei Siebeldingen
Die nächsten Vorlesestunden für Kindergartenkinder finden 
am Donnerstag, den 23.03. und 30.03.23 von 16.15 Uhr bis 
17.00 Uhr statt.
Nach der Geschichte haben die Kinder noch die Möglichkeit 
ein passendes Bild zu malen und in der Bücherei zu stöbern. 
Die Begleitung ist bei Tee und Keksen herzlich eingeladen die 
Erwachsenenabteilung der Bücherei kennenzulernen.
Am Samstag, den 01.04.23 bieten wir von 11.00 Uhr bis 12.00 
Uhr eine „Geschichten- und Bastelstunde für Kindergarten- und 
Schulkinder“ an.
Ansonsten haben wir zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet:
montags in der großen Pause von 9.30 Uhr bis 10.00 Uhr, don-
nerstags von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr und jeden ersten Samstag 
im Monat von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr.
Einfach vorbeikommen, schmökern und kostenlos ausleihen.
Wir freuen uns auch dich im Rathaus Siebeldingen, Eingang 
Weinstraße, Erdgeschoss.

 › LandFrauen Siebeldingen
Fischessen am Karfreitag
Die LandFrauen laden am Karfreitag, 07.04.2023 zum Fisches-
sen ins Dorfgemeinschaftshaus, Jahnstr. 4 ein.
Von 11.30-14 Uhr gibt es u. a. Bandnudeln mit Lachsfilet in einer 
Weißwein-Sahnesauce, Heringssalat und weißer Käse mit Grum-
beere sowie selbstgemachte Grumbeersupp‘ und Dampfnudeln 
mit Vanille-/Weinsauce. Die Veranstaltung endet um 15 Uhr.
Um besser planen zu können, bitten wir Sie um verbindliche 
Anmeldung (Anzahl Personen, Auswahl Gerichte) bis spätestens 
23.03.2023 bei Bianca Wegmann, Tel. 06345 / 918130 oder per 
E-Mail an landfrauen@siebeldingen.de
Leider können wir keine Tischreservierungen entgegennehmen.
Das Ganze bieten wir auch to go an (bitte auch hier nur mit ver-
bindlicher Anmeldung). Eigene Behältnisse müssen hierfür selbst 
mitgebracht werden. Vielen Dank!
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und ein paar gemeinsame Stun-
den in gemütlicher Atmosphäre.

 › Bilder von Leinsweiler in Leinsweiler
Leinsweiler ist lebens- und liebenswert und malerisch schön. Es 
gibt wunderschöne Motive im Dorf und in der direkten Umge-
bung. Viele Leinsweiler Bürger besitzen Kunstwerke, Bilder mit 
solchen Leinsweiler Motiven, teils schon viele Jahrzehnte alt, teils 
neu entstanden.
Vor etlichen Jahren hatte der Kulturverein Besitzer solcher Bilder 
darum gebeten, sich zu melden. Die Bilder sollten fotografiert, in 
einem Katalog zusammengefasst und dann in der Sonnenberg-
halle bei einer Ausstellung gezeigt werden. Mehr als 60 Bilder 
wurden registriert. Wegen technischer Probleme und hohem 
personellen Aufwand konnte das Projekt leider nicht zu Ende 
geführt werden.
Wir wagen einen Neuanfang und fragen die Bürger Leinswei-
lers erneut: Besitzen Sie ein Bild mit Motiven aus Leinsweiler? 
Gemeint sind Öl- oder Aquarellbilder, Grafiken, Kunstdrucke oder 
sonstige handwerkliche Abbildungen, keine Fotografien. Dann 
informieren Sie uns bitte!
Kontakt: Birgit Ueberreiter-Buschner (Tel: 95 97 147) oder Karin 
Dietl-Busche (Tel: 95 79 976) oder über Mail kulturleinsweiler@e.
mail.de.

Ranschbach
Ortsbürgermeister: Thorsten Doll
Tel.: 06345/93058,  
Sprechzeit nach Vereinbarung, www.ranschbach.de

Nichtamtlicher Teil

 › Gemeindebücherei Siebeldingen
Die nächsten Vorlesestunden für Kindergartenkinder finden am 
Donnerstag, den 23.03. und 30.03.23 von 16.15 Uhr bis 17.00 
Uhr statt.
Nach der Geschichte haben die Kinder noch die Möglichkeit 
ein passendes Bild zu malen und in der Bücherei zu stöbern. 
Die Begleitung ist bei Tee und Keksen herzlich eingeladen die 
Erwachsenenabteilung der Bücherei kennenzulernen.
Am Samstag, den 01.04.23 bieten wir von 11.00 Uhr bis 12.00 
Uhr eine „Geschichten- und Bastelstunde für Kindergarten- und 
Schulkinder“ an.
Ansonsten haben wir zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet:
montags in der großen Pause von 9.30 Uhr bis 10.00 Uhr, don-
nerstags von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr und jeden ersten Samstag 
im Monat von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr.
Einfach vorbeikommen, schmökern und kostenlos ausleihen.
Wir freuen uns auch dich im Rathaus Siebeldingen, Eingang 
Weinstraße, Erdgeschoss.

 › LandFrauen Ranschbach
Info zur Tagesfahrt in den Nördlichen Schwarzwald
Gemeinsam wollen wir den nördlichen Schwarzwald erkunden. 
Unser erster Stopp führt uns nach Bad Wildbad. Hier fahren wir 
mit der Zahnradbahn auf das Hochplateau des Sommerbergs. 
Von hier aus kann man fantastische Ausblicke in den Schwarz-
wald genießen. Danach geht weiter ins historische Städtchen 
Nagold.
Die Mittagszeit steht für einen Restaurantbesuch oder einen ers-
ten Streifzug durch die Stadt zur freien Verfügung. Am Nachmit-
tag ist eine Stadtführung durch die historische Altstadt geplant.
Im Anschluss ist noch einmal Zeit zur freien Verfügung. Ein Stück 
Original Schwarzwälder Kirschtorte lässt sich sicher in einem der 
zahlreichen Cafés in der Altstadt genießen.
TN-Beitrag: € 39,00-Mitglieder, € 44,00-Nichtmitglieder.
Abfahrt: 08:30 Uhr in 76829 Landau, Nordring, Alter Messplatz
Anmeldung bei allen Ortsvereine bis zum 31. März 2023.
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C-Klasse
So. 19.03. 13:00 Uhr
SG Klingenmünster/Göcklingen II : TuS/TSV II
A-Klasse
So.19.03. 15:00 Uhr
SG Klingenmünster/Göcklingen I : TuS/TSV I
JFV Südwest Löwen
G-Junioren
Sa. 18.03. 11:00 Uhr
Albersweiler : JFV
F-Junioren
Sa. 18.03. 11:00 Uhr in Birkweiler
JFV : SV West Landau II
E-Junioren
Fr. 17.03. 17:45 Uhr i Siebeldingen
JFV II : SG Roschbach/Edesheim
Fr. 17.03. 17:45 Uhr in Ramberg
JFV I : SV Mörlheim
C-Junioren
Sa. 18.03. 14:45 Uhr in Göcklingen
SG Eschbacch/Göcklingen : JFV
B-Junioren
Sa. 18.03. 16:00 Uhr in Kapsweyer
SG Kapsweyer/Bienwald : JFV

Walsheim
Ortsbürgermeister: Jörg Keller
Tel. 06341/136307, Sprechzeit nach Vereinbarung, 
www.walsheim.com

Nichtamtlicher Teil

 › Senioren Walsheim-Knöringen
Terminänderung
Die Seniorenfahrt nach Worms am 13. April wurde auf den 25. 
April festgelegt.

 › Kirchenchor Walsheim
Einladung zum Gottesdienst am 19. März 2023, 10:00 Uhr, Kir-
che Walsheim, der Kirchenchor singt.

 › PWV Siebeldingen-Birkweiler
Lieber Mitglieder und Fördererer des PWV Ortsgruppe Siebeldin-
gen-Birkweiler, hiermit laden wir ganz herzlich ein zu unserer Mit-
gliederversammlung am Freitag, den 24. März 2023, im DGH 
Birkweiler, Beginn 19.30 Uhr.
Die Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung:
Begrüßung
Totengedenken
Bericht des Vorstandes
Bericht des Rechners
Bericht der Kassenprüfer
Entlastung des Vorstandes
Bericht der Wanderwartin
Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Auf eine rege Beteiligung freut sich der Vorstand

Siebeldinger Hütte ab 19. März wieder geöffnet
Hallo liebe Wanderfreunde,
endlich nach langer Zwangspause können wir unsere Hütte bei 
Eußerthal wieder öffnen. Der Wanderclub Nello stellt uns sein 
Stromaggregat zu Verfügung, solange sich unsere Maschine 
noch in Reparatur befindet, dafür vielen Dank.
Unsere Öffnungszeiten sind von 10 bis 17 Uhr. Wir freuen uns 
wieder auf euren Besuch.

Monatswanderung am Sonntag, 26. März
Liebe Wanderfreunde, unsere Monatswanderung im März führt 
uns zu dem Weinrundwanderweg Heuchelheim-Klingen. Die 
Wanderstrecke beträgt rund 10 Km, Einkehr ist vorgesehen.
Treffpunkt 10 Uhr am Bahnhof Siebeldingen-Birkweiler. Die Wan-
derführung hat Rolf Leeb.

 › TSV Siebeldingen
Sportprogramm in der Turnhalle Siebeldingen
Für Sanfte Gymnastik und Bauch, Beine, Po bitte großes Hand-
tuch oder/und eine eigene Matte mitbringen.
Sanfte Gymnastik
Montag 17:45 - 18:45 Uhr, Herta Dolenga
Badminton
(Freizeitgruppe für Neueinsteigende ab dem Jugendalter - Info: 
Tel. 06345-954975)
Montag 19:30 - 21:00 Uhr, Jörg Katerndahl
Eltern-Kind-Turnen
(Kinder von 2-5 Jahre)
Mittwoch 16:00 - 17:00 Uhr, Silvia Hunsicker
Spiel- u. Bewegungstraining
(Kinder von 6-10 Jahre/1.-4. Klasse)
Mittwoch 17:00 - 18:00 Uhr, Sebastian Kappauf
Kaha/Aroha (Ersatz für Bauch, Beine, Po)
Vorankündigung: Am Mittwoch dem 15.03. entfällt die Übungs-
stunde.
Mittwoch 19:30 - 20:30 Uhr, Inge Spielberger-Werling
Seniorengymnastik
Donnerstag 14:30 - 15:30 Uhr, Herta Dolenga
Yoga
Freitag 17:30 - 19:00 Uhr, Monika Doll
Kurs-Info/Anmeldung bei Monika Doll, Tel. 0151-57980716.

 › TuS Frankweiler / TSV Siebeldingen
Fischessen Karfreitag
Am Freitag, den 07. April 2023 lädt der TuS Frankweiler zum 
Fischessen in der Dagoberthalle in Frankweiler ein.
Reservierung und Vorbestellung bis zum 28.März unter 0176 
3277 1351.
Merlan paniert mit Kartoffelsalat
Zander paniert mit Kartoffelsalat
Bundesliga
17.03. ab 19:00 Uhr TuS-Sportheim geöffnet
ab 20:30 Uhr Gladbach : Bremen

Unsere Homepage  
mit allen aktuellen Themen  

rund um die Verwaltung 
finden Sie unter: 

www.landau-land.de
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Buntes Landau-Land-Leben

Billigheim-Ingenheim

 › LandFrauen Billigheim
Besuch des Lifestyles-Museums „Fiftys“

Voller Vorfreude fuhren wir am Mittwoch, den 08.03.2023, nach 
Kapsweyer um das Lifestyle-Museum „Fiftys“ zu besuchen. Von 
den späten Vierzigerjahren bis hin zu den frühen Sechzigern 
gab es viel zu entdecken und zu bestaunen. Unter sachkundi-
ger, galanter Führung des Museumsleiters war es die perfekte 
Reise in die „Gute alte Zeit“.
Hier trällerte Gus Backus sein Lied vom „Mann im Mond“ 
vom Plattententeller; in einer anderen Ecke rockte Peter Kraus 
schmachtend und stimmungsvoll aus der Juke-Box „Sugar 
Baby“.
Aufgebaut im Original „Tante-Emma-Laden“ schlug manches 
Herz höher; in den Regalen fand man Henko-Bleich Soda, 
Trauths Cocosbälle, Kronen-Kaffee, GLEM-Shampoo von 
Schwarzkopf sowie Knorr´s grüne Erbsensuppen-Rolle plaziert 
neben verschiedenen Würsten. Zu erwähnen noch die Ahoj-
Brause von Frigeo, Lollys, SALEM ohne und vieles mehr. An der 
Wand das Bild mit Schriftzug „Bei Kräften bleiben mit Sanella“. 
Eine Hinweistafel mit Kreide erinnerte noch an eine andere 
Währung: Für 15 Pfennige gab es Bratheringe pro Stück. Möbel, 
Kultur, Mode - es gab so viel anzusehen!

Bei Kaffee und Kuchen im Museumscafe begleitete uns der Zeit-
geist mit seinen Geschichten. Spannend, lustig und unterhal-
tend das musikalische Ratespiel für alle Oldies-Schlager-Fans.
Mit vielen bewegten Eindrücken und Erinnerungen machten wir 
uns auf die Heimreise. In Kapsweyer wird altes Brauchtum noch 
gelebt!
Herzlichen Dank an die Museumsbetreiber für den unvergess-
lichen Nachmittag mit netter, spaßiger Betreuung und kompe-
tenter Führung!

 › GV 1861 Mühlhofen e.V.
Vom 03. bis 05. März fuhren insgesamt 46 SängerInnen des Chor 
Crescendo mit der Chorleitung Sabine Deutsch in die Jugend-
herberge nach Pirmasens zum Probenwochenende.
Am Freitagabend, Samstagmorgen und -mittag sowie am 
Sonntagmorgen wurden insgesamt 10 Stunden an neuen Stü-
cken geprobt. Die Stimmbilderin Nina Schromm brachte uns, 
getrennt nach Stimmen, Atemtechniken und eine gesunde 
Körperhaltung bei um an unserem Konzert im Oktober noch 
mehr zu glänzen! Bei einer Stadtführung samstagabends durf-
ten wir Pirmasens von einer ganz neuen Seite kennen lernen. 
Die feuchtfrohlichen Abende sollen auch an dieser Stelle nicht 
unerwähnt bleiben...alles in allem war es ein gelungenes und 
spaßiges Wochenende!
Wenn jemand ein Teil dieser tollen Gemeinschaft werden will, 
einfach mittwochs um 19.30 Uhr im Gemeindesaal in Ingenheim 
vorbeischauen!
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 › Pferdchen-Treff bei den 
Regenbogenhüpfern

Ich heiße Nathalie Brock und absolviere meine Ausbildung zur 
staatlich anerkannten Erzieherin in der evangelischen Kinder-
tagesstätte „Die Regenbogenhüpfer“ in Ingenheim. Momentan 
befinde ich mich in meinem letzten Ausbildungsjahr. Bestand-
teil ist es, mit einer Gruppe von Kindern ein Projekt durchzufüh-
ren. Nach mehreren Beobachtungen kristallisierte sich heraus, 
dass sich einige der Kinder für das Thema Pferd interessieren. 
Somit gründeten wir den „Pferdchen-Treff“ und lernten auch 
alles rund um das Pferd kennen. Wichtig hierbei war mir, die 
Kinder selbst die Themen auswählen zu lassen. Wir beschäftig-
ten uns mit dem Verhalten und der Kommunikation, bastelten 
Steckenpferde, malten Pferde, lernten die Körperteile kennen 
und auch die Putzutensilien und vieles mehr. Ganz stolz waren 
die Projektkinder, als sie dem Midiclub anhand von Gefühlsuh-
ren erklärten, dass auch Pferde Gefühle äußern. Abschluss des 
Projektes war der gemeinsame Besuch im Stall. Das Wetter war 
schön, der Kuchen lecker und die Stimmung gut. Hier waren die 
Kinder alle fleißig und durften ein Pony putzen, den Stall aus-
misten, Futter richten und sogar reiten. Ein großes Dankeschön 
geht hier an die Fachfrau und Pony Besitzerin Hannah Plewa für 
ihr Engagement und die Zeit, die sie uns schenkte.
Der Pferdchen-Treff war eine schöne und interessante Zeit. Den 
Kindern und auch mir machte es großen Spaß und ich freue 
mich schon auf weitere schöne Projekte.

 Foto: Stephan Heinlein

Böchingen

 › Leben im Dorf

„Qi Gong Kurs der Jahreszeiten“, so heißt das Programm, das 
letzte Woche unter Leitung von Dr. Sabine Eckert-Rectanus 
gestartet ist. Entschleunigende Bewegungen, die bewusst mit 
der Atmung verbunden werden, sorgen so für mehr innere 
Ruhe und Stärkung des Immunsystems.
Und Spaß macht es obendrein.

Göcklingen

 › Aktion „Saubere Landschaft“

Letzten Samstag sammelten 25 kleine und große Helfer*innen 
den Müll ein, den andere Menschen in unserer Landschaft ent-
sorgt haben. Die Menge des eingesammelten Mülls erbrachte 
ein Volumen von ca. 1.300 Liter. Unter dem Müll befanden sich 
Altreifen und besonders viele Glasflaschen. Nach der Arbeit gab 
es zur Stärkung Suppe und Würstchen. Die Gemeinde bedankt 
sich recht herzlich für euren Einsatz!

Heuchelheim-Klingen

 › Kochkurs LandFrauen Klingen
Nach einer kurzen aufschlussreichen Info über bestimmte 
Zuckeralternativen stellte uns Frau Meisel an diesem Abend 
interessante Rezepte rund um den „Zucker und seine Alternati-
ven“ ganz praktisch vor und wir durften die leckeren Kostproben 
wie Heidelbeer-Vanille-Creme, Mango-Mousse, Buttermilch-
Pfannkuchen mit Dattelmus, Erdnuss-Energie-Bällchen u.v. m. 
genießen.
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Impflingen

 › PWV Insheim-Impflingen e.V.
Wanderung zur Hohe Loog
Am Sonntag, den 05.März 2023 starteten wir vom Hbf-NW bei 
bedecktem Himmel mit 22 Wanderfreundinnen und Wander-
freunden zunächst ein wenig durch das Stadtgebiet bis hinauf 
zum „Herz Jesu Kloster“. Vom „Herz Jesu Kloster“ ging es vorbei 
am „Conrad Freytag Mausoleum“ steil hinauf bis zum „Nollen-
kopf“ von wo wir eine herrliche Aussicht auf die Stadt Neustadt 
an der Weinstrasse genießen konnten. Weiter die „Baumallee“ 
entlang bis zur Schutzhütte „Speyer Held“. Von da aus mit leich-
tem Anstieg bis zum schönen „Hohe Loog Haus“ in 614 Metern 
Höhe.
Unser gesamte Aufstiegshöhe vom Startpunkt Hbf-NW bis zur 
„Hohe Loog Hütte“ betrug 470 Höhenmeter.
Leider wurden wir nicht mit der gewohnt grandiosen Aussicht 
in die Rheineben belohnt. Es war immer noch Hochnebel und 
bedeckt. :-(
Nach unserem zünftigen Pfälzer Mittagsschmaus stiegen wir 
hinab, bis kurz vor die „Klausental Hütte“. Um von dort über 
Zeter-Berghaus bis zum „Hambacher Schloss“ parallel zum 
Haardtrand mit toller Aussicht wandern zu können. Vom „Ham-
bacher Schloss“ führte uns unser Weg parallel zur Fahrstraße 
über Parkplatz „Am Nollen“ - „Conrad Freytag Mausoleum“ - 
„Herz Jesu Kloster“ wieder zurück zum, Hbf-NW.
Gesamtwanderung ca.16 KM und 470 Höhenmeter

 › FSV Steinweiler/Rohrbach/Impflingen
D-Junioren
Fußballtag in Impflingen
Bei strahlendem Sonnenschein trafen wir uns am vergangenen 
Samstag um 10 Uhr in Impflingen. Am Vormittag stand eine 
Trainingseinheit auf dem Programm und Valentina sorgte für 
ein nahrhaftes Mittagessen. Nachdem die Kids zusammen das 
Clubhaus wieder auf Vordermann gebracht hatten, standen am 
Mittag Testspiele gegen beide Teams der TB Jahn Zeiskam/
Hainbach auf dem Programm.
Zuerst begann die D2 mit einem offenen und sehr spannenden 
Spiel, welches mit 1:0 endete, nachdem eine sehr präzise Her-
eingabe von Lennart durch Marco mit einem satten Schuss ver-
wertet wurde. In der ersten Halbzeit konnten wir mit genauem 
Passspiel Torchancen herausspielen. Der Spielaufbau über die 

Flügel funktionierte sehr gut und spiegelte die morgendliche 
Trainingsinhalte wider. Ebenso zeigte sich das morgendliche 
Training als sehr erfolgreich, da wir Zeiskam viele kurze Eck-
bälle abfangen konnten und in schnelle Konter umwandelten. 
In der zweiten Halbzeit wurden wir zu mehr Defensivarbeit 
gezwungen, da Zeiskam den Druck erhöhte. Sven agierte als 
Staubsauger vor der Abwehr um David, Tilman und Juan und 
ließ kaum Chancen zu. Auch Luis im Tor überzeugte erneut mit 
eindrucksvollen Paraden. In der Schlussphase hatten wir die ein 
oder andere Kontermöglichkeit, die wir aber nicht verwerten 
konnten. Daran müssen wir noch arbeiten.
Anschließend spielte die D1 gegen die D1 von Zeiskam, die 
eine Klasse höher eingeteilt ist. Bereits nach 4 Minuten nutzte 
Jakob einen Torwartfehler zur 1:0 Führung. Dies war der Start-
schuss für die besten 20 Minuten, die das Team bisher gespielt 
hat. Immer wieder über außen und mit schnellen Kombinatio-
nen über Felix und Nico hebelten wir die Abwehr aus und Tim 
schnürte innerhalb von 5 Minuten nach sehenswerten Vorarbei-
ten seiner Teamkameraden und einem Strafstoß nach Foul an 
Lennart einen Dreierpack. Dazu traf Jakob mit einem Traumtor, 
bevor die Gäste durch einen Strafstoß nach Foul von Till zum 
5:1 Pausenstand verkürzten. Nach der Pause schwanden nach 
dem langen Tag die Kräfte, doch die Abwehr um Vianne, Dario 
und Ben, unterstützt vor allem von den Außen Marco und Phi-
lipp, ließ gegen resignierte Zeiskamer kaum noch was zu, so 
dass Josh nach sehr guten Paraden in der ersten Hälfte kaum 
noch Arbeit hatte. Der technisch überragende Felix belohnte 
sich mit einem satten Hammer in den Winkel für seine super 
Leistung und sorgte somit für den 6:1 Endstand. Dies war ein 
beeindruckender Sieg und eine Ansage für unsere Gegner in 
der Rückrunde, die am kommenden Samstag in Hayna für beide 
Mannschaften beginnt. D2 11:30 Uhr, D1 13 Uhr.
Wir freuen uns über jede Unterstützung!
Vielen Dank an alle Helfer*innen für diesen tollen Tag.
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Ranschbach

 › Aktion „Saubere Landschaft“

Bei regnerischem, stürmischem Wetter sorgten am vergange-
nen Freitag die Helferinnen und Helfer für den Frühjahrsputz in 
Feld und Flur. Mit Sammelfahrzeugen rückten die Helferteams 
zum Müllsammeln in die Gemarkung aus. In guter Tradition 
übernahm auch in diesem Jahr der CDU Ortsverband die Feder-
führung der Aktion „Saubere Landschaft“.
Nach der Sammelaktion traf man sich zu einem gemeinsamen 
Abschluss im Pfarrheim.
Herzlichen Dank an alle engagierten Helferinnen und Helfer für 
ihren Einsatz, sowie für das Zurverfügungstellen der Sammel-
fahrzeuge.
Ebenso herzlichen Dank an den CDU-Ortsverband für die Orga-
nisation.
(Thorsten Doll, Ortsbürgermeister)

 › LandFrauen Ranschbach
Am Dienstag, den 07. März fand ein weiterer Kochkurs mit dem 
Thema „Zucker und seine Alternative“ bei den Ranschbacher 
LandFrauen statt. Manuela Thein hat uns wieder ganz tolle 
Rezepte mitgebracht. So verwöhnte sie uns mit Buttermilch 
Pfannkuchen, Kaiserschmarrn ohne Zucker, Erdnuss-Energie-
Bällchen, Heiderbeer-Vanille-Creme, Hafer-Mandel-Kekse, 
Mango-Mousse und ein Dattelmuss.
Vielen Dank an alle Helferinnen, und Danke für die tolle Deko.
Es war wieder ein sehr schöner lustiger Abend.

 Foto: Elke Lauth

Siebeldingen

 › Frauenbasar der Siebeldinger Landfrauen
Ein Highlight und volles Haus!

Der Frauenflohmarkt am Samstag, den 11.3. war in jeder Hin-
sicht ein voller Erfolg.
Egal ob Kleidung, Schuhe, Accessoires oder Deko - es wurde 
verkauft und gekauft, was das Frauenherz begehrt. Somit war 
für jeden etwas dabei.
Wer dann noch den Mädelsabend perfekt machen wollte, 
konnte sich bei einem Glas Sekt eine atemberaubende Fri-
sur von Lisa, Inhaberin von Lisas Hairroom aus Waldrohrbach 
machen lassen. Die Fotobox von Dreambirds aus Westheim hat 
noch ein Erinnerungsfoto geschossen. Musik und Häppchen 
von den Mitgliedern der Landfrauen rundeten den Abend ab.
Ein herzliches Dankeschön an die Unterstützer und wir freuen 
uns auf eine Wiederholung!

Aus den Kirchengemeinden

 › Prot. Kirchengemeinde Impflingen
Familiengottesdienst in Impflingen
„Gott sieht Dich. Du bist ihm wichtig“. Unter diesem Motto 
stand der Familiengottesdienst der Storchengemeinden am 
Sonntag im Weingut Kuntz in Impflingen. Theresa Hey, Steffi 
Kuntz, Cathrin Müller und Klaus Flint gestalteten den Gottes-
dienst zur biblischen Geschichte vom Zöllner Zachäus kurzwei-
lig. Mit einem Anspiel mit Storch Chris, mit einer Suchaktion im 
Weingut und mit der anschaulich mit Hilfe von Figuren darge-
stellten Geschichte wurde den zahlreichen Anwesenden vermit-



AMTSBLATT LANDAU-LAND - 35 - Nr. 11/2023

Buntes Landau-Land-Leben

telt, dass es sich lohnt, bei Menschen nicht auf den ersten Blick 
zu vertrauen, sondern sich auf andere einzulassen, sie näher 
kennen- und verstehen zu lernen. Dann könne man manche 
schöne Überraschung erleben. Denn jeder Mensch ist von Gott 
gewollt und darum wichtig und wertvoll. Pascal Flint begleitete 
den Gotetsdienst am Keyboard.
Es war für alle Mitfeiernden ein tolles Erlebnis. Darum auch auf 
diesem Weg noch ein herzliches Dankeschön an alle, die zum 
Gelingen dieses Gottesdienstes beigetragen haben.

Aus der Region Aus der Region

 › Thomas Gebhart: Telefon-Sprechstunde
Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Dr. Thomas Gebhart 
bietet am Mittwoch, 22. März 2023, von 11.00-12.00 Uhr eine 
Telefon-Sprechstunde an. Anrufer, die nicht direkt durchkommen, 
werden zurückgerufen. Interessenten können sich während der 
angekündigten Sprechstunde unter Tel. 06341/9951309 melden.

 › Thomas Hitschler: Telefonische 
Bürgersprechstunde

Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Thomas Hitschler 
(SPD) lädt am Montag, 20. März 2023 von 11:00 - 12:00 Uhr 
erneut zu einer telefonischen Bürgersprechstunde ein. Er ist für 
alle politischen wie auch persönlichen Anliegen der Bürgerinnen 
und Bürger in seinem Wahlkreis sowie für Fragen zur Bundespo-
litik und der Region da.
Alle Interessierten melden sich telefonisch unter der Rufnum-
mer 06341 9871450 oder -60 oder vorab per Mail an thomas.
hitschler@bundestag.de an. Sollte es im Fall eines hohen 
Anrufaufkommens nicht möglich sein, eine Anfrage direkt entge-
genzunehmen, wird ergänzend zur Sprechstunde gerne ein Tele-
fontermin vereinbart. Nach vorherige Anmeldung besteht unter 
Berücksichtigung weiterer terminlicher Verpflichtungen daneben 
auch die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs im Landauer 
Wahlkreisbüro des Abgeordneten.

 › Lobby für Kinder e.V.
Angebote für März und April - Frühlingserwachen und Oster-
ferienprogramm
Noch ein paar Plätze sind bei unseren Frühlings- und Osterver-
anstaltungen frei. Details gibt‘s auf der Homepage unter https://
www.lobbyfuerkinder.de/veranstaltungen/jahresprogramm/
Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen.
- Samstag, 18.03.2023, 10.00-14.00 Uhr Mila’s Nähtreff
- Samstag, 18.03.2023, 10.00-14.00 Uhr Frühlingserwachen mit 

Ronja Räubertochter
- Samstag, 01.04.2023, 10.00-13.00 Uhr Steinbildhauerkurs
- Samstag, 01.04.2023, 10.00-14.00 Uhr Naturwerkstatt: Eier 

färben und Kresse-Töpfchen
- Montag bis Donnerstag, 03.-06.04.2023, 09.00-15.00 Uhr 

-Osterferienwoche „NaturErleben“
- Montag bis Mittwoch, 03.-05.04.2023, 10.00-14.00 Uhr Drei-

Tages-Kurs Steinbildhauerei

 › Aktion PfalzStorch e.V.
Kleine Storchentour jeden Mittwoch und Storchentour in den 
Abendstunden
Die Störche sind zurück und es wird viel geklappert in Bornheim. 
Aus diesem Grund bietet das Rheinland-Pfälzische Storchenzen-
trum jeden Mittwoch um 15 Uhr einen Spaziergang entlang 
der Storchennester und künstlerischen Besonderheiten des Ortes 
Bornheim an. Treffpunkt ist das Storchenzentrum in der Kirch-
straße 1 in 76879 Bornheim.
Hier gibt es eine kleine Einführung zur Geschichte der Wiederan-
siedlung in Rheinland-Pfalz, danach dürfen sich Interessierte auf 
einen geführten Rundgang entlang der Bornheimer Storchen-
nester hin zur Pflegestation freuen. Auf der etwa 2 km langen 
und ebenen Strecke wird allerlei Wissenswertes, Lustiges und 
Unterhaltsames über die Störche erzählt.
Für die Teilnahme ist keine vorherige Anmeldung erforderlich. 
Die Touren finden wöchentlich bis einschließlich 26.07.2023 statt.
An drei Terminen können Sie außerhalb unserer regulären Öff-
nungszeiten Wissenswertes und Unterhaltsames über den Storch 
erfahren und unsere Ausstellung besuchen. Diese Führung führt 
vielen Nestern des Ortes vorbei. Für die Teilnahme an der Frei-
tagstour ist eine Anmeldung erforderlich!
Am 05.05., 16.06. und 07.07 beginnt die Tour jeweils um 
18.30 Uhr am Rheinland-Pfälzischen Storchenzentrum, Kirch-
straße 1 in 76879 Bornheim.
Kosten für jede Tour: 5,00 € pro Person, Rheinpfalz-Card-
Besitzer 3,50 €. Der Eintritt in die Ausstellung ist im Preis 
enthalten. Fragen und Voranmeldung unter storchenzentrum@
pfalzstorch.de oder 06348/610757.
Wenn Sie mit einer Gruppe eine Storchentour unternehmen 
möchten, so vereinbaren wir gerne einen individuellen Termin 
mit Ihnen.
Wir freuen uns über Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

 › Frauenzentrum Aradia e.V.
- Kostenfreie Beratung für von sexualisierter Gewalt betrof-

fener Frauen, Angehörige, Fachkräfte
- Selbsthilfegruppen für von sexualisierter Gewalt betrof-

fener Frauen
Notruf- und Beratungsstelle für von sexualisierter Gewalt betrof-
fene Frauen und Mädchen
FrauenZentrum Aradia e.V.
Moltkestraße 7, 76829 Landau
Tel.: 06341/83437
Telefonzeiten:
Mo, Do 10 - 12 Uhr und Di 16 - 18 Uhr
Mail: aradia-landau@t-online.de
Homepage: www.aradia-landau.de
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 › Kath. Pfarrei Hl. Maria Magdalena 
Klingenmünster

Pfarramt Klingenmünster
Im Stift 13, 76889 Klingenmünster
Tel. 06349-995980, E-Mail: pfarramt.klingenmuenster@
bistum-speyer.de
Homepage: pfarrei-klingenmuenster.de
Sprechzeiten:
dienstags 09.00 Uhr - 11.00 Uhr
donnerstags 09.00 Uhr - 11.00 Uhr und 15.00 Uhr - 18.00 Uhr
freitags: 09.00 Uhr - 11.00 Uhr
Gottesdienste vom 16.03. - 23.03.2023
Donnerstag, 16.03.
Eschbach 17.30 Uhr Eucharistiefeier (im Pfarrheim)
Freitag, 17.03.
Göcklingen 06.00 Uhr Frühschicht (im Pfarrheim), anschl. Früh-
stück
Klingenmünster 17.30 Uhr Kreuzweg „Frau. Macht. Verände-
rung“ (Kirche)
Samstag, 18.03.
Gleiszellen 14.00 Uhr Taufe des Kindes Jonah Julian Fröhlich
Billigheim 18.30 Uhr Eucharistiefeier
f. Elisabeth u. Alois Grehl
Ranschbach 18.30 Uhr Eucharistiefeier
f. Oswald u. Katharina Siener u. A.
f. Werner Lambert
f. Ruth Braun
4. Fastensonntag (Laetare), 19.03.
Göcklingen 10.30 Uhr Eucharistiefeier zum Seniorentag als 
Familiengottesdienst mit den Erstkommunionkindern
f. Wilfried Hoffmann u. A.
Klingenmünster 10.30 Uhr Eucharistiefeier
f. Norbert Höfer
Montag, 20.03. Hl. Josef, Bräutigam der Gottesmutter Maria
Göcklingen 08.30 Uhr Rosenkranz
Dienstag, 21.03
Ingenheim 17.30 Uhr Eucharistiefeier
Eschbach 17.30 Uhr Kreuzweg „Frau. Macht. Veränderung“ (Kir-
che)
Ranschbach 18.30 Uhr ökum. Fastenandacht (Turmkapelle)
Mittwoch, 22.03.
Göcklingen 15.00 Uhr Eucharistiefeier mit Spendung der Kran-
kensalbung (im Pfarrheim), anschl. Kaffee und Kuchen
Donnerstag, 23.03.
Eschbach 17.30 Uhr Eucharistiefeier (im Pfarrheim)
KFD Göcklingen
„offener Treff“
Jeden Donnerstag um 14.30 Uhr öffnet sich die Tür ins Pfarr-
heim. Wir wollen uns in gemütlicher Runde zusammensetzen, 
Kaffee trinken, erzählen, Spiele spielen oder stricken. Frauen 
jünger oder älter, gleich welcher Konfessionen sie angehören, 
sind dazu herzlich eingeladen.
Frühschichten in der Fastenzeit
Zwischen Zweifel und Hoffnung ist der Titel der Frühschichten-
reihe für die Fastenzeit 2023. Wir laden euch ein, euch mit uns 
auf den Weg zu machen. Lasst uns über unseren Glauben und 
Zweifel reden, um durch die Gemeinschaft untereinander und 
die Gemeinschaft mit Gott neue Hoffnung zu finden. Hoffnung, 

die uns Kraft gibt und uns trägt. Hoffnung, die das Feuer in uns 
neu entfacht, damit unser Herz brennen kann und wir andere 
Menschen mit der Liebe Gottes entzünden können.
Machen wir uns auf den Weg, an den folgenden Freitagen:
10. März / 17. März / 24. März und 31. März jeweils um 6.00 
Uhr im Pfarrheim. Bevor wir dann in den Tag gehen, wollen wir 
noch gemeinsam frühstücken.
Seniorentag
Am Sonntag, den 19.03.2023 lädt die Kirchengemeinde St. 
Laurentius wieder zum Seniorentag ein. Wir beginnen unseren 
Festtag mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr. Anschließend 
geht es zum Mittagessen und gemütlichen Beisammensein ins 
Pfarrheim.
Die persönliche Einladung wird in den nächsten Tagen in Ihren 
Briefkästen liegen. Der Gemeindeausschuss freut sich, viele 
Senioren und Seniorinnen begrüßen zu dürfen!
Gottesdienst mit Krankensalbung
Am Mittwoch, den 22. März um 15.00 Uhr feiern wir im Pfarr-
heim eine Eucharistiefeier mit Krankensalbung. Die Kranken-
salbung wird gespendet durch Handauflegung des Priesters 
und durch die Salbung der Stirn und der Hände mit dem vom 
Bischoff geweihten Öl. Anschl. gemütliches Beisammensein bei 
Kaffee und Kuchen.
Seelsorger/innen:
Unsere Seelsorger stehen Ihnen weiterhin telefonisch zur Ver-
fügung:
Pfarrer Marco Gabriel:
Tel.: 06349/99598-12; mobil: 0151-14879971,
email: marco.gabriel@bistum-speyer.de
Kpl. P. Damian C. Ugwuanyi SMMM:
Tel. 06349/99598-21; Tel: 06343-9880543;
email: damian.ugwuanyi@bistum-speyer.de
Gemeindereferentin Doris Burkhart:
Tel.: 06349/99598-22; mobil: 0151-14879572,
email: doris.burkhart@bistum-speyer.de
Gemeindereferent Martin Dyjecinski:
Tel.: 06349/99598-20; mobil: 0151-14880002,
email: martin.dyjecinski@bistum-speyer.de

 › Kath. Pfarrgemeinde Birkweiler  
St. Bartholomäus

Gottesdienste
Sa., 18.03.2023
18.00 Uhr Vorabendmesse f. ++ Eduard u. Theresia Beyersdörfer
Di., 21.03.2023
18.30 Uhr Messe

 › Kath. Pfarrei Heilige Anna Edenkoben
- Gemeinde Gleisweiler mit Frankweiler
- Gemeinde Flemlingen mit Böchingen
- Gemeinde Roschbach mit Walsheim
Gottesdienste in diesen drei Gemeinden:
Sonntag, 19. März 2023
09:00 Uhr in Roschbach
09:00 Uhr in Flemlingen
-kein Gottesdienst in Gleisweiler-
Montag, 20. März 2023
18:00 Uhr in Roschbach (Rosenkranz für Frieden)
18:30 Uhr in Roschbach (Messe)
Dienstag, 21. März 2023
08:00 Uhr in Roschbach (Eucharistische Anbetung)
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18:30 Uhr in Flemlingen
Samstag, 25. März 2023
18:30 Uhr in Roschbach
Sonntag, 26. März 2023
09:00 Uhr in Flemlingen
09:00 Uhr in Gleisweiler
Rosenkranzgebet:
Roschbach: montags 18:00 Uhr
Weitere Informationen zur Pfarrei:
Weitere Informationen und Gottesdienstangebote unserer 
Pfarrei in den übrigen Gemeinden Burrweiler, Hainfeld, Wey-
her, Edesheim, Edenkoben und St. Martin können dem aktuel-
len Pfarrboten (liegt in der Regel in den Kirchen aus) und der 
Homepage www.pfarrei-edenkoben.de entnommen werden.

 › Kath. Kirchengemeinde 
Insheim / Impflingen

Gottesdienste & Termine
Freitag, 17.03.2023
18.30 Uhr: Kreuzwegandacht
Samstag, 18.03.2023
17.00 Uhr: Vorabendmesse
Dienstag, 21.03.2023
19.30 Uhr: Kirchenchorprobe im kleinen Saal des Dorfgemein-
schaftshauses
Mittwoch, 22.03.2023
19.00 Uhr: Bußgottesdienst, anschließend Beichtgelegenheit
Freitag, 24.03.2023
18.30 Uhr: Kreuzwegandacht
Sonntag, 26.03.2023
10.30 Uhr: Sonntagsgottesdienst
Alle Termine und Informationen für die ganze Pfarrei finden Sie 
im aktuellen Pfarrbrief. Diesen erhalten Sie als Einzelausgabe am 
Ausgang unserer Kirche für 1,50 € pro Stück oder als Jahresabo 
für 15,-- € (inkl. Zustellung). Abobestellungen bitte an das Pfarr-
büro in Herxheim unter Telefon 07276 987100.
Außerdem im Internet unter www.laurentius-herxheim.de

 › Kath. Pfarrgemeinde St. Philippus und 
Jakobus Knöringen

Gottesdienst
Mo., 20.03.
18.00 Uhr Messe f. ++ Angehörige und Freunde

Protestantische Kirchengemeinden

 › Prot. Kirchengemeinde Billigheim-
Ingenheim

Appenhofen • Billigheim • Ingenheim • Mühlhofen
Prot. Pfarramt
Adresse: Hauptstraße 4, 76831 Billigheim-Ingenheim
Telefon: 06349 929283
Internet: www.kirche-billigheim-ingenheim.de
Mail ans Pfarramt: pfarramt.ingenheim@evkirchepfalz.de
Mail an Pfr. Heinlein: stephan.heinlein@evkirchepfalz.de
Gottesdienste
Sonntag, 19.3.2023,
um 18 Uhr in Mühlhofen: Abschlussgottesdienst der Konfis zum 
Thema „SehnSucht“.

Konfi-Zeit
Termine Jahrgang 2024: 21.3., Osterferien
Termine Jahrgang 2023: 19.3. Probe und Abschlussgottesdienst 
(Kirche Mühlhofen), 28.3. Probe der Konfirmation (Kirche Billig-
heim)
2.4. Konfirmation in der Kirche Billigheim
Es werden konfirmiert:
Samira Bohlender (M), Marlene Heinlein (I), Rosa Krasznai (A), 
Leni Mika (M), Julian Müller (Stw.), Marwin Oelrichs (B), Emma 
Pfalzgraf (I), Felicitas Scheib (I), Mara Schlosser (I)
Weitere Infos
Am 9. Juli 2023 um 14 Uhr finden die Jubelkonfirmationen 
statt.
Angesprochen sind alle Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
die vor 25 Jahren, vor 50 Jahren, vor 60, 65, 70 Jahren zur Kon-
firmation gingen. Um jene ausfindig zu machen, die längst den 
Kontakt zur Heimatgemeinde verloren haben, bitten wir Sie um 
Mithilfe.
Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro bis zum 15. März 2023, wenn 
Sie uns für die Nachforschung bezüglich der Adressen helfen 
möchten. In einem Vorbereitungstreffen werden wir das weitere 
Vorgehen besprechen.
Vom 15. bis zum 20. Mai 2023 findet die Kleidersammlung 
für Bethel statt.

 › Prot. Kirchengemeinde Birkweiler  
mit Ranschbach

Gottesdienst mit Taufe:
Sonntag, 19. März, 10.00 Uhr, Prot. Kirche Godramstein (Pfr. i. 
R. Wolfgang Roth) - herzliche Einladung, auch zum Kirchenum-
trunk im Anschluss an den Gottesdienst!
Ökum. Passionsandachten:
- Dienstag, 21. März, 18.30 Uhr, Kath. Kirche Ranschbach 
(Ökum. Vorbereitungsteam)
- Donnerstag, 23. März, 18.00 Uhr, Kath. Kirche Godramstein 
(Pfrin. Eva Weißmann)
Unsere Gruppen und Kreise finden, wenn nicht anders ange-
geben, grds. im Prot. Gemeindehaus in Godramstein, Krämer-
gasse 2, statt:
Konfi-Abend rund um die Konfirmation:
Freitag, 17. März, 19.15 - 22.00 Uhr
Kontakt: Eva Weißmann (06341 / 62880)
Prot. Kirchenchor:
Montag, 20. März, 19.00 Uhr
Kontakt: Hannelore Stuck (06341 / 2665871)
Konfirmanden- und Präparandenunterricht:
Dienstag, 21. März, Konfis 16.00 Uhr & Präpis 17.15 Uhr
Kontakt: Eva Weißmann (06341 / 62880)
Krabbelgruppe:
Mittwoch, 22. März, 10.00 - 11.00 Uhr
Kontakt: Silvie Kern (06341 / 978777)
Tanzen im Sitzen:
Mittwoch, 29. März, 15.00 - 16.00 Uhr
Kontakt: Annette Kuntz (06341 / 9489374)
Herzliche Einladung zum (Haus-)Gesprächskreis - offen & 
ökum.:
Der nächste Termin ist am Freitag, den 31. März, um 19.30 
Uhr bei Familie Munzinger in der Godramsteiner Hauptstraße 
170 in Godramstein zum Thema: Meine Glaubensbiographie
Weitere Treffen ca. alle 8-10 Wochen (im Mai & Juli) geplant.
Kontakt: Ulrike Munzinger (06341 / 144145) und Ute Schwager 
(06345 / 919406)



AMTSBLATT LANDAU-LAND - 38 - Nr. 11/2023

Zum Vormerken: Kinderkirche in Birkweiler
Die Kinderkirche in Birkweiler kann nun endlich starten: Es 
freuen sich Diana Cavalar, Patti Fischlhammer, Steffi Flickinger-
Simon, Nadja Lackner, Janine Rau und Christina Seiberth, alle 
Kinder ab 4 Jahren zur Kinderkirche zu begrüßen! Sie findet 
monatlich immer am 1. Samstag im Monat um 10.00 Uhr in der 
Prot. Kirche in Birkweiler statt = 06.05., 03.06., 01.07., 05.08., 
02.09., 07.10., 04.11. und 02.12.!
Und damit wir uns schon einmal kennenlernen, laden wir alle 
Familien am Sonntag, den 16. April 2023, zu einem Familien-
gottesdienst um 10.00 Uhr in die Prot. Kirche nach Birkwei-
ler ein. Kommt vorbei, es wird toll!
Kontakt: Nadja Lackner (06345 / 959822) bzw. nadjalackner@
gmx.de
Alles Wissenswerte rund um unsere drei Kirchengemeinden 
Birkweiler mit Ranschbach, Siebeldingen und Godramstein ist 
immer auch nachzulesen im Gemeindebrief (die neue Ausgabe 
ist in den meisten Straßen bereits verteilt) oder auf der Home-
page unter www.koop-nordwest.de und nicht zuletzt informiert 
Sie auch der Schaukasten an der Kirche.

 › Prot. Kirchengemeinde  
Am Hainbach/Nußdorf

der Gemeinden Böchingen, Burrweiler, Flemlingen, Knörin-
gen, Nußdorf, Roschbach und Walsheim
Sonntag, 19. März:
10:00 Uhr, Kirche Walsheim
17:00 Uhr, Kirche Nußdorf

 › Prot. Kirchengemeinden Ilbesheim, 
Leinsweiler mit Eschbach, Mörzheim und 
Wollmesheim

Vakanzvertretung
Geschäftsführung: Pfr. i. R. Bruno Heinz, Tel.: 06341/9029720
Kasualvertretung: Pfr. Klaus Flint (Impflingen), Tel.: 06341/86776
Gottesdienste:
Leinsweiler
Sonntag, 19.03.2023
09:15 Uhr, Gottesdienst, Lektorin Wiegand
Wollmesheim
Sonntag, 19.03.2023
10:30 Uhr, Gottesdienst (Winterkirche), Lektorin Wiegand
Ilbesheim
Sonntag, 19.03.2023
10:00 Uhr, Konfirmation, Pfarrer Flint
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden gestalten den Gottes-
dienst zum Thema „Wege zum Frieden“ mit und zeigen dabei, 
wie viele gute Gedanken sie sich gemacht haben.
Konfirmiert werden: Theresa Kraft aus Leinsweiler, Emily und 
Louis
Cattarius, Nepomuk Diehl, Adam Eck, Florian Eckert und Lena 
Hüttling aus Ilbesheim.
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden treffen sich mit dem 
Presbyterium um 9.45 Uhr im Rathaus und gehen dann gemein-
sam zum Gottesdienst.
Wir wünschen den Jugendlichen für die Zukunft alles Gute und 
Gottes
Segen.

 › Prot. Kirchengemeinden Heuchelheim, 
Klingen und Göcklingen

Sonntag, 19.03.2023, Laetare
10:00 Uhr, Prot. Kirche Göcklingen, Pfarrer i.R. Klaus Rothe
Krabbelgruppe Göcklingen
Die Krabbelgruppe trifft sich jeden Mittwoch um 9.30 Uhr in der 
Kaiserberghalle in Göcklingen.
Neue Kinder und ihre Eltern sind willkommen!
Weitere Infos bei Claudia Wien: Tel. 06349-990691 oder 0176 
81010573

 › Prot. Kirchengemeinde Impflingen
Pfarrer Klaus Flint
Kirchstraße 5, 76831 Impflingen
Tel.: 06341-86776
Email: Pfarramt.impflingen@evkirchepfalz.de
Hannebastler
Am 22. März treffen wir uns zur gewohnten Zeit wieder im 
Dorfgemeinschaftshaus.
Präparanden
Wir treffen uns am Dienstag, 14. März, um 15.30 Uhr in Ins-
heim im Sälchen.
Frühjahrsputz in der Kirche
Damit zur Konfirmation am 26. März alles tiptop ist, laden wir 
am Samstag, 18. März, um 9 Uhr die Konfirmand:innen und 
Ihre Familien, und alle anderen, die mithelfen möchten, zum 
Frühjahrsputz in die Kirche ein. Bitte Putzmaterialien mitbrin-
gen.
Konfirmanden
Wir treffen uns am Samstag, 25. März, um 10 Uhr zur Gene-
ralprobe in der Kirche.
Konfirmation
Am Sonntag, 26. März, feiern wir um 10 Uhr in der Kirche 
die diesjährige Konfirmation. Die Jugendlichen haben sich 
viele gute Gedanken zum Thema: „Wegweiser zum Frieden“ 
gemacht, die sie im Gottesdienst vortragen werden. Konfirmiert 
werden: Maximilian Becker, Ronja Bohn, Emma Göhring, Linus 
Kessel, Pauline Noß und Lucienne Schneider. Zu diesem Gottes-
dienst sind alle ganz herzlich eingeladen.
Die Konfirmand:innen und die Mitglieder des Presbyteriums 
treffen sich bereits um 9.30 Uhr im Pfarrhaus.
Gottesdienste
Von Januar bis März feiern wir unsere Gottesdienste in der Regel 
im Bürgerhof K4. Nur Tauf- oder Beerdigungsgottesdienste fin-
den in der Kirche statt.
Gottesdienste:
So. 19. März
9.15 Uhr Gottesdienst im K4 (Ma. Wiegand)
So. 26. März
10 Uhr Konfirmation
Termine:
Mi. 22. März
15.30 Uhr Hannebastler

 › Prot. Kirchengemeinde Siebeldingen
Ökum. Kindergottesdienst:
Samstag, 18. März, 15.30 - 17.00 Uhr, Simultankirche Siebel-
dingen
Kontakt: Sissy Pfeiffer-Müller (06345 / 4041592) und Sabine 
Weißhäuptel (06345 / 959699)



heim zur Verfügung. In jedem Fall sind wettergerechte Kleidung 
und eigene Verpflegung mitzubringen. Die Teilnahmegebühr für 
alle 3 Tage beträgt 45 Euro und 30 Euro für NABU-Mitglieder. 
Anmeldungen sind ab sofort möglich unter 06341-3526 oder 
veranstaltung.nabu-landau@nabu-rlp.de

 › Waldorfkindergarten Landau
Am Samstag, 25. März, 14 bis 17 Uhr, lädt der Waldorfkinder-
garten Landau zum Frühlingsbasar ein. Um 15 und 16 Uhr wird 
ein Puppenspiel aufgeführt. Die Kreativgruppe des Kindergar-
tens hat einen Stand, außerdem gibt es ein Kinderlädchen. Auch 
Bücher und selbstgemachte Kinderkleidung werden verkauft und 
eine Töpferin bietet ihre Waren an. Es gibt Kaffee und Kuchen - 
auch zum Mitnehmen. Herzliche Einladung!

 › DRK Offenbach
Einladung zum „Tanz in den Frühling“
Der DRK-Ortsverein Offenbach lädt zum „Tanz in den Frühling“ 
am Sonntag, dem 19. März 2023 in die Turn- und Festhalle nach 
Offenbach recht herzlich ein.
Für alle Tanzfreudigen spielt die DRK-Hausband.
Beginn: 15.00 Uhr.
Auf Ihren Besuch freut sich der DRK-Ortsverein Offenbach.

Aus der Region Aus der Region

 › NABU Landau e.V.
Osterferienprogramm beim NABU Landau e. V.
Der Naturschutzbund Landau-Stadt e. V. lädt ein: Von Montag, 
den 3. April bis Mittwoch, den 5. April 2023 findet das Oster-
ferienprogramm des NABU Landau e. V. in Mörzheim statt. Dieses 
Jahr gibt es ein ganztägiges Aktionsprogramm von 9.00 bis 15.30 
Uhr. Teilnehmen können Kinder ab 8 Jahren. Es gibt Aktionen 
rund um das Thema Vogelzug: In welchen Ländern überwintern 
Zugvögel? Welche Schwierigkeiten müssen sie auf Ihrem Weg 
meistern? Welche Herausforderungen warten auf sie, wenn Sie 
im Frühjahr bei uns ankommen? Was haben Erdbeeren und Spar-
gel damit zu tun? Rollenspiele, Naturerlebnisspiele und Rallyes 
geben uns Einblicke. Auch eine Bastelwerkstatt für Ostern wird 
eröffnet. Und natürlich kommt auch das Forschen und Entdecken 
in der Natur nicht zu kurz: Wir werden die Streuobstwiese als 
Lebensraum kennenlernen. Wenn das Wetter mitspielt, findet das 
Ferienprogramm an allen drei Tagen im Freien statt, ein Aufwär-
men am gemütlichen Lagerfeuer ist zwischendurch möglich. Als 
Ausweichmöglichkeit steht ein Raum im alten Schulhaus in Mörz-

Gottesdienst mit Taufe:
Sonntag, 19. März, 10.00 Uhr, Prot. Kirche Godramstein (Pfr. i. 
R. Wolfgang Roth) - herzliche Einladung, auch zum Kirchenum-
trunk im Anschluss an den Gottesdienst!
Ökum. Passionsandachten:
- Dienstag, 21. März, 18.30 Uhr, Kath. Kirche Ranschbach 
(Ökum. Vorbereitungsteam)
- Donnerstag, 23. März, 18.00 Uhr, Kath. Kirche Godramstein 
(Pfrin. Eva Weißmann)
Unsere Gruppen und Kreise finden, wenn nicht anders ange-
geben, grds. im Prot. Gemeindehaus in Godramstein, Krämer-
gasse 2, statt:
Konfi-Abend rund um die Konfirmation:
Freitag, 17. März, 19.15 - 22.00 Uhr
Kontakt: Eva Weißmann (06341 / 62880)
Prot. Kirchenchor:
Montag, 20. März, 19.00 Uhr
Kontakt: Hannelore Stuck (06341 / 2665871)
Konfirmanden- und Präparandenunterricht:
Dienstag, 21. März, Konfis 16.00 Uhr & Präpis 17.15 Uhr
Kontakt: Eva Weißmann (06341 / 62880)

Krabbelgruppe:
Mittwoch, 22. März, 10.00 - 11.00 Uhr
Kontakt: Silvie Kern (06341 / 978777)
Tanzen im Sitzen:
Mittwoch, 29. März, 15.00 - 16.00 Uhr
Kontakt: Annette Kuntz (06341 / 9489374)
Herzliche Einladung zum (Haus-)Gesprächskreis - offen & 
ökum.:
Der nächste Termin ist am Freitag, den 31. März, um 19.30 
Uhr bei Familie Munzinger in der Godramsteiner Hauptstraße 
170 in Godramstein zum Thema: Meine Glaubensbiographie
Weitere Treffen ca. alle 8-10 Wochen (im Mai & Juli) geplant.
Kontakt: Ulrike Munzinger (06341 / 144145) und Ute Schwager 
(06345 / 919406)
Alles Wissenswerte rund um unsere drei Kirchengemeinden 
Siebeldingen, Birkweiler mit Ranschbach und Godramstein ist 
immer auch nachzulesen im Gemeindebrief (die neue Ausgabe 
ist in den meisten Straßen bereits verteilt) oder auf der Home-
page unter www.koop-nordwest.de und nicht zuletzt informiert 
Sie auch der Schaukasten an der Kirche.
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 › Pfalzklinikum Klingenmünster
Demenz und Pflege: Rat für Angehörige
Die Gruppe ist ein Angebot der Klinik für Gerontopsychiatrie, 
Psychosomatik und Psychotherapie des Pfalzklinikums. Sie wird 
von einer erfahrenen Fachkraft angeleitet, die mit viel Praxiswis-
sen zu verschiedenen Themen beraten kann. Der nächste Termin 
in Bad Bergzabern, Tagesstätte für Senioren, Danzigerstraße, fin-
det am Freitag, 31.03.2023 von 16.30 bis 18.00 Uhr statt. Um eine 
Anmeldung wird gebeten. Während der Treffen gilt aktuell die 
FFP2-Maskenpflicht.
Kontakt:
Eileen Stasik, Tel. 06349 900-2680, Mobil 0162 23362239 oder 
Mail eileen.stasik@pfalzklinikum.de

Aus der RegionVerlagsmitteilungen

 › An alle Einsender von Artikeln!
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie frühzeitig informieren, dass wir, wie in den 
letzten Jahren, die Ostergrüße von Vereinen, Verbänden und 
kirchlichen Organisationen gerne als Fließtext unter einen 
bestehenden Artikel abdrucken.
Fließtext bedeutet: Kurzer Wunsch, ohne Zitat, ohne 
Motiv und keine PDF-Datei.
Beispiel: „Wir wünschen allen unseren Mitgliedern frohe 
Ostern.....“.
Gestaltete Ostergrüße oder Grüße mit Motiv sind nur als 
Anzeigenbuchung möglich.
Redaktion, LINUS WITTICH Medien Abschied nehmen

Bestattungsinstitut

Hoffmann | Fricke

Ihr Ansprechpartner für
individuelle Bestattungen und Vorsorge

Klingenmünster·Weinstraße 42·06349 91015
Bad Bergzabern·Petronellastraße 50·06343 92272

Wörth·Kronenstraße 7·07271 968489

www.bestattungen-hoffmann.de

 Frank Ehrhardt
Bestattungen 
 In guten Händen

Tag und Nacht erreichbar
Überführung im In- und Ausland
Erd-, Feuer-, Anonym, See-,
und Naturbestattung
Erledigung aller Formalitäten
Bestattungsvorsorge

+

Obere Hauptstraße  51a • 76889 Kapellen-Drusweiler
Telefon: 06343 61000 47 • Mobil: 0172 7217490

E-Mail: info@bestattungshaus-ehrhardt.de
www.bestattungshaus-ehrhardt.de

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
Auftraggeber: Ortsgemeinde Berg

Kontakt:  Zentrale Vergabestelle Wörth / Kandel / 
Hagenbach, Tel.: 07271 /131-242

Maßnahme:   Anbau Gemeinschaftshalle Berg

Leistung:  Ausgabeküchen

Hauptmasse:  Ausgabeküche im Anbau der  
Gemeinschaftshalle 1 Stück (ca. 8 lfm)

  Ausgabeküche im Bestand der  
Gemeinschaftshalle 1 Stück ( ca. 20 lfm)

Ort der Leistung: Waldstraße 6, 76768 Berg

Vergabenummer: HGB-HEN-2023/02

Vollständige Texte und Ausschreibungsunterlagen unter:
https://www.subreport.de/E94995474

KONTAKT: beilagen@wittich-foehren.de

ZUVERLÄSSIGE  
BEILAGENVERTEILUNG  
gehört zu unserem Tagesgeschäft.
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Hinweis auf eine Öffentliche 
Ausschreibung nach § 3 (1) VOB/A
Die Verbandsgemeindeverwaltung Hagenbach schreibt die 
Baumaßnahme “Sanierung und Erweiterung Grundschule 
Hagenbach“ für das Los 08 – Abbruch- und Mauerarbeiten 
(Vorabmaßnahme) öffentlich aus.

Den vollständigen Bekanntmachungstext 
finden Sie im Internet unter

www.vg-hagenbach.de/rathaus-politik/ 
oeffentliche-ausschreibung.de 
oder

www.subreport.de/E33957651 

Hagenbach, den 07.03.2023
Verbandsgemeindeverwaltung Hagenbach

Bauen +   Wohnen

LANDAU · Tel. 0 63 41 / 557 557 2           www.peter-bUrg-hAUs.De

Werte für‘s leben.
INDIvIDUeLLe ArchItektUr

peter bUrg hAUs

®

Klinker mit Vergangenheit

Es gibt Klinker, die so manche 
Anekdote erzählen könnten. 
Eigentlich. Denn sie stammen 
nicht frisch aus dem Brennofen, 
sondern werden in Handarbeit 
aus Fassaden extrahiert, die zum 
Abbruch freigegeben sind – bei-
spielsweise von alten Industrie-
bauten.
Die gereinigten und sortierten 
Klinker werden dann in einem 
speziellen Verfahren geschnitten 
– in 20 mm dünne Riemchen. 
So verwandelt sich ein Klinker-
stein in bis zu zwei Riemchen, 
die jeweils ein Unikat darstellen. 
Kantenabbrüche, Patina oder 
Unregelmäßigkeiten machen da-
bei den gewollten besonderen 
Charakter aus.
In puncto Nachhaltigkeit glänzen 
die LoftLook-Klinker in dreierlei 
Hinsicht. Erstens entsteht beim 
Abbruch weniger Schutt, der 
teuer zu entsorgen ist. Zweitens 
werden weniger neue Ressour-
cen benötigt und drittens müs-
sen alte Klinker nicht mehr ener-

gieintensiv gebrannt werden. 
Eine clevere Sache also, die das 
Bauen ökologischer macht.
Die Capatect LoftLook-Klinker 
werden im bewährten Butte-
ring-Floating-Verfahren mit dem 
Dünnbettmörtel verklebt. Zuvor 
wird der vorgelegte Mörtel mit 
der Zahntraufel durchgekämmt, 
die Mindest-Schichtstärke des 
Mörtels liegt bei 3 mm. Direkt 
nach dem Einschwimmen der 
Riemchen sind die Fugen vom 
Mörtel zu befreien bzw. glattzu-
streichen. Nach mindestens 4 
Tagen können dann die Fugen 
mit Fugenmörtel verfugt werden. 
Die Verlegerichtung ist von unten 
nach oben, wobei der Startpunkt 
in den Gebäudeecken liegt.
Die Klinker zeichnen sich durch 
ihre Nichtbrennbarkeit aus. Das 
gilt auch für den gesamten Sys-
temaufbau aus Mineralwolle-
Dämmplatten und mineralischen 
Mörteln aus dem Capatect-Port-
folio.

spp-o/www.caparol.de

Foto: Capatect/akz-o

Planst du noch oder      baust du schon?

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
Auftraggeber: Ortsgemeinde Berg

Kontakt:  Zentrale Vergabestelle Wörth / Kandel / 
Hagenbach, Tel.: 07271 /131-242

Maßnahme:   Anbau Gemeinschaftshalle Berg

Leistung:  Außenanlage

Hauptmasse:  Pflasterarbeiten ca. 120 m² 
begleitende Arbeiten / Rückbauarbeiten 
Zaunanlage Höhe 6 m 40 lfm

Ort der Leistung: Waldstraße 6, 76768 Berg

Vergabenummer: HGB-HEN-2023/06

Vollständige Texte und Ausschreibungsunterlagen unter:
https://www.subreport.de/E38546235

Hinweis auf eine Öffentliche  
Ausschreibung nach § 3 (1) VOB/A
Die Stadt Hagenbach schreibt die Baumaßnahme “Eigenversorgung 
des Kulturzentrums Hagenbach mit Heizenergie“ die Lose.

Los 01 – Heizungsbauarbeiten
Los 02 – Gebäudeautomation

öffentlich aus.

Den vollständigen Bekanntmachungstext finden Sie im Internet unter 
www.vg-hagenbach.de/rathaus-politik/oeffentliche-ausschreibung.de 
oder

Los 01 –  Heizungsbauarbeiten 
http://www.subreport.de/E45123115

Los 02 –  Gebäudeautomation 
http://www.subreport.de/E81299299

Hagenbach, den 10.03.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Hagenbach
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Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Steinweiler sucht zur Verstärkung eine

Hilfskraft für die Gebäudereinigung (m/w/d) 

der Ortsgemeinde-Einrichtungen auf Stundenbasis (520-Euro-Job).  
Vergütung erfolgt nach EG 2 TVöD.

Die Stelle soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzt werden.

Die Tätigkeit umfasst folgende Aufgabenschwerpunkte: 
− Krankheits- und Urlaubsvertretung bei der Unterhaltsreinigung

Ihr Profil:
− Grundverständnis für Sauberkeit
− Teamfähigkeit
− ein hohes Maß an zeitlicher Flexibilität
− die körperliche Eignung für die genannten Aufgaben

Sofern Sie an dieser Stelle interessiert sind, richten Sie bitte Ihre  
Bewerbung bis spätestens 24.03.2023 mit den üblichen Unterlagen 
an die

Verbandsgemeindeverwaltung Kandel 
- Personalamt -   
Gartenstraße 8 • 76870 Kandel 
oder gerne per E-Mail an personalamt@vg-kandel.de

Für Ihre Rückfragen steht Ihnen Frau Löhle, Tel.: 07275/960205  
zur Verfügung.
Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der weiteren internen Verarbeitung und Speicherung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu dienstlichen Zwecken gemäß der Europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) und des Landesdatenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz zu. Die 
datenschutzrechtliche Vernichtung nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens wird 
garantiert. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsunterlagen nach 
Abschluss des Verfahrens nicht zurückgeschickt, sondern datenschutzgerecht vernichtet 
werden. Wir bitten daher, lediglich Kopien der Bewerbungsunterlagen einzureichen. Im 
Zusammenhang mit der Bewerbung entstehende Kosten können nicht erstattet werden.

Die Caritas Servicegesellschaften gehören zum Caritasverband für die Diözese Speyer e.V. 
Sie erbringen hauswirtschaftliche Dienstleistungen in den Bereichen Verpflegung,  

Reinigung, Wäsche sowie Haustechnik.

Hausmeister (m/w/d) 

JETZT 
BEWERBEN!

Arbeitsort: 
Arbeitsbeginn: 
Pensum: 

Aufgaben und Anforderungen 
• kleine Wartungsarbeiten und Reparaturen 
• Pflege der Außenanlagen 
• Dienstleistungsorientierung, Selbständigkeit und Flexibilität 
• handwerkliches Geschick 
• Führerschein Klasse B 
• Ausbildung in einem handwerklichen Beruf von Vorteil 
• diskretes Verhalten im Umgang mit Kunden und Kollegen  

Wir bieten 
• eine interessante Tätigkeit in einem Tochterunternehmen des Caritas- 
 verbandes für die Diözese Speyer e.V. mit hoher Eigenverantwortung und 
 Gestaltungsmöglichkeit 
• leistungsorientierte Entlohnung, kein Teildienst, frühzeitige Dienst- und 
 Urlaubsplanung, Berufskleidung 
• Angebote zur Fort- und Weiterbildung 
• betriebliche Altersversorgung, Mitarbeiterrabatte und weitere Benefits  

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an  
CSM Caritas Servicegesellschaft mbH Speyer 
z. Hd.
Bahnhofstraße 66 
67346 Speyer 
oder schicken Sie eine E-Mail: 
Bewerbungen@csm-speyer.de

je 1 Stelle in Landau und in Herxheim

sofort

Vollzeit (5 Tage/40 Std. Woche), Teilzeit oder GFB

Hausmeisterdienste, Michael Titze

JOBS 
IN IHRER REGION

Reinigungskraft (m/w/d)  
für Objekt in Rohrbach gesucht.

Mo. - Sa. von 6.15 - 7.30 Uhr, Bezahlung 13 €/Std.

Tel. 0172 9027473

Zur Verstärkung ihres Teams  
suchen die
Verbandsgemeindewerke Kandel   
eine bzw. einen

Betriebs-, Verwaltungsbetriebs- oder  
Verwaltungsfachwirt/in (m/w/d)

(befristete Teilzeitstelle 50% mit dem Ziel der Entfristung)

Ihr Kurz-Profil:
•  Abschluss eines betriebswirtschaftlichen oder verwaltungs-

spezifischen Studiums (Diplom, Bachelor oder Master) oder 
Angestelltenprüfung II (Verwaltungsfachwirt/in);

Wir bieten:
•  eine angemessene Vergütung je nach persönlicher Eignung bis 

zur Entgeltgruppe 9 nach den Vorgaben des  
Tarifvertrages für Versorgungsbetriebe (TVV);

Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.vg-kandel.de.

Interessentinnen/Interessenten richten ihre aussagekräftige 
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis spätestens zum 
15.04.2023 an die

Verbandsgemeindeverwaltung Kandel, Personalamt 
Gartenstr. 8, 76870 Kandel
oder gerne per E-Mail (eine PDF-Datei) an  
Rainer.Vollmar@VG-Kandel.de.

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Grein (inge.grein@vg-kandel.de; 
Tel.:07275/960-213) zur Verfügung.

Hier finden Sie ...
einen Job mit Aussicht auf Heimat.
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Finden Sie den passenden 
Job in Ihrer Region!

Stellenausschreibung
Im Rahmen der betreuenden Grundschule wird in der Ludwig-Riedinger-Grundschule 
Kandel eine Betreuung für Schülerinnen und Schülern der 1. bis 4. Klasse sowie 
eine Ferienbetreuung angeboten.  Die Verbandsgemeinde Kandel sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine Betreuungskraft (m/w/d) zur Unterstützung des Teams 
in Kandel und in Vertretungsfällen für die Grundschulen Minfeld und Freckenfeld.

Der Aufgabenschwerpunkt liegt in der Beaufsichtigung der Kinder im Rahmen 
des Betreuungsangebotes und während der Ferienbetreuung.

Ihr Profil:
− Teamfähigkeit
− Verantwortungsvoller und zuverlässiger Umgang mit Kindern
− Spaß an der Arbeit mit Kindern
−  Bereitschaft im Vertretungsfall und während der Ferienbetreuung zu arbeiten; 

Wir bieten:
– Eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit;
– Die Stelle ist zunächst für ein Jahr befristet, eine Übernahme in ein unbe-

fristetes Arbeitsverhältnis wird in Aussicht gestellt;
– Es handelt sich um eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Teilzeit;
– Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 15 Stunden (3 Stunden täglich) und ist 

in der Zeit von 12:00 Uhr – 15:00 Uhr zu erbringen; 
– Eine angemessene tarifgerechte Eingruppierung in der Entgeltgruppe 3 

TVöD sowie die im öffentlichen Dienst üblichen Leistungen;

Sofern Sie an dieser Stelle interessiert sind, richten Sie bitte Ihre Bewerbung 
bis spätestens 31.03.2023 mit den üblichen Unterlagen an die

Verbandsgemeindeverwaltung Kandel - Personalamt -
Gartenstraße 8 · 76870 Kandel

Gerne können Sie die Bewerbungsunterlagen auch an  
personalamt@vg-kandel.de senden. Für Ihre Rückfragen steht Ihnen  
Frau Jessica Haag, Tel.: 07275/960-125 zur Verfügung.

Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der weiteren internen Verarbeitung und Speicherung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu dienstlichen Zwecken gemäß der Europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) und des Landesdatenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz zu. Die 
datenschutzrechtliche Vernichtung nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens wird 
garantiert. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsunterlagen nach 
Abschluss des Verfahrens nicht zurückgeschickt, sondern datenschutzgerecht vernichtet 
werden. Wir bitten daher, lediglich Kopien der Bewerbungsunterlagen einzureichen. Im 
Zusammenhang mit der Bewerbung entstehende Kosten können nicht erstattet werden.

Die Caritas Servicegesellschaften gehören zum Caritasverband für die Diözese Speyer e.V. 
Sie erbringen hauswirtschaftliche Dienstleistungen in den Bereichen Verpflegung,  

Reinigung, Wäsche sowie Haustechnik.

Hauswirtschaftliche Mitarbeiter (m/w/d) 

JETZT 
BEWERBEN!

Arbeitsort: 
Arbeitsbeginn: 
Pensum: 

Aufgaben und Anforderungen 
• Mitwirkung bei allen in der Küche anfallenden Tätigkeiten 
• Speisenausgabe, Wäscheversorgung 
• Einhaltung des vorgegebenen Hygienekonzepts 
• Dienstleistungsorientierung, Selbständigkeit und Flexibilität 
• Ausbildung als Hauswirtschafter (m/w/d) oder ähnlichem 
• Berufserfahrung von Vorteil 
• Arbeitszeit nach Vereinbarung 
• diskretes Verhalten im Umgang mit Kunden und Kollegen

Wir bieten 
• eine interessante Tätigkeit in einem Tochterunternehmen des Caritas- 
 verbandes für die Diözese Speyer e.V. mit hoher Eigenverantwortung und 
 Gestaltungsmöglichkeit 
• leistungsorientierte Entlohnung, kein Teildienst, frühzeitige Dienst- und 
 Urlaubsplanung, Berufskleidung 
• Angebote zur Fort- und Weiterbildung 
• betriebliche Altersversorgung, Mitarbeiterrabatte und weitere Benefits  

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an  
CSM Caritas Service Management GmbH    
z. Hd.
Bahnhofstraße 66 
67346 Speyer 
oder schicken Sie eine E-Mail: 
Bewerbungen@csm-speyer.de

Teilzeit

ab sofort

Katholisches Altenzentrum in Landau

Herrn Pinto

Hauswirtschaftliche Mitarbeiter Bereich Wohnküche (m/w/d) gesucht

Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeinde Kandel sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
zur Verstärkung ihres Teams für die Reinigung der Ludwig-Riedinger-
Grundschule in Kandel eine Reinigungskraft (m/w/d). Es handelt sich 
um eine sozialversicherungspflichtige Teilzeitstelle mit einer wöchent-
lichen Arbeitszeit von 21,25 Stunden. Die Stelle ist zunächst für ein 
Jahr befristet, eine Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
wird in Aussicht gestellt.

Auf das Arbeitsverhältnis findet der Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) Anwendung. Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 2. 
Ebenso werden die im öffentl. Dienst üblichen Sozialleistungen gewährt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie
•  erfahren in der Objektreinigung und  

eigenverantwortliches Arbeiten gewohnt
• zuverlässig, engagiert, flexibel und belastbar
•  teamfähig und freundlich im Umgang  

mit Kolleginnen und Kollegen sind.

Bitte fügen Sie den Unterlagen insbesondere folgende Dokumente bei: 
tabellarischer Lebenslauf, Schul-, Prüfungs- und Arbeitszeugnisse. 

Senden Sie Ihre Bewerbungen per Post oder per Mail  
bis spätestens 24.03.2023 an:

Verbandsgemeindeverwaltung Kandel
Personalamt · Gartenstraße 8 · 76870 Kandel
oder per E-Mail an personalamt@vg-kandel.de

Für Ihre Rückfragen steht Ihnen Frau Löhle, Tel. 07275/960-205 oder 
Herr Herwegen, Tel. 07275/960-313 zur Verfügung.

Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der weiteren internen Verarbeitung und 
Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten zu dienstlichen Zwecken 
gemäß der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des 
Landesdatenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz zu.Die datenschutzrechtliche 
Vernichtung nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens wird garantiert.  
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsunterlagen nach 
Abschluss des Verfahrens nicht zurückgeschickt, sondern datenschutzgerecht 
vernichtet werden. Wir bitten daher, lediglich Kopien der Bewerbungsunterlagen 
einzureichen. Im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehende Kosten können 
nicht erstattet werden.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort in Vollzeit 
einen  
 Metallbauer (m/w/d)  
 Fachrichtung Konstruktionstechnik 
Aufgaben:
Selbständige und eigenverantwortliche Fertigung und Montage 
von Bauteilen im Metall- u. Stahlbau. 
Qualifikationen:
·  Berufserfahrung als Metallbauer 
·  Solide 3 Schweißkenntnisse (WIG, MAG und MIG)
·  Selbständiges, exaktes Arbeiten nach Zeichnungen
·  Flexibilität, Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein
·  Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
·  PKW-Führerschein
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, dann freuen wir uns über 
Ihre Bewerbung per Post an:
H.S. Metall-Bau GmbH - Gewerbepark West 1a - 76863 Herxheim 

Putzhilfe (m/w/d) 
für Einfamilienhaus in Siebeldingen gesucht, 

3 Stunden wöchentlich. 

Kontakt 0 15 22 / 8 47 29 07
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JOBS 
IN IHRER REGION Modekontor & More

in Billigheim

Öffnungszeiten
Mittwoch: 14 - 18 Uhr
Freitag: 10 - 12 Uhr  14.30 - 18 Uhr
Samstag: 10 - 13 Uhr

kostenlose Parkplätze direkt vor dem Geschäft!

Wir suchen ab sofort

Bürofachkraft (m/w/d) 
in Voll- oder Teilzeit

Ihre Aufgaben:

• Allgemeine Büroarbeiten wie Terminverwaltung,  
Aktenvorbereitung, Ablage, Post.

• Erstellen von Lieferscheinen,  
Rechnungen und Produktionsaufträgen.

• Führen diverser Listen und Erstellung von Auswertungen.
• Pflege von Daten und Formularen.

Ihr Profil:

• Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung.
• Sie verfügen über eine offene und verbindliche  

Kommunikation und Organisationstalent.
• Sie haben sichere und umfassende Anwenderkenntnisse  

der MS-Office-Produkte.
• Sie verfügen über eine selbstständige Arbeitsweise  

und sind zuverlässig, teamfähig und flexibel.

Bewerbungen bitte schriftlich an:

a.kalotai@klarsichtverpackungen-weber.de

Verbandsgemeinde Maikammer 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir  
motivierte Mitarbeiter/innen (m/w/d): 
 
 • Sekretär/in in Vollzeit  
  Vorzimmer der Bürgermeisterin
 • Sachbearbeiter in Voll- oder Teilzeit 
  Fachbereich Bürgerservice
 • Ausbildungsstelle zur Fachkraft für  
  Abwassertechnik  
  für 3 Jahre oder 2 Jahre im Seiteneinstieg
 • Teamleitung für die Schülerbetreuung in Teilzeit

Die vollständigen Ausschreibungen finden Sie unter  
https://karriere.vg-maikammer.de/

 

Reinigungen aller Art

Bohner GmbH
Hauptstraße 27 • 76777 Neupotz 
Tel.: 0 72 72 / 7 35 70

Teilzeit in  
Landau gesucht.

Raumpflegekraft m/w/d

SENIORENBETREUERIN sucht neue Stelle 
Ich versorge und betreue Sie im eigenen Zuhause mit gutem 
Deutsch und Erfahrungen. Ganztägig nur mit Unterkunft.

Tel. 0157 38151299 o. blum.re24plus@gmail.com

Vermietung der Ferienwohnung
ab 5 Übernachtungen

Preis für 2 Personen 60,- €
für jede weitere Person 20,- €

Haustiere sind nicht erlaubt!Haustiere sind nicht erlaubt!

XXXXFerienwohnung Iris Kiefer
Medardusstraße 43 · 66693 Mettlach-Nohn · Tel. (06868) 180 120Medardusstraße 43 · 66693 Mettlach-Nohn · Tel. (06868) 180 120

i.kiefer@t-online.de

Modern eingerichtete, abgeschlossene Komfort-Ferienwohnung für 2-4 Personen, 70 qm. Sepa-
rater Eingang, Diele, Wohnraum mit offener Küche, 2 Schlafzimmer, Designer-Duschbad. Teilüber-
dachte Terrasse mit unverbautem Blick bis Frankreich und Luxembourg, Grillplatz. Sehr ruhige 
Lage. Parkplatz direkt vor der Wohnung. Keine Kurtaxe!

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Landau

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.
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Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
Auftraggeber:  Ortsgemeinde Berg
Kontakt:  Zentrale Vergabestelle  
 Wörth / Kandel / Hagenbach,  
 Tel.: 07271 /131-242
Maßnahme:  Anbau Gemeinschaftshalle Berg
Leistung: Vordach Metallbau
Hauptmassen:
Stahlstützen und Stahlträger für Vordachkonstruktion ca. 15lfm
Stahlbinder ca. 55 lfm (13 St)
Überkopfverglasung ca. 40 m²
Dachrinne ca. 10 lfm
Anschlussbleche ca. 15 lfm se:
Ort der Leistung:  76768 Berg, Gemeinschaftshalle,  
 Waldstraße 6
Vergabenummer:  HGB-HEN-2023/04
Vollständige Texte und Ausschreibungsunterlagen unter:
https://www.subreport.de/E45541339

WOHNEN IN IHRER  
REGION

suchen
und

finden

Individuelle Traumhäuser

zum Festpreis. 

Ihr regionaler Baupartner.

Roth Bau GmbH

Sondernheimer Str. 6

76726 Germersheim

Tel.: 07274 1007

info@roth-baumeisterhaus.de R
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+++ Jetzt Erstberatung vereinbaren oder Infopaket bestellen +++

1-Familien-Haus, DHH oder RH
– auch renovierungsbedürftig – für unsere Kunden zum 
Kauf gesucht. Wir vermitteln Ihre Immobilie zeitnah und 

kompetent an vorgemerkte Interessenten.

Rufen Sie unverbindlich an: Tel.: 0152 0172 52 77

Dipl.-Betriebswirt Hans-Eckhard Röher, Tel.: 0152 0172 52 77

Schöne, helle, teilmöblierte  
Studiowohnung in Ingenheim

65 qm, für 1 - 2 Personen zu vermieten,
keine Haustiere, NR, 600,- € zzgl. NK.

wein-sektgut-rapp@t-online.de

Finden Sie die 
passende Wohnung  
in Ihrer Region!

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

Auftraggeber:  Ortsgemeinde Berg

Kontakt:  Zentrale Vergabestelle 
 Wörth/Kandel/Hagenbach, 
 Tel.: 07271 /131-242

Maßnahme:  Anbau Gemeinschaftshalle Berg

Leistung:  Fassadenbekleidung

Hauptmasse:  Fassadenbekleidung vertikale
 Holzschalung mit UK ca. 11 m

Ort der Leistung:  Waldstraße 6, 76768 Berg

Vergabenummer:  HGB-HEN-2023/05

Vollständige Texte 
und Ausschreibungsunterlagen unter:
https://www.subreport.de/E51599611

Suchen Sie Ihr ZUHAUSE nicht in der FERNE. Suchen Sie REGIONAL.
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ab 11:30 Uhr 

Essen SATT  - vom Buffet 

Preis:  15 EUR 

Original Pfälzer Fest 
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Sa. 25.03.2023 

Es lädt ein:   Sportverein RW Göcklingen 

…solange der Vorrat reicht! 

- Leber- u. Blutwurst 
- Schwartenmagen 
- Bratwurst 

 

 

 

 

 

Kinder bis 8-14 Jahre: 10,00 EUR 

Kinder bis 7 Jahre: 5,00 EUR 

 

Tisch- und Platzreservierung unter:  Svgoecklingen@web.de 
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Naturstein oder
Keramik zum 
Vorteilspreis*

nur bis 31.03.2023

Germersheim: Geißler GmbH | Münchener Straße 8 | 76726 Germersheim

✆ 0 72 74 / 7 01 00 | plana.de/germersheim 

*Kaufen Sie Ihre neue PLANA-Küche: Von uns erhalten Sie eine Preisgarantie für bis zu 24 Mo- 
nate ab Kauf vertragsabschluss. Das Angebot gilt für alle geplanten und gekauften Küchen im 
Aktions zeitraum 01.03.2023-31.03.2023. Bei Naturstein zum Vorteilspreis gilt: ausgenommen 
Ausschnitte und Bearbeitung der Kanten. Bereits getätigte Aufträge sind ausgeschlossen.

weinstube

I S S E R
wein | wein | gästegut stube haus

Herrengartenstraße 9 | 76831 Billigheim-Ingenheim
Telefon: 06349 / 1562 | Fax: 06349 / 928129

https://www.weingasthaus-wisser.de | E-Mail: weingut.wisser@t-online.de

Unsere Weinstube ist ab Freitag, den 17. März wieder geöffnet!
Wir sind immer von Freitag bis Sonntag ab 17.00 Uhr für Sie da!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

designed by freepik

genießen
ausgehen und

Gebäudetrocknung

Der einfache Weg zum trockenen Haus
- ohne Aufgraben
- ohne große Baumaßnahmen
- schnell
- kostengünstig
- garantiert

Eppenbrunn: 06335 / 859125
www.drying-systems.de

Landau: 06341 / 2687893
info@drying-systems.de

Beratungstermin vereinbaren unter 

Keller – nass – modrig – muffi g?
Feuchte Wände – Putzschäden?

Salpeter – Schimmel?

Buchen 
Sie jetzt Ihre 

Ostergrüße!

Ihr Medienberater

Markus Griesch
Mobil 0151 16305411 

m.griesch@wittich-foehren.de

 

Ich
berate Sie 

gerne!

In unserem Osterkatalog erwartet
Sie eine große Auswahl an 
allgemeinen und branchen-
spezifischen Musteranzeigen. 

Osterkatalog

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160 | www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!
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Zeit und Raum

für den Abschied.

In unserem Raum der Stille

gibt es keine Einschränkungen.

Billigheim • Marktstr. 49  

Tel: 06349 - 99 450

www.pfister-bestattungen.de    

Herxheim • Am Niederteich 25

Tel: 07276 - 81 55 BESTATTUNGEN

TRAUERBEGLEITUNG
SCHWUNGVOLL
AUSGELASSEN 
AUF ZUM TANZ

 TANZABEND 

STIFTSGUT KEYSERMÜHLE GEM. GMBH
TELEFON: 06349 9939 0 - INFO@STIFTSGUT-KEYSERMUEHLE.DE

BAHNHOFSTR. 1 - 76889 KLINGENMÜNSTER

 DUO GARDENPARTY 
JASMIN + CHRIS LOCH  

 ab 18 Uhr in der Remise
Wir bieten ab 17 Uhr eine leckere Auswahl an Speisen an. 

SAMSTAG, 25.03.2023 

Eintritt 12 € - Reservierung bis 24.03.2023

über 20 Jahre

  TREE OF LIFE – DER BAUM DES LEBENS

Eine einzigartige
Form der Naturbestattung

EXKLUSIV PARTNER

Zurück zum Ursprung, wo wir schon immer 
unsere Energie und Kraft getankt haben. 
Zurück zu den Wurzeln der Natur.  
Und dann dem Himmel ein Stück näher.

Wir, als Exklusiv Partner  
von Tree of Life in Landau  
und im Kreis SÜW, stehen 
Ihnen bei allen Fragen gerne 
zur Verfügung.

www.drangsal.com
info@drangsal.com

Landau
Zweibrücker Str. 44
Tel.:  06341 / 9 35 30

Edenkoben
Weinstr. 81
Tel.:    06323 / 9 44 60 

• SPEZIALFÄLLUNGEN • LANDSCHAFTSBAU
• WURZELSTOCK-FRÄSUNG

SPEYERER STRASSE 14 • 67363 LUSTADT
Tel. 06347/60 84 90 • Fax 60 80 189 • Mobil 0171/218 135 3

E-Mail: info@keller-forstbetrieb.de • www.keller-forstbetrieb.de


